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1. Einführung

1.1. Ex-Ante-Evaluierung für INTERREG IIIA

Laut Strukturfondsverordnung (Art. 41,1) dient die Ex-Ante-Evaluierung als Grundlage für die
Ausarbeitung der Pläne, der Interventionen und der Ergänzung zur Programmplanung und ist
Teil von diesen. Mittels

•  der Analyse der Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken (SWOT),

•  der Bewertung der Kohärenz der Ziele und vorgesehenen Maßnahmen mit den Besonder-
heiten des betroffenen Gebiets,

•  der Bewertung der erwarteten Wirkung der vorgesehenen Maßnahmen,

•  der Bewertung der Relevanz der vorgesehenen Durchführungs- und Begleitmodalitäten,

•  der Bewertung der Kohärenz des Programms mit den Politiken auf Gemeinschafts-, natio-
naler und regionaler Ebene

 begleitet die Ex-Ante-Evaluierung die Programmerstellung und soll damit sicherstellen, dass
das ausgearbeitete Programm den Besonderheiten der betroffenen Regionen entspricht und
ihren Bedürfnissen und Möglichkeiten entgegenkommt, dass es den allgemeinen Zielsetzungen
der Gemeinschaftspolitiken und der INTERREG-Initiative im besonderen entspricht und dass
sowohl bezüglich des Inhaltes als auch der Durchführungsmodalität der Maßnahmen eine
bestmögliche Wirksamkeit und Effizienz gewährleistet ist.

 

 Das methodische Arbeitspapier der Europäischen Kommission zu Ex-Ante-Bewertung und Indi-
katoren für INTERREG A (1999) hält u. a. folgende Besonderheiten der INTERREG-Initiative
im Vergleich zu anderen Strukturfondsprogrammen fest:

•  die doppelte Zielsetzung, die sowohl die Regionalentwicklung als auch die grenzüber-
greifende Zusammenarbeit und regionale Integration umfaßt;

•  die Transnationalität der institutionellen Strukturen, denen Ausarbeitung und Management
der Programmdurchführung obliegen;

•  in unterschiedlichem Umfang verfügbare Daten in vielen Grenzgebieten.

 Die Bewertung muss also besonderes Augenmerk auf die grenzübergreifenden Aspekte des
Programms legen und die Wirksamkeit der Maßnahmen nicht nur im Hinblick auf die regional-
politischen Ziele, sondern vor allem auch auf eine bessere Integration der beteiligten Regionen
beurteilen. Andererseits ist es infolge der teils mangelhaften Datenlage sowie der vergleichs-
weise geringen finanziellen Ausstattung der Programm-Maßnahmen üblicherweise nicht mög-
lich, gesamtwirtschaftliche Ziele zu quantifizieren und ihre Erreichung zu messen.

 

 Als Grundlagen für die Ex-Ante-Evaluierung dienen die Ergebnisse der Zwischenbewertung von
INTERREG II, regionale Planungsdokumente, Expertengespräche sowie statistische Daten,
sofern sie in einheitlicher und vergleichbarer Form für die gesamte Programmregion vorliegen.
Damit soll folgendes untersucht werden:

•  die bestehende sozioökonomische Lage und der Integrationsgrad (Regionalanalyse);
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•  das Maß, in dem die Ziele den Bedürfnissen der Grenzregion gerecht werden (Kohärenz-
prüfung und Wirkungsanalyse);

•  die Konzeption von Projekten, der Durchführungsprozess und die Funktionsweise gemein-
samer Verwaltungsstrukturen (Bewertung der Durchführungs- und Begleitmodalitäten);

•  die Verfügbarkeit kompatibler Daten beiderseits der Grenze und fester Indikatoren für die
Begleitung und Bewertung (Monitoring).
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1.2. Erfahrungen aus der Zwischenbewertung von INTERREG II

Die Evaluierung des INTERREG-II-Programms Österreich-Italien wird von der ARGE Stadt-
und Regionalentwicklung - DI R. Resch und dem Institut IZI s.r.l. - Metodi, analisi e valutazioni
economiche, durchgeführt. Es sind zwei Zwischenbewertungen zur Programmdurchführung
sowie eine Endbewertung der Wirksamkeit des Operationellen Programmes vorgesehen.

Tab. 1.1: Finanzvolumen INTERREG II Österreich-Italien

Gemeinschaftshilfe EU EUR 11.848.000.- 43%

Nationale Mittel EUR 12.013.153.- 44%

Private Mittel EUR 3.564.997.- 13%

Gesamt EUR 27.426.150.- 100%

Zum Zeitpunkt der Programmerstellung und Ex-Ante-Evaluierung für INTERREG IIIA lag der
Entwurf für den ersten Zwischenbericht vor, der den Stand der Projektdurchführung, die Ein-
schätzung der Förderstellen und Begünstigten sowie Anregungen für INTERREG III enthält.1

Zum 31.12.99 waren 107% der im Programm vorgesehenen öffentlichen Mittel gebunden, al-
lerdings erst 16% ausbezahlt. Nach Angaben der Endbegünstigten waren ca. ein Viertel der
Projekte noch in der Anfangsphase, ein weiteres Viertel weniger als zur Hälfte umgesetzt, 40%
der Projekte waren im fortgeschrittenen Stadium und nur 14% waren abgeschlossen.2 Wesent-
liche Aufschlüsse über die Wirksamkeit des Programmes konnten also noch nicht geliefert
werden. Dennoch ergaben sich aus den bisherigen Erfahrungen folgende Empfehlungen für
INTERREG III:3

•  Zeitgerechte und periodische Bewertungen und Überprüfungen sind wichtig, um eventuelle
Programmanpassungen vornehmen zu können. Eine qualitativ hochwertige Ex-Ante-
Evaluierung ist ebenso notwendig.

•  Der Bereich Technische Hilfe soll gestärkt werden, insbesondere im Bereich Projektent-
wicklung, Partnersuche und in der Gewährleistung der Projektqualitäten. Diesbezüglich sind
in der Programmdurchführung von INTERREG II Schwierigkeiten festgestellt worden: die im
Operationellen Programm vorgesehene Dotierung konnte nicht ausgeschöpft werden und
wurde teilweise zugunsten anderer Maßnahmen umgeschichtet; es wurden ”offensichtliche
Mängel bei Unterstützungsstrukturen für grenzüberschreitende Projektentwicklung und
Projektgestaltung”4 festgestellt.

•  Eine Vereinfachung der Projektumsetzungsverfahren, insbesondere für Kleinprojekte, ist
notwendig. Generell wird eine stärkere Bündelung der Eingriffe und eine Reduzierung der
Kleinstprojekte empfohlen, da der Umsetzungsaufwand im Vergleich zur erzielten Wirkung
oft sehr hoch ist.

•  Mit Beginn des neuen Programms soll das gemeinsame Monitoringsystem starten.

                                               
1 ARGE Stadt- und Regionalentwicklung, Dipl. Ing. Richard Resch, IZI srl – Metodi, analisi e valutazioni

economiche: Bewertung INTERREG II Italien – Österreich, 1. Zwischenbericht (Entwurf)
2 1. Zwischenbericht (Entwurf), Abschnitt 6.2 ”Umsetzungsstand”.
3 1. Zwischenbericht (Entwurf), Kapitel 8 ”Anregungen für INTERREG III”.
4 1. Zwischenbericht (Entwurf), Abschnitt 2.2.2,  ”Umsetzung nach Maßnahmen”.
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•  Bezüglich der Themenbereiche sollen die Erfahrungen des INTERREG-II-Programms ein-
gebunden werden. Dazu sollen Modell- und Pilotvorhaben aus dem laufenden Programm
sowie ”best practise”-Beispiele anderer Operationeller Programme als Bezugspunkt für
Vergleiche genommen werden. Es wurden folgende Empfehlungen zu den Themenberei-
chen gegeben:

- stärkere Schwerpunktsetzung im wirtschaftlichen Bereich;

- bessere Beteiligungsmöglichkeiten für Private und KMU;

- stärkere Schwerpunktsetzung bei grenzüberschreitenden Netzwerken;

- Neunutzung von aufgelassenen Grenzinfrastrukturen;

- Schaffung von grenzüberschreitenden Austauschmöglichkeiten, insbesondere für
Jugendliche und Frauen;

- gemeinsames grenzüberschreitendes Tourismus- und Kulturmarketing auf internatio-
nalen Märkten.

•  Eine deutliche Stärkung der Umsetzungsstrukturen wird empfohlen, durch Einrichtung über-
regionaler und grenzüberschreitender Strukturen, Stärkung des Technischen Sekretariats,
Erhöhung der personellen Ressourcen, Optimierung und bessere Koordination der invol-
vierten Dienststellen, Verringerung kofinanzierender Förderstellen und Verbesserung der
Projektdokumentation.

•  Für die Programmplanung wird eine weitere Verstärkung des ”bottom up”-Ansatzes, eine
strärkere Berücksichtigung der Gemeinschaftspolitiken, eine vertiefte Analyse zu regionalen
Leitthemen, eine bessere Integration mit sonstigen laufenden Programmen sowie eine
beschränkte Kofinanzierung für ”hardware”-Investitionen im Bereich von B/C-Projekten5

empfohlen.

•  Für die Ex-Ante-Bewertung des INTERREG-III-Programmes werden folgende Schwer-
punkte empfohlen:

- generelle Kohärenz mit den Richtlinien für INTERREG III

- besondere Überprüfung der speziellen grenzüberschreitenden Ziele (Kenntnisstand,
Kohäsion, Zusammenarbeit)

- makroökonomische Betrachtung der zu erwartenden Effekte (Beschäftigung, Umwelt,
wirtschaftlich/sozial)

- Quantifizierung der Ziel-Indikatoren

Die Kohärenz mit den INTERREG-III-Richtlinien wird in der vorliegenden Ex-Ante-Evaluierung
im Kapitel zur Kohärenz mit den gemeinschaftlichen, nationalen und regionalen Politiken und
Prioritäten (Kap. 7) behandelt. Die speziellen grenzüberschreitenden Ziele werden in der Re-
gionalanalyse (Kap. 2) , SWOT-Analyse (Kap. 3) sowie der Bewertung der Kohärenz mit den
Besonderheiten der Programmregion (Kap. 0) analysiert. Die zu erwartenden Effekte werden in
der Wirkungsanalyse (Kap. 4) behandelt. Die Quantifizierung der Ziel-Indikatoren ist hingegen
angesichts der besonderen Natur der INTERREG-Projekte in den meisten Fällen problema-
tisch. Vorschläge für Indikatoren finden sich in Kap. 4 (Wirkungsanalyse).

                                               
5 A-Projekte sind grenzüberschreitende Projekte gemeinsam mit einem Partner aus dem Nachbarstaat, B-Projekte

sind national eigenständige, aber gemeinsam konzipierte komplementäre Projekte, C-Projekte sind von einer
Region realisierte nationale Projekte mit grenzüberschreitenden Auswirkungen (1. Zwischenbericht (Entwurf),
Abschnitt 2.3.4,  ”Qualität grenzüberschreitender Zusammenarbeit”.
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1.3. Struktur der Bewertung

Die vorliegende Ex-Ante-Evaluierung besteht aus folgenden Teilen:

•  Regionalanalyse: Mittels der Auswertung regionaler statistischer Daten, regionaler Pla-
nungsdokumente, Expertengesprächen und der Diskussion innerhalb der Technischen Ar-
beitsgruppe werden die Besonderheiten der Programmregion und der Stand der Integration
analysiert.

•  SWOT-Analyse: Ausgehend von der Regionalanalyse und den Erfahrungen vorangegange-
ner Programmperioden wird ein Profil der Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken der
Programmregion erstellt.

•  Wirkungsanalyse: Anhand von Wirkungsketten (Maßnahmen - Output – Ergebnis – Wir-
kung) wird die Wirkungsweise der vorgesehenen Programm-Maßnahmen analysiert und de-
ren mögliche Messung, bzw. Bewertung skizziert.

•  Prüfung der internen Kohärenz: Eine Analyse der vorgesehenen Programm-Maßnahmen im
Licht der Ergebnisse der SWOT-Analyse ergibt, inwieweit der Programmentwurf den be-
sonderen Bedürfnissen und Möglichkeiten der Programmregion entspricht und wie die ein-
zelnen Prioritäten und Maßnahmen ineinandergreifen und aufeinander abgestimmt sind.

•  Bewertung der vorgesehenen Finanzmittel: Aufgrund der im Programmentwurf den einzel-
nen Prioritäten und Maßnahmen zugedachten Mittel wird bewertet, ob diese Aufteilung den
effektiven Bedürfnissen und der strategischen Ausrichtung des Programms entspricht.

•  Prüfung der externen Kohärenz: Es wird analysiert, inwieweit der Programmentwurf mit den
regionalpolitischen Vorgaben auf Gemeinschafts-, nationaler und regionaler Ebene über-
einstimmt.

Die Ex-Ante-Evaluierung wurde parallel zur Programmerstellung durch die Technische Arbeits-
gruppe durchgeführt und stellt zusammen mit dieser einen interaktiven Prozess dar: Die Er-
gebnisse der Regional- und SWOT-Analyse sind in die Programmerstellung eingeflossen, der
Programmentwurf der Technischen Arbeitsgruppe sowie Informationen über Erfahrungen mit
dem INTERREG-II-Programm bildeten mit die Grundlage für die Ex-Ante-Evaluierung.
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2. Regionalanalyse

2.1. Einführung

Die Regionalanalyse soll einen Überblick über die Programmregion und ihre Besonderheiten
bieten und damit die Grundlage für die Analyse der Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken
(SWOT) bilden. Dazu werden die beteiligten NUTS-3-Regionen anhand verfügbarer Daten zu
Raum und Umwelt, Bevölkerung, sozialen Belangen und Wirtschaft analysiert und untereinan-
der sowie mit ihren jeweiligen Bezugsräumen verglichen. Ziel ist eine Charakterisierung der
Programmregion, die gemeinsame Stärken und Probleme, aber auch Unterschiede zwischen
den einzelnen Teilgebieten enthalten soll.

Da es sich bei den beteiligten NUTS-3-Regionen um Gebiete handelt, die zwei verschiedenen
Staaten angehören und zudem nicht denselben verwaltungstechnischen Rang haben6, gestaltet
sich eine gemeinsame statistische Analyse generell schwierig, da in vielen Fällen keine analo-
gen Daten vorliegen, bzw. nicht in der geeigneten Gliederung verfügbar sind. Zudem ist auch
bei Verfügbarkeit von Vergleichsdaten meist Vorsicht geboten, da auch kleinere Unterschiede
in den Erhebungen wesentlichen Einfluss auf die Resultate haben können.

Die folgende Regionalanalyse stützt sich aus diesen Gründen vorwiegend auf Daten, die aus
den regelmäßigen Standarderhebungen der nationalen Statistikinstitute stammen und daher
eine gute Vergleichbarkeit aufweisen, wie etwa die Daten der Volks- und Arbeitsstättenzählun-
gen oder der Arbeitskräfteerhebung. Damit ist ein relativ ausführlicher Überblick möglich über
Bevölkerungsstand und –entwicklung, Bildung, Arbeitsmarkt und Wirtschaftsstruktur, während
einige andere Themen, wie z. B. Forschung und Entwicklung oder Kommunikation mangels
verwendbarer Daten nicht näher analysiert werden konnten, auch wenn dies sehr wünschens-
wert gewesen wäre.

Eine weitere Grundlage für die in der Regionalanalyse enthaltenen Aussagen bilden die Aus-
wertung regionaler Statistiken und Planungsdokumente sowie Expertengespräche und die Er-
gebnisse der Diskussionen innerhalb der Technischen Arbeitsgruppe.

Vor allem bei der Analyse des Arbeitsmarkts wurde besondere Aufmerksamkeit auf die ge-
schlechterspezifischen Aspekte gelegt.

Die Daten werden nach Möglichkeit in NUTS-3-Gliederung präsentiert und den Bezugsräumen
Österreich und Norditalien gegenübergestellt. In einigen Fällen mussten für den österreichi-
schen Teil der Programmregion die Daten nach Bundesländern verwendet werden.

                                               
6 Im italienischen Teil handelt es sich um Provinzen, die Untereinheiten der Regionen mit eigener Verwaltungs-

struktur und politischen Institutionen darstellen, im österreichischen Teil handelt es sich jeweils um Gruppen von
politischen Bezirken, die alle Teil desselben Bundeslandes sind, aber über keine eigenen Institutionen verfügen.
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2.2. Raum und Verkehrsnetz

Die Programmregion besteht aus den österreichischen NUTS-3-Regionen Tiroler Oberland,
Innsbruck, Tiroler Unterland, Osttirol, Pinzgau-Pongau, Oberkärnten und Klagenfurt-Villach
sowie aus den italienischen Provinzen Bozen (Südtirol), Belluno und Udine. In Italien sind die
Provinzen identisch mit den NUTS-3-Regionen.

Der Raum umfasst somit das Bundesland Tirol fast vollständig (es fehlt der politische Bezirk
Reutte, d. i. die NUTS-3-Region Außerfern), das Bundesland Salzburg nur mit den Bezirken
Zell am See und St. Johann im Pongau, das Bundesland Kärnten mit den Bezirken Klagenfurt
Stadt und Land, Villach Stadt und Land, Feldkirchen, Hermagor und Spittal an der Drau. In
Kärnten besteht allerdings die Möglichkeit, Projekte im Ausmaß von bis zu 20% der Gesamt-
mittel auch in der NUTS-3-Region Unterkärnten umzusetzen. Unterkärnten wurde allerdings
nicht in die Analysen auf NUTS-3-Ebene einbezogen.

Die Autonome Provinz Bozen stellt die Nordhälfte der Autonomen Region Trentino-Südtirol dar,
die Provinz Belluno ist die nördlichste Provinz der Region Venetien, und die Provinz Udine ist
eine der vier Provinzen der Autonomen Region Friaul-Julisch Venetien.

Mit Ausnahme des Südteils der Provinz Udine handelt es sich zur Gänze um Berggebiet (siehe
Abb. 2.1).

Bei einer Gesamtfläche von 37.900 km² hatte die Programmregion 1998 rund 2.388.000 Ein-
wohner; davon entfielen 634.000 (27%) auf das Bundesland Tirol, 161.000 (7%) auf das Bun-
desland Salzburg, 403.000 (17%) auf das Bundesland Kärnten, 460.000 (19%) auf Südtirol
(Autonome Provinz Bozen), 211.000 (9%) auf die Provinz Belluno und 519.000 (22%) auf die
Provinz Udine.

Die Bevölkerungsdichte ist mit durchschnittlich 63 Einwohnern je km² im europäischen Ver-
gleich sehr niedrig; bezogen auf die tatsächlich verfügbare Fläche, die angesichts der alpinen
Struktur nur einen Bruchteil der Gesamtfläche ausmacht, weist die Region jedoch eine sehr
hohe Bevölkerungsdichte und in vielen Fällen einen Mangel an Flächen für Wohnbau und Ge-
werbe auf.

Die größten Städte in der Programmregion sind Innsbruck (111.000 Einwohner), Bozen
(97.000), Udine (94.800), Klagenfurt (90.800), Villach (57.300), Belluno (35.500) und Meran
(33.800).7

                                               
7 Quelle: ÖSTAT, ISTAT (Bezugsjahr 1998)



Ex-Ante-Evaluierung INTERREG-IIIA-Programm Österreich-Italien 15

Tab. 2.1 Fläche und Wohnbevölkerung – 1998

Fläche

km²

Wohnbevöl-
kerung 1998 je km²

Tiroler Oberland 3.319 95.594 29

Innsbruck 2.095 263.776 126

Tiroler Unterland 3.976 224.077 56

Osttirol 2.020 50.639 25

Pinzgau-Pongau 4.396 160.761 37

Oberkärnten 4.130 132.914 32

Klagenfurt-Villach 2.029 270.084 133

Provinz Bozen – Südtirol 7.400 459.687 62

Provinz Belluno 3.678 211.353 57

Provinz Udine 4.893 518.630 106

Programmregion 37.937 2.387.515 63

Österreich 83.858 8.094.097 97

Norditalien 119.920 25.630.313 214
Quelle: statistische Dienste der Regionen, ÖSTAT, ISTAT

Das Verkehrsnetz der Programmregion ist ebenfalls sehr stark durch den alpinen Charakter
geprägt (siehe Abb. 2.2 und Abb. 2.3). Durch das Gebiet führen zwei wichtige Nord-Süd-
Achsen: die Brennerachse (München–Innsbruck–Brenner–Bozen–Verona) und die Tauern-
achse/Pontebbana (Salzburg–Spittal an der Drau–Villach–Tarvis–Udine–Venedig/Triest). Ent-
lang beider Achsen verlaufen Autobahnen und Bahnlinien mit internationalen Verbindungen.
Abseits dieser Hauptachsen ist die Verfügbarkeit von hochrangigen Verkehrsinfrastrukturen
gering. Der Mittelteil der Programmregion ist nur durch Bundes- bzw. Staatsstraßen verbunden
und verfügt nur über eine Ost-West-Bahnverbindung (Franzensfeste–Spittal an der Drau). Es
bestehen wenige grenzüberschreitende Straßen- und Bahnverbindungen, da die Grenzen
größtenteils entlang von Bergkämmen verlaufen (siehe Tab. 2.2).
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Abb. 2.1 Karte der Programmregion
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Abb. 2.2 Hauptstraßennetz der Programmregion

Abb. 2.3 Bahnnetz der Programmregion
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Tab. 2.2 Grenzübergänge

Tirol – Südtirol

Bahn Brenner Hauptlinie

Innichen Nebenlinie

Straße Brenner Autobahn

Brenner Staatsstraße/Bundesstraße

Reschen Staatsstraße/Bundesstraße

Innichen Staatsstraße/Bundesstraße

Timmelsjoch Staatsstraße/Bundesstraße
(nur Sommer)

Staller Sattel Landesstraße (nur Sommer)

Salzburg – Südtirol

Bahn kein Übergang

Straße kein Übergang

Tirol – Provinz Belluno

Bahn kein Übergang

Straße kein Übergang

Kärnten – Provinz Belluno

Bahn kein Übergang

Straße kein Übergang

Kärnten – Provinz Udine

Bahn Tarvis Hauptlinie

Straße Thörl / Coccau Autobahn

Thörl / Coccau Staatsstraße/Bundesstraße

Plöckenpass Staatsstraße/Bundesstraße

Nassfeld Staatsstraße/Bundesstraße
Quelle: Straßenkarte Österreich, Kümmerly + Frey

Tab. 2.3 enthält die Pendleranteile an der erwerbstätigen Bevölkerung. In der Region Tiroler
Oberland sind 14% der Erwerbstätigen länger als eine halbe Stunde zum Arbeitsplatz unter-
wegs. Hohe Anteile an Pendlern weisen auch die Regionen Oberkärnten und Innsbruck auf.

Die grenzüberschreitenden Pendlerbewegungen halten sich nach wie vor in Grenzen. Ein
Grenzpendleraufkommen von einer gewissen Bedeutung ist nur zwischen Friaul und Kärnten
festzustellen. Bewegungen geringen Ausmaßes gibt es auch zwischen Nord- und Südtirol (Inni-
chen, Brenner, Reschen).
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Tab. 2.3 Tagespendler je 100 Erwerbstätige – 1991

Insgesamt Fahrtzeit
bis 30 Min.

31-60
Minuten

über
60 Minuten

Tiroler Oberland 42,4 28,6 11,0 2,9

Innsbruck 38,6 28,5 8,8 1,3

Tiroler Unterland 41,9 33,4 7,2 1,3

Osttirol 31,4 26,1 4,8 0,5

Pinzgau-Pongau 29,9 22,0 6,0 1,9

Oberkärnten 32,9 21,6 9,3 2,0

Klagenfurt-Villach 30,0 21,7 7,2 1,0

Provinz Bozen – Südtirol 25,2 19,1 5,2 0,9

Provinz Belluno 31,1 26,3 3,7 1,1

Provinz Udine 43,0 35,7 5,7 1,6

Programmregion 34,6 26,8 6,5 1,4
Tagespendler: Erwerbstätige, deren Wohn- und Arbeitsort in verschiedenen Gemeinden liegt und die den Weg an jedem Arbeitstag
zurücklegen. Fahrtzeit: pro Richtung
Quelle: ÖSTAT / ISTAT, Volkszählungen
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2.3. Umweltsituation

Zur Umweltsituation stehen auf Ebene der einzelnen Gebiete der Programmregion in vielen
Fällen keine ausreichenden Daten zur Verfügung, zudem ist die geographische Vergleichbar-
keit der vorhandenen Daten oft nicht gegeben. Einschlägige Quellen unterscheiden sich von-
einander sehr stark, was die Themenwahl, die Darstellung und die Datenauswahl betrifft. Eine
ausführliche Umweltanalyse mit homogenen Kriterien für das gesamte Programmgebiet ist da-
her in diesem Rahmen nicht möglich, es muss größtenteils auf eine beschreibende Darstellung
der verfügbaren Informationen über die einzelnen Gebiete der Programmregion zurückgegriffen
werden.8

In einer kurzen Übersicht stellt sich die Umweltsituation in der Programmregion folgenderma-
ßen dar:
•  Ein wesentliches gemeinsames Merkmal aller Gebiete der Programmregion ist die alpine

Landschaft und die besonders große Bedeutung des Umweltschutzes, die daraus resul-
tiert. Weite Teile der Programmregion weisen nach wie vor eine großteils intakte und at-
traktive Umwelt auf, die eines der wesentlichsten Potenziale des gesamten Gebietes dar-
stellt. Allerdings ist die Umwelt auch zum Teil großen Belastungen ausgesetzt:

•  Entlang der Hauptverkehrsachsen, in den Ballungsräumen und in den touristisch intensiv
genutzten Gebieten sind starke Luft- und Lärmbelastungen durch den Verkehr festzu-
stellen. Besonders entlang der europäischen Hauptverkehrsachsen (Brennerroute, Tau-
ern/Pontebbana) stellt der stetig steigende Straßen-Transitverkehr, vor allem der Schwer-
fahrzeuge, eine enorme Belastung dar. Ein spezifisches Problem im Alpenraum ist die
Ozonbelastung, die sich in höheren Lagen konzentriert und somit wesentliche Auswirkun-
gen auch abseits der Ballungsgebiete in den Erholungsräumen hat. Die Belastung durch
Schwefeldioxid ist im gesamten Programmgebiet klar rückläufig, die übrigen Luftschadstoffe
weisen teils wenig Veränderung auf, teils sind sie infolge der Verkehrszunahme im Anstei-
gen begriffen.

•  Der Alpenraum leidet infolge der morphologischen und klimatischen Bedingungen auch an
Fernverfrachtungen, d. h. an Luftverschmutzung, die ihren Ursprung außerhalb der Alpen-
region hat.

•  Die Gewässer sind weiterhin teils erheblich belastet, auch wenn die eingeleiteten Maß-
nahmen, wie die Errichtung von Kläranlagen, inzwischen wesentliche Verbesserungen er-
möglicht haben.

•  Die Müllproblematik ist vielerorts noch nicht zufriedenstellend gelöst.

                                               
8 Quellen: Angaben der regionalen Verwaltungen, Umweltanalysen im Rahmen der Ziel-2-Programmplanung
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2.3.1. Boden

Tab. 2.4 Niederschläge, Erdrutsche, Überschwemmungen, Waldbrände - 1998

Niederschläge:
langjähriger

Mittelwert

Erdrutsche Überschwem-
mungen

Waldbrände

mm/Jahr Anzahl Anzahl Anzahl

Tirol 1.500 n.v. n.v. 8

Pinzgau-Pongau n.v. n.v. n.v. n.v.

Kärnten n.v. ca. 50 ca. 3 n.v.

Provinz Bozen – Südtirol 750 n.v. n.v. n.v.

Provinz Belluno n.v. n.v. n.v. n.v.

Provinz Udine 1.500 492* n.v. 117
Quelle: Umweltdienste der Regionen
* Erdrutsche, die Ortschaften gefährden, Daten 2001

Tab. 2.4 enthält einige Daten zur Gefährdung durch Erdrutsche, Überschwemmungen und
Waldbrände. Die verfügbaren Informationen sind sehr unvollständig, weshalb eine Gesamt-
analyse der einzelnen Regionen nicht möglich ist. Ebenso konnten keine ausreichenden Daten
zum Materialabbau und zu Anzahl und Fläche verseuchter Gebiete ausfindig gemacht werden.

Da es sich bei der gesamten Programmregion um alpines Gebiet handelt, gibt es allgemein ein
hohes Risiko an Erdrutschen, Überschwemmungen und Lawinenabgängen, denen vor allem
mit geeigneten Vorbeugemaßnahmen zu begegnen ist. Hydrogeologisch besonders gefährdet
sind die Berggebiete der Provinzen Belluno und Udine.

Die Bodennutzung im Bundesland Tirol ist besonders von seiner topographischen Struktur ge-
prägt: die Besiedlung und die wirtschaftlichen Aktivitäten konzentrieren sich auf die Tal- und
Beckenlagen, die deshalb besonderem Druck ausgesetzt sind, auch weil die bebaute Fläche je
Einwohner weiter deutlich ansteigt. Rund 24% der Landesfläche werden landwirtschaftlich ge-
nutzt, über zwei Drittel davon entfallen jedoch auch Almen und Bergwälder und damit auf ex-
tensive Nutzung. Die Bodenbelastung durch Blei hat infolge der Einführung bleifreien Benzins
leicht abgenommen, vereinzelt ist dennoch eine relevante Schwermetallbelastung festzustellen,
vor allem in alten Industriegebieten und ehemaligen Bergwerken. Einzelne Metalle (vor allem
Blei, Cadmium) gelangen auch durch Fernverfrachtung sowie den motorisierten Verkehr, be-
sonders entlang der Transitachsen, in den Boden. Die Überprüfung des Waldzustandes hat
ergeben, dass der Anteil der Bäume, die keinerlei Schäden aufweisen, auf 53% gesunken ist.
Die Situation hat sich allerdings besonders im Inntal in den letzten Jahren verbessert. 50% der
Tiroler Wälder können als natürliches oder naturnahes Ökosystem eingestuft werden.

Der Anteil des Landes Salzburg an der Programmregion ist vor allem landwirtschaftlich ge-
prägt, bei der Flächennutzung dominieren Wälder und Almen. Die vergleichsweise niedrige
Bevölkerungszahl und das Fehlen städtischer Ballungsgebiete bedingt eine relativ gute Situati-
on der Böden. Das betreffende Gebiet wird zudem nur am Rande von einer Hauptverkehrsach-
se durchquert, weshalb auch die Belastungen durch Emissionen des Straßenverkehrs ver-
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gleichsweise gering sind, auch wenn die generelle Verkehrszunahme dieses Gebiet ebenso
betrifft wie die übrigen.

In Kärnten ergab eine systematische Erfassung des Zustandes landwirtschaftlicher Böden eine
generell zufriedenstellende Situation. Örtlich sind überhöhte Belastungen festzustellen, die ne-
ben menschlichen Aktivitäten zum Teil auch auf das natürliche geologische Umfeld zurückzu-
führen sind. Die Waldschäden sind leicht rückläufig.

Die Bodennutzung in Südtirol ist in besonderer Weise vom alpinen Charakter des Gebietes
geprägt. In größerer Höhe ist die mögliche landwirtschaftliche Nutzung eingeschränkt und die
Gefahr durch Erosion, Erdrutsche und Lawinen steigt. Hohe Bodenbelastungen entstehen
durch die Düngung in der Landwirtschaft, hier ist in letzter Zeit allerdings eine Verbesserung
festzustellen. Großer Druck kommt von Fremdenverkehrs- und Freizeiteinrichtungen. Es wur-
den z. B. 521 Skipisten erhoben, die insgesamt 2.892 ha Grund beanspruchen, teilweise in
sehr sensiblen Gebieten in hohen Lagen. Einen nicht unwesentlichen Eingriff stellen auch die
Forstwege dar, von denen es in der Provinz Bozen 9.000 km gibt. Die Gefahr von Über-
schwemmungen ist vergleichsweise hoch, was großen Einsatz in der Errichtung von Schutz-
bauten, aber auch in der Landschaftspflege erfordert. Die Schwermetallbelastung im Boden ist
vor allem entlang der Hauptverkehrsachsen problematisch, ebenso wie an einigen alten Indu-
striestandorten.

In der Region Venetien ist ein steigendes Überschwemmungsrisiko entlang der Flussläufe
festzustellen, wofür neben der diffusen Ausweitung der bebauten Flächen, der Verbauung der
Flussläufe und Klimaveränderungen auch fehlende Schutzmaßnahmen an den Oberläufen der
Flüsse verantwortlich sind. In der Provinz Belluno sind mehrere Gebiete stark durch Über-
schwemmungen und Erdrutsche gefährdet, besonders betroffen ist der Lauf des Cordevole (die
Straße wird beinahe jährlich für längere Zeit verlegt), das Alpago, das Cadore, das Ampezzano
und die Val Fiorentina. Zur Sicherung der Ortschaften und Verkehrswege sind umfangreiche
Sicherungsmaßnahmen notwendig. Ein weiteres Problem, was den Bodenschutz anbelangt,
sind verseuchte Gebiete, die saniert werden müssen, insbesondere ehemalige Industrieanla-
gen und Mülldeponien. Hierfür wurde ein regionaler Sanierungsplan erstellt.

Die Provinz Udine gliedert sich landschaftlich gesehen in drei Teile: das Berggebiet im Norden,
einen kleinen Abschnitt Hügelland und die Ebene im Süden. Das Berggebiet ist in besonderem
Maße durch Erosion, Erdrutsche und Lawinen sowie Überschwemmungen gefährdet. Eine ge-
naue Erfassung der besonders gefährdeten Gebiete ist im Gang. Ebenso wurde ein regionaler
Plan zur Sanierung von Gebieten mit verseuchtem Boden erstellt, der für die gesamte Region
Friaul-Julisch Venetien 151 Gebiete umfasst. Berg- und Hügelland sind erdbebengefährdetes
Gebiet.
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2.3.2. Luft

Tab. 2.5 bis Tab. 2.9 enthalten Daten zu den Gesamtemissionen von Luftschadstoffen in den
einzelnen Teilen der Programmregion. Zeitliche Vergleichsdaten sind nur sehr beschränkt ver-
fügbar, eine Analyse der Trends bzw. des Erreichungsgrades von Zielen zur Emissionsredukti-
on ist auf der Ebene der Programmregion nicht möglich.

Tab. 2.5 SO2-Emissionen (Schwefeldioxid)

Gesamtemissionen
1997

Gesamtemissionen
1993

t t

Tirol 2.837 3.479

Salzburg n.v. n.v.

Kärnten 1.500* n.v.

Provinz Bozen – Südtirol 1.894 n.v.

Provinz Belluno n.v. n.v.

Provinz Udine 3.250 n.v.
Quelle: Umweltdienste der Regionen * 1998

Tab. 2.6 NO2-Emissionen (Stickstoffdioxid)

Gesamtemissionen
1997

Gesamtemissionen
1993

t t

Tirol 17.825 18.456

Salzburg n.v. n.v.

Kärnten 20.000* n.v.

Provinz Bozen – Südtirol 10.579 n.v.

Provinz Belluno n.v. n.v.

Provinz Udine 16.250 n.v.
Quelle: Umweltdienste der Regionen * 1998
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Tab. 2.7 CO2-Emissionen (Kohlendioxid)

Gesamtemissionen
1997

Gesamtemissionen
1993

t t

Tirol 2.399.000 1.769.000

Salzburg n.v. n.v.

Kärnten 3.400.000* n.v.

Provinz Bozen – Südtirol 2.328.084 n.v.

Provinz Belluno n.v. n.v.

Provinz Udine 2.750.000 n.v.
Quelle: Umweltdienste der Regionen * 1998

Tab. 2.8 CO-Emissionen (Kohlenmonoxid)

Gesamtemissionen
1997

Gesamtemissionen
1993

t t

Tirol 62.045 76.314

Salzburg n.v. n.v.

Kärnten 60.000* 60.000

Provinz Bozen – Südtirol 35.168 n.v.

Provinz Belluno n.v. n.v.

Provinz Udine 62.500 n.v.
Quelle: Umweltdienste der Regionen * 1998

Tab. 2.9 Schwebestaubemissionen

Gesamtemissionen
1997

Gesamtemissionen
1993

t t

Tirol n.v. n.v.

Salzburg n.v. n.v.

Kärnten 1.000* n.v.

Provinz Bozen – Südtirol 2.298 n.v.

Provinz Belluno n.v. n.v.

Provinz Udine 4.000 n.v.
Quelle: Umweltdienste der Regionen * 1998
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Abb. 2.4 enthält eine Gegenüberstellung der Emissionswerte je Einwohner in den einzelnen
Teilen der Programmregion, wobei die Werte mit dem Mittelwert für den jeweiligen Luftschad-
stoff verglichen werden (Mittelwert = 100). Daraus geht hervor, dass bei SO2-Werten die Pro-
vinz Udine auf klar überdurchschnittliche Werte kommt; bei den NO2-und CO2-Emissionen liegt
Kärnten über dem Durchschnitt, während bei den CO-Emissionen wiederum die Provinz Udine
den höchsten Wert erreicht.

Abb. 2.4 Schadstoffemissionen je Einwohner, Vergleich nach Regionen (Mittelwert = 100) - 1997
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Quelle: Umweltdienste der Regionen
Kärnten: Daten 1998

In Tirol konnte die Belastung durch Schwefeldioxid vor allem durch Verbesserung der Brenn-
stoffe deutlich reduziert werden – im Großraum Innsbruck etwa betrug die Reduktion in den
letzten 20 Jahren ca. 90%. Die Schwebestaubbelastung liegt unterhalb der Grenzwerte und ist
leicht sinkend, die Stickstoffbelastung, besonders NO2, ist jedoch stark steigend. Ein bisher
ungelöstes Problem stellt die zunehmende Ozonbelastung dar, hier werden die Grenzwerte
nach wie vor häufig überschritten. Eine besonders starke Belastung ist neben dem städtischen
Raum Innsbruck vor allem entlang der Brennerautobahn festzustellen. Die Erstellung eines
Emissionskatasters ist in Vorbereitung.

Das Land Salzburg verfügt über einen Energie- und Emissionskataster. Die Belastung durch
Schwefeldioxid ist auch hier stark rückläufig. Die Schwebestaubkonzentrationen liegen unter-
halb der Grenzwerte, eine klar steigende oder fallende Tendenz ist nicht festzustellen. Die
Kohlenmonoxidkonzentration ist leicht abnehmend, die Stickstoffdioxid-Konzentrationen liegen
zwar unterhalb der gesetzlichen Grenzwerte, aber dennoch auf einem Niveau, das Maßnahmen
erforderlich macht. Die Ozonkonzentration ist hingegen in den vergangenen 10 Jahren konstant
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angestiegen, die EU-Informationsstufe wurde bis 1998 im Programmgebiet allerdings nicht
überschritten.

Kärnten verfügt über ein automatisiertes Luftgüte-Messnetz mit derzeit 18 Stationen. Bei den
primären Schadstoffen SO2, Schwebestaub, NO2 und CO ist durchwegs eine leicht fallende
Tendenz erkennbar, mit Ausnahme der stark verkehrsbelasteten Gebiete, wo die NO2-
Belastung steigend ist. Die Ozonbelastung ist relativ stabil, was die mittlere Langzeitbelastung
anbelangt, die Spitzenbelastung ist rückläufig. Die Grenzwerte wurden nicht überschritten.

In Südtirol ist ebenso eine deutliche Reduktion der Schwefeldioxid-Konzentrationen festzu-
stellen (von 1971 bis 1998 von ca. 400 µg/m³ auf 28 µg/m³), besorgniserregend ist allerdings
die Zunahme der Luftschadstoffe, die auf den motorisierten Verkehr zurückgehen. Besonders
hoch ist die Belastung durch Stickstoffdioxid und Kohlenmonoxid, speziell in den Wintermona-
ten und in den städtischen Räumen.

Infolge der geringen Besiedlungsdichte ist die Luftbelastung in der Provinz Belluno allgemein
begrenzt. Das hohe Verkehrsaufkommen und die Industrieanlagen in den städtischen Räumen
und die großen Verkehrsströme im Dolomitengebiet zur touristischen Hochsaison stellen den-
noch starke und größtenteils steigende Belastungen dar.

Das Netz an Luftmess-Stationen in der Autonomen Region Friaul-Julisch Venetien weist der-
zeit einige Mängel, wie die Überalterung der Anlagen und die uneinheitliche Datenerfassung,
auf. Die Radon-Konzentration liegt teilweise über den EU-Schwellenwerten, weswegen bis
2002 eine detaillierte Untersuchung auf dem gesamten Gebiet der Region durchgeführt wird.
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2.3.3. Wasser

Tab. 2.10 enthält eine Gegenüberstellung des durchschnittlichen täglichen Wasserverbrauchs
in den einzelnen Teilen der Programmregion. Auch in diesem Fall war es nicht möglich, geeig-
nete zeitliche Vergleichsdaten zu erhalten. Die Werte weisen teils große Unterschiede auf, was
sowohl auf die Erhebungsmodalitäten als auch auf Unterschiede in der Wirtschaftsstruktur zu-
rückzuführen sein kann.

Tab. 2.10 Durchschnittlicher täglicher Trinkwasserverbrauch je Einwohner

Verbrauch 1997 Verbrauch 1993

l l

Tirol 150-200* n.v.

Salzburg n.v. n.v.

Kärnten 136** n.v.

Provinz Bozen – Südtirol 262*** n.v.

Provinz Belluno n.v. n.v.

Provinz Udine 350** n.v.
Quelle: Umweltdienste der Regionen
 * Spitzenwerte bis 300, Tendenz leicht abnehmend
** 1998 *** 2000

Tab. 2.11 enthält für die einzelnen Teile der Programmregion den Prozentsatz der Bevölke-
rung, der an die Kanalisierung angeschlossen ist, Tab. 2.12 den Anschlussgrad an Kläranlagen
und Tab. 2.13 die Gesamtkapazität der Kläranlagen in Einwohnergleichwerten. Wo zeitliche
Vergleichsdaten vorliegen, sind in den letzten Jahren deutliche Verbesserungen festzustellen.
Teilweise besteht weiterhin Nachholbedarf; besonders die Provinz Belluno weist nach wie vor
eine niedrige Gesamtkapazität der Kläranlagen auf.

Tab. 2.11 Anschlussgrad an die Kanalisierung

Anschlussgrad 1997 Anschlussgrad 1993

% der Bevölkerung % der Bevölkerung

Tirol 82% 73%

Salzburg n.v. n.v.

Kärnten 70%* n.v.

Provinz Bozen – Südtirol 91% 75%

Provinz Belluno n.v. n.v.

Provinz Udine 76%* n.v.
Quelle: Umweltdienste der Regionen
* 1998 ** 2000
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Tab. 2.12 Anschlussgrad an Kläranlagen

Anschlussgrad 1997 Anschlussgrad 1993

% der Bevölkerung % der Bevölkerung

Tirol 81% 67%

Salzburg n.v. n.v.

Kärnten 70%* n.v.

Provinz Bozen – Südtirol 90%** 30%

Provinz Belluno n.v. n.v.

Provinz Udine 76%* n.v.
Quelle: Umweltdienste der Regionen * 1998 ** 2000

Tab. 2.13 Kapazität der Kläranlagen

Jahr Kapazität

Einwohnergleichwerte EGW je Einwohner

Tirol 1998
1993

1.835.000
1.500.000

2,7
2,3

Salzburg n.v.

Kärnten 1998 1.300.000 2,3

Provinz Bozen – Südtirol 2000
1993

1.455.850
447.000

3,2
1,0

Provinz Belluno 1996 173.340 0,8

Provinz Udine 1998 1.299.793 2,5
Quelle: Umweltdienste der Regionen

Zur Qualität der Oberflächengewässer (Tab. 2.14) liegen sehr wenige vergleichbare Daten vor.
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Tab. 2.14 Qualität der Oberflächengewässer

1998

Tirol Güteklasse I ca. 5%;
Güteklasse I-II: ca. 18%;
Güteklasse II: ca. 65%;
Güteklasse II-III: ca. 10%;
Güteklasse III:  ca. 2%;
Güteklasse III-IV bzw. IV: 0%

Salzburg n.v.

Kärnten Güteklasse I 49 %
Güteklasse I-II 27,8 %
Güteklasse II 22,8 %
GK II-III 0,4 %

Provinz Bozen – Südtirol n.v.

Provinz Belluno n.v.

Provinz Udine n.v.
Quelle: Umweltdienste der Regionen

In Tirol wird die Qualität des Fließ-, Grund- und Quellwassers regelmäßig an insgesamt 288
Mess-Stellen erfasst. Es ist laut Messungen keine Ausweisung von Sanierungsgebieten für
Grundwasser erforderlich. Größere Belastungen der Fließgewässer treten mittlerweile nur mehr
in einzelnen kleineren Fließgewässern in Fremdenverkehrsgebieten während des Winterhalb-
jahres auf. Auch die größeren Seen weisen überwiegend stabile ökologische Verhältnisse auf.
Generell ist Tirol infolge der großen Niederschlagsmengen und der Topographie ein sehr was-
serreiches Land, die Trinkwasserversorgung erfolgt zu nahezu 100% aus Quellwasser. Die
Nitratbelastung des Grundwassers ist infolge der landwirtschaftlichen Struktur sehr niedrig,
ebenso jene mit Pestiziden. Der hohe Ausbaugrad bezüglich Kläranlagen bedingt zudem eine
durchwegs gute Qualität auch der Fließgewässer.

Das Programmgebiet des Landes Salzburg weist infolge seiner Struktur ebenfalls keine größe-
ren Probleme bezüglich Gewässerqualität und Abwasserreinigung auf.

Die Gewässerqualität in Kärnten hat sich in den letzten Jahren deutlich verbessert. Die 51 Ba-
deseen weisen infolge von Sanierungsmaßnahmen eine sehr gute Wasserqualität auf. Weiter
problematisch ist die übermäßige Nährstoffzufuhr in die Seen vor allem infolge der Düngung in
der Landwirtschaft. Die Qualität der Fließgewässer hat sich deutlich verbessert – 1998 wiesen
99% die Güteklasse II oder besser auf, 1988 waren es nur 87%. In einzelnen Fällen sind An-
passungen an den örtlichen Kläranlagen erforderlich. Derzeit werden 70% der Abwässer in
Kärnten nach dem Stand der Technik gereinigt. Die Trinkwasserversorgung erfolgt zu 29% aus
Grundwasser und zu 71% aus Quellwasser. Die Versorgung ist im allgemeinen sichergestellt,
Versorgungsengpässe kommen in einzelnen Fällen bei lang anhaltender Trockenheit vor. Die
Nitratbelastung des Grundwassers ist nur in den landwirtschaftlich intensiv genutzten Gebieten
Mittel- und Unterkärntens problematisch.
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Südtirol  verfügt über mehr als ausreichende Wasserressourcen, die geographische Struktur
macht allerdings ein sehr aufwendiges Leitungsnetz erforderlich. Ungefähr 38% der Wasser-
versorgung wird mit Grundwasser sichergestellt, ungefähr 61,5% mit Quellwasser, ungefähr
0,5% mit Oberflächenwasser. Mit der Fertigstellung der meisten geplanten Kläranlagen und
Hauptsammlern ist eine merkliche Verbesserung der Fließwasserqualität eingetreten, die vor
einigen Jahren noch teilweise stark beeinträchtigt war.

Die Wasserversorgung in Venetien ist zur Zeit auf insgesamt 328 Träger aufgeteilt, die im
Durchschnitt 15.000 Personen versorgen. Ein Regionalgesetz sieht nun die Schaffung von 8
großen Verbänden für Wasserversorgung und Abwassereinigung vor. Die insgesamt 284 Klär-
anlagen der Provinz Belluno verfügen derzeit über eine Gesamtkapazität von 173.340 Einwoh-
nergleichwerten. Es überwiegen sehr kleine Anlagen. Anstrengungen zum Ausbau der Ge-
samtkapazität und zur Verbesserung der Wirksamkeit besonders der großen Anlagen sind
dringend notwendig.

Die Autonome Region Friaul-Julisch Venetien hat nach detaillierter Erfassung der Gewässer
einen regionalen Plan zur Gewässersanierung erstellt. In der gesamten Region sind ca. 72%
der Einwohner an Kläranlagen angeschlossen. Die chemische Fließwasserqualität ist im allge-
meinen gut, was die mikrobiologische Verunreinigung anbelangt, werden teilweise noch hohe
Werte erreicht. Es wurden in den letzten Jahren vor allem Maßnahmen gegen die Eutrophie-
rung der Adria durchgeführt; der Friauler Abschnitt der Adriaküste weist eine sehr gute Was-
serqualität auf.
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2.3.4. Abfallbewirtschaftung

Tab. 2.15 enthält eine Aufstellung der durchschnittlichen täglichen Menge an Hausabfällen je
Einwohner, Tab. 2.16 enthält dieselbe Aufstellung für den Sondermüll. Unterschiedliche Arten
der Müllklassifizierung bedingen allerdings eine begrenzte Vergleichbarkeit der Daten, vor al-
lem beim Sondermüll. Die niedrigsten Müllmengen pro Kopf weisen hier die Bundesländer Tirol
und Kärnten sowie die Provinz Bozen auf.

Tab. 2.15 Hausmüllaufkommen

1998 1993

kg pro Tag und
Einwohner

kg pro Tag und Ein-
wohner

Tirol 0,42 0,48

Salzburg 0,80 0,95

Kärnten 0,55 n.v.

Provinz Bozen – Südtirol 0,64* 0,82

Provinz Belluno 1,17 n.v.

Provinz Udine 1,01 0,85
Quelle: Umweltdienste der Regionen * 1999

Tab. 2.16 Sondermüllaufkommen

1998 1993

kg pro Tag und
Einwohner

kg pro Tag und Ein-
wohner

Tirol 0,01 0,01

Salzburg 0,004 0,004

Kärnten 0,06 n.v.

Provinz Bozen – Südtirol 0,1* 0,1

Provinz Belluno 3,2** n.v.

Friaul-Julisch Venetien 1,39 n.v.
Quelle: Umweltdienste der Regionen * 1999 ** 1996, inkl. Bauschutt

Tab. 2.17 enthält den Prozentsatz der getrennten Müllsammlung in den einzelnen Gebieten der
Programmregion. Die Werte sind besonders für die österreichischen Gebiete sehr hoch, den
niedrigsten Wert erreicht die Provinz Belluno. Wo zeitliche Vergleichsdaten vorliegen, ist eine
klare Steigerung der getrennten Müllsammlung in den letzten Jahren festzustellen.
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Tab. 2.17 Getrennte Müllsammlung

1998 1993

Anteil % Anteil %

Tirol 57% 48%

Salzburg 24% 54%

Kärnten 40% n.v.

Provinz Bozen – Südtirol 33%* 14%

Provinz Belluno 16% n.v.

Provinz Udine 22% n.v.
Quelle: Umweltdienste der Regionen * 1999

Tab. 2.18 enthält eine Aufstellung der verfügbaren Daten zu Mülldeponien und Müllverbren-
nungsanlagen. Der Restmüll wird in der Programmregion vorwiegend deponiert, nur die Provinz
Bozen verfügt über eine Verbrennungsanlage, in der 1999 28% des Restmülls behandelt wur-
de.

Tab. 2.18 Mülldeponien und Verbrennungsanlagen - 1998

Mülldeponien Verbrennungsanla-
gen

Anzahl Anzahl

Tirol 6 0

Salzburg 2 0

Kärnten 4 0

Provinz Bozen – Südtirol 10 1

Provinz Belluno n.v. 0

Provinz Udine 8 0
Quelle: Umweltdienste der Regionen

Tirol verfügt derzeit über sechs öffentliche Deponien, die Gemeindedeponien wurden bereits
vor Jahren geschlossen und einem Sicherungs- bzw. Sanierungsverfahren unterzogen. Trotz
ständig steigender Mengen getrennt gesammelter Altstoffe nimmt die Restmüllmenge nicht ab.
Ab 2004 sollen laut Gesetz nur noch vorbehandelte Stoffe deponiert werden.

Im Land Salzburg wurde im Zeitraum 1995-1998 eine durchschnittliche jährliche Zunahme der
Pro-Kopf-Abfallmenge von ca. 1% registriert. Gestiegen sind vor allem die sperrigen Hausab-
fälle aus Metall und das Altpapier. Das Problem der Altlasten ist im Programmgebiet sehr be-
grenzt.

Kärnten verfügt über 4 Hausmülldeponien, die auf dem neuesten technischen Stand sind. Die
Entsorgung, bzw. Verwertung von Bioabfällen, Klärschlamm, Altstoffen, Baurestmassen und
Spezialabfällen ist mit Anlagen ausreichender Kapazität sichergestellt. Eine Verbrennungsanla-
ge ist in Bau, da ab 2004 unbehandelter Restmüll nicht mehr deponiert werden darf. Das
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Restmüllaufkommen ist seit 1990 konstant zurückgegangen, bei den getrennt gesammelten
Abfällen wurde eine starke Steigerung verzeichnet.

In Südtirol ist das Müllaufkommen, nachdem es bis 1995 stetig zugenommen hat, seit einigen
Jahren rückläufig, was unter anderem auf das neu angewendete Verursacherprinzip bei den
Entsorgungsgebühren zurückgeführt wird. Die anfallende Menge an Haus- und Sperrmüll ist
deutlich zurückgegangen, die Menge der dem Hausmüll gleichgestellten Gewerbeabfälle ist
konstant, die Menge an getrennt gesammelten Stoffen und Klärschlamm ist stark gestiegen.
Das Land verfügt über eine Reihe kontrollierter Deponien sowie einen Verbrennungsofen in
Bozen.

Die Region Venetien verfügt seit 2000 über einen neuen Abfallbewirtschaftungsplan und einen
eigenen Sondermüllplan. Die Hausmüllmengen sind in den letzten 30 Jahren stetig gestiegen
und erreichen heute ca. 1,2 kg je Einwohner und Tag (inklusive der Gewerbeabfälle, die dem
Hausmüll gleichgestellt sind). Der Hausmüll wird zur Gänze innerhalb der Region entsorgt.
1999 wurden davon 71% deponiert, 23% wiederverwertet (1994 waren es erst 6%) und 6%
verbrannt. Die getrennte Müllsammlung ist klar im Steigen begriffen, muss aber vor allem in
einigen Gebieten noch wesentlich ausgebaut werden. Negativ ist, dass aus verschiedenen
Gründen nicht alle getrennt gesammelten Stoffe einer tatsächlichen Wiederverwertung zuge-
führt werden können. Um den Deponieanteil zu reduzieren, wird neben dem Recycling auf Auf-
bereitungs-, Kompostierungs- und Verbrennungsanlagen gesetzt.

Friaul-Julisch Venetien verfügt über ausreichende Kapazitäten für die Entsorgung bzw. Ver-
arbeitung der in der Region anfallenden Abfälle. Es stehen 9 Verwertungsanlagen, 2 Verbren-
nungsanlagen und 10 Deponien zur Verfügung. Ein regionaler Abfallbewirtschaftungsplan ist in
Ausarbeitung.
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2.3.5. Netzwerk „Natura 2000“ und Schutzgebiete

Große Flächen der Programmregion stehen unter Naturschutz (siehe Tab. 2.19). Der National-
park Stilfser Joch liegt zum Teil, die Nationalparke Dolomiti Bellunesi, Hohe Tauern und Nock-
berge liegen zur Gänze in der Programmregion. Die Nationalparke nehmen in der Programm-
region eine Fläche von 2.822 km² ein, wovon auf den Nationalpark Hohe Tauern (Bundesländer
Tirol, Salzburg und Kärnten) 51% entfallen. Die verschiedenen regionalen Naturparke und
Schutzgebiete nehmen weitere 2.757 km² ein, womit insgesamt 14,7% der Fläche der Pro-
grammregion unter Schutz stehen.

Tab. 2.19 Nationalparke, regionale Naturparke und Schutzgebiete über 10km² – 1997
Fläche

Schutzgebiete
Anteil an

Gesamtfläche

km² %

Tirol (ohne Außerfern)* 1.301 11,4%

Pinzgau-Pongau 1.095 24,9%

Oberkärnten-Klagenfurt-
Villach

646 10,5%

Provinz Bozen – Südtirol 1.774 24,0%

Provinz Belluno 454 12,3%

Provinz Udine 302 6,2%

Programmregion 5.579 14,7%
* NUTS-3-Regionen Tiroler Oberland, Innsbruck, Tiroler Unterland, Osttirol

Quelle: Broggi, M., Staub, R., Ruffini, F., Großflächige Schutzgebiete im Alpenraum, Berlin, Blackwell, 1999 / Servizio autonomo di
statistica Friuli-Venezia Giulia

Artikel 3 der Richtlinie 92/43/EWG zur Erhaltung der wildlebenden Tiere und Pflanzen (”FFH”-
Richtlinie – Flora, Fauna, Habitat) sieht die Errichtung eines europäischen Netzes besonderer
Schutzgebiete mit der Bezeichnung ”Natura 2000” vor. Dieses Netz besteht aus Gebieten, die
die Lebensraumtypen des Anhanges I und die Habitate der Arten des Anhanges II der ge-
nannten Richtlinie umfassen („Schutzgebiete gemeinschaftlicher Bedeutung“). Das Netz
”Natura 2000” umfasst auch die von den Mitgliedsstaaten aufgrund der Richtlinie 79/409/EWG
ausgewiesenen Vogelschutzgebiete („besondere Schutzgebiete“). Nach Mitteilung der vorge-
sehenen Schutzgebiete trifft die Europäische Kommission 2004 die Entscheidung darüber, wel-
che Gebiete effektiv in das Netz ”Natura 2000” aufgenommen werden.

Die Richtlinien sind bisher nicht vollständig umgesetzt, die Listen der mitgeteilten Schutzgebie-
ten sind daher provisorisch. Im Rahmen des Projektes ”Corine - Bioitaly” wurden von der Auto-
nomen Provinz Bozen – Südtirol dem Umweltministerium 34 Gebiete von gemeinschaftlicher



Ex-Ante-Evaluierung INTERREG-IIIA-Programm Österreich-Italien 35

Bedeutung mitgeteilt, von der Region Venetien9 156 und von der Autonomen Region Friaul-
Julisch Venetien 61 Gebiete10. Das Land Tirol hat zunächst 5 Gebiete ausfindig gemacht, die
14% der Landesfläche entsprechen, im Juni 2000 wurden 4 Gebiete nachgemeldet.  Das Land
Salzburg hat inzwischen 22 Gebiete mitgeteilt (15%) und das Land Kärnten 20 Gebiete (5%).
Die gemeldeten Natura-2000-Gebiete, die sich innerhalb der Programmregion befinden, sind in
der Tabelle in Anhang 1 angeführt.

                                               
9 Für die Region Venetien ist ein Einspruchsverfahren gegen das Umweltministerium anhängig, dessen Dekret vom 3. April 2000

die Bestimmungen des Art. 3 / DPR 8.9.1997, Nr. 357 über das Verfahren zur Auswahl der Schutzgebiete von gemeinschaftli-
chem Interesse verletzt. Die Region Venetien verpflichtet sich aber auf jeden Fall, die Einhaltung der Naturschutzziele laut
Richtlinie 92/43/EWG, sowie die in Art. 6  dieser Richtlinie vorgesehene Verträglichkeitsprüfung für Projekte anzuwenden, die
in diesen Gebieten anstehen.

10 Eine provisorische Liste der Schutzgebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und der besonderen Schutzgebiete für Italien
findet sich in der ordentlichen Beilage Nr. 65 der Nr. 95 der allgemeinen Serie des Amtsblattes der Italienischen Republik vom
22. April 2000.
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2.4. Bevölkerung

Der Altersaufbau der Bevölkerung weist in den einzelnen Gebieten relativ große Unterschiede
auf (siehe Tab. 2.20). In der Region Pinzgau-Pongau, die keine größere Stadt enthält, kamen
1998 auf 100 Personen unter 15 Jahren nur 63 Personen im Alter von 65 und mehr Jahren.
Auch Tirol und Südtirol weisen im nationalen Vergleich niedrige Werte auf. Kärnten liegt leicht
über dem österreichischen Durchschnitt, während in den Provinzen Belluno und Udine die
Überalterung der Bevölkerung mit einem Altersstrukturkoeffizient von jeweils ca. 170 bereits
weit fortgeschritten ist und auch den norditalienischen Durchschnitt übertrifft.

Tab. 2.20 Altersstruktur der Bevölkerung – 1998

Anteil
Altersgruppe

0-14

Anteil
 Altersgruppe

65+

Altersstruktur-
koeffizient**

% %

Tirol (Bundesland) 18,8% 13,2% 70,4

Pinzgau-Pongau 20,0% 12,5% 62,7

Kärnten (Bundesland) 17,3% 16,1% 92,9

Provinz Bozen – Südtirol 17,0% 15,0% 88,4

Provinz Belluno* 12,2% 20,5% 168,0

Provinz Udine* 11,5% 19,8% 172,2

Programmregion 16,2% 16,1% 107,0

Österreich* 17,3% 15,4% 89,0

Norditalien* 12,4% 19,0% 153,2
* 1997 ** =(Personen ab 65) × 100 / (Personen bis 14)
Quelle: ÖSTAT, ISTAT, statistische Dienste der Regionen

Auch die Geburtenbilanz von 1998 (Tab. 2.21) spiegelt klar die unterschiedliche demographi-
sche Situation in den einzelnen Regionen wider. Die österreichischen Regionen mit Ausnahme
von Klagenfurt-Villach sowie Südtirol weisen teils deutlich positive Geburtenbilanzen auf, wäh-
rend jene der Provinzen Belluno und Udine negativ sind und sogar unter dem norditalienischen
Durchschnitt liegen.

Betrachtet man die Entwicklung der Geburtenbilanzen in den Jahren 1991 bis 1998 (Abb. 2.5),
so ist für alle österreichischen Regionen eine deutlich rückläufige Tendenz festzustellen. Die
Geburtenbilanz Südtirols sowie der Provinzen Belluno und Udine sind, wenn auch auf unter-
schiedlichem Niveau, relativ stabil verlaufen.
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Tab. 2.21 Geburtenbilanz – 1998

Lebend-
geborene

Verstorbene Geburten-
bilanz

je 1000
Einwohner

Tiroler Oberland 1.163 646 +517 +5,4

Innsbruck 2.849 2.201 +648 +2,5

Tiroler Unterland 2.748 1.607 +1.141 +5,1

Osttirol 588 406 +182 +3,6

Pinzgau-Pongau 1.912 1.163 +749 +4,7

Oberkärnten 1.402 1.186 +216 +1,6

Klagenfurt-Villach 2.445 2.597 –152 –0,6

Provinz Bozen – Südtirol 5.442 3.760 1.682 +3,7

Provinz Belluno 1.735 2.555 –820 –3,9

Provinz Udine 4.066 6.174 –2.108 –4,1

Programmregion 24.350 22.295 2.055 +0,9

Österreich 81.233 78.339 +2.894 +0,4

Norditalien 219.313 275.145 –55.832 –2,2
Quelle: Statistische Dienste der Regionen, ÖSTAT, ISTAT
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Abb. 2.5 Geburtenbilanz je 1000 Einwohner – 1991-1998
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Bei den Wanderungssalden ergibt sich ebenfalls ein differenziertes Bild (Tab. 2.22). Nordtirol,
insbesondere die Region Innsbruck, weist 1998 einen positiven Wanderungssaldo auf, für Ost-
tirol sowie Pinzgau-Pongau ist er klar negativ. In Kärnten war der Saldo nahezu ausgeglichen,
in Südtirol leicht, in den Provinzen Belluno und Udine deutlich positiv, wenn auch unterdurch-
schnittlich im norditalienischen Vergleich.

Der zeitliche Verlauf (Abb. 2.6) ergibt insgesamt für die österreichischen Regionen eine rück-
läufige und für die italienischen eine leicht steigende Tendenz.

Hier muss allerdings angemerkt werden, dass die angeführten Regionen strukturelle Unter-
schiede aufweisen: die Regionen Innsbruck, Klagenfurt-Villach, Südtirol, Belluno und Udine
enthalten städtische Räume, die einen Anziehungspunkt für regionale Wanderungsbewegun-
gen darstellen, während z. B. in den Regionen Pinzgau-Pongau oder Osttirol keine größeren
Städte zu finden sind. Auch innerhalb der Regionen mit positivem Wanderungssaldo sind viel-
fach noch Gebiete zu finden, die von Abwanderung betroffen sind, auch wenn die Programm-
region als Ganzes, im Unterschied zu vergangenen Jahrzehnten, mit diesem Problem nicht
mehr konfrontiert ist.

Über die Art der Zuwanderung geben diese Daten keinen Aufschluss: ein Teil besteht sicherlich
aus ausländischen Arbeitskräften, ein bestimmter Teil kann in einigen Regionen aber z. B. auch
aus Personen bestehen, die in früheren Jahrzehnten ausgewandert sind und nach der Pensio-
nierung in ihr Ursprungsgebiet zurückkehren.
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Tab. 2.22 Wanderungssaldo – 1998

Wande-
rungssaldo

je 1000
Einwohner

Tiroler Oberland +61 +0,6

Innsbruck +817 +3,1

Tiroler Unterland +200 +0,9

Osttirol –195 –3,9

Pinzgau-Pongau –533 –3,3

Oberkärnten –34 –0,3

Klagenfurt-Villach +162 +0,6

Provinz Bozen – Südtirol +635 +1,4

Provinz Belluno +651 +3,1

Provinz Udine +1.886 +3,6

Programmregion +3.650 +1,5

Österreich +3.988 +0,5

Norditalien +119.115 +4,6
Quelle: Statistische Dienste der Regionen, ÖSTAT, ISTAT
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Abb. 2.6 Wanderungssaldo je 1000 Einwohner – 1991-1998

-10

-5

0

5

10

15

Tir.Ob. Ibk Tir.Unt. Osttirol P.-P. Ob.K. Klf.-Vill. BZ BL UD

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Quel

le: Statistische Dienste der Regionen, ÖSTAT, ISTAT

Tab. 2.23 enthält die Bevölkerungsveränderung 1998 als Summe der Geburtenbilanz und des
Wanderungssaldos. In den Provinzen Belluno und Udine wird die negative Geburtenbilanz
durch den positiven Wanderungssaldo beinahe kompensiert. In der Region Innsbruck und in
Südtirol verstärken sich Geburtenbilanz und Wanderungssaldo gegenseitig, so dass diese Re-
gionen zu jenen mit dem größten Zuwachs gehören, während in Osttirol und in Pinzgau-
Pongau der negative Wanderungssaldo die positive Geburtenbilanz praktisch aufhebt. In den
übrigen Regionen verändert der Wanderungssaldo das Bild wenig.

Der zeitliche Vergleich (Abb. 2.7) ergibt für die österreichischen Regionen insgesamt eine
rückläufige und für die italienischen eine stabile bis leicht steigende Tendenz.
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Tab. 2.23 Bevölkerungsveränderung – 1998

Bevölke-
rungsverän-

derung

je 1000
Einwohner

Tiroler Oberland +578 +6,0

Innsbruck +1.465 +5,6

Tiroler Unterland +1.341 +6,0

Osttirol –13 –0,3

Pinzgau-Pongau +216 +1,3

Oberkärnten +182 +1,4

Klagenfurt-Villach +10 0,0

Provinz Bozen – Südtirol +2.317 +5,0

Provinz Belluno –169 –0,8

Provinz Udine –222 –0,4

Programmregion +5.705 +2,4

Österreich +6.882 +0,9

Norditalien +63.283 +2,5
Quelle: Statistische Dienste der Regionen, ÖSTAT, ISTAT
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Abb. 2.7 Bevölkerungsveränderung je 1000 Einwohner – 1991-1998
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2.5. Bildung und Forschung

Die Bildungssysteme weisen in den einzelnen Regionen Unterschiede auf, die einen unmittel-
baren Vergleich der Daten erschweren. In Italien kommt allgemein der schulischen Ausbildung
im Vergleich zur berufsorientierten eine höhere Bedeutung zu als in Österreich. Südtirol bildet
innerhalb Italiens einen Ausnahmefall, da dort – analog zu den deutschsprachigen Nachbarlän-
dern – ein duales Ausbildungssystem besteht, das gleich nach der Pflichtschule einsetzt und
eine Kombination aus Ausbildung an der Schule und am Arbeitsplatz darstellt.

Die Maturitätsquote (Tab. 2.24) ist in Italien vor allem aufgrund des großen Gewichts der be-
rufsbildenden Oberschulen, die 5 Jahre dauern und mit einer Reifeprüfung abschließen, deut-
lich höher als in Österreich. Südtirol nimmt eine Zwischenposition ein. Im österreichischen Teil
der Programmregion weist Kärnten den höchsten Maturantenanteil auf.

Tab. 2.24 Bestandene Reifeprüfungen – 1996

bestandene

Reifeprüfungen

je 100 Einwoh-

ner im Alter

von 19 Jahren

Tirol 2.634 29,9

Salzburg 2.304 30,0

Kärnten 2.759 37,9

Provinz Bozen – Südtirol 2.899 52,8

Provinz Belluno 1.607 84,7

Provinz Udine 4.172 94,7

Programmregion 16.375 47,8

Österreich 32.211 32,6

Norditalien 187.586 81,0
Quelle: ÖSTAT / ISTAT

Der Bildungsstand der Bevölkerung (Tab. 2.25) ist eine Größe, die zeitlich nur sehr langsam
veränderbar ist. Auch hier ist anzumerken, dass die Daten bezüglich höhere Schulen aufgrund
der Unterschiede im Schulsystem nur bedingt vergleichbar sind. Der Akademikeranteil liegt in
allen Regionen unter dem jeweiligen nationalen Durchschnitt. Der Anteil der Bevölkerung mit
höherer Schulbildung ist in allen Regionen auch infolge der demographischen Entwicklung stei-
gend.
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Tab. 2.25 Bildungsstand der Bevölkerung – 1991

Pflichtschule Höhere

Schulen

Universitäts-

abschluss

Tirol 86,1% 10,1% 3,8%

Pinzgau-Pongau 91,2% 5,7% 3,1%

Kärnten 86,3% 10,4% 3,2%

Provinz Bozen – Südtirol 77,6% 19,2% 3,2%

Provinz Belluno 76,9% 20,2% 2,9%

Provinz Udine 76,3% 20,4% 3,3%

Programmregion 81,9% 14,8% 3,4%

Österreich 85,1% 10,9% 4,0%

Norditalien 74,9% 20,8% 4,3%
Österreich: Wohnbevölkerung ab 15 Jahren, Italien: Wohnbevölkerung ab 14 Jahren
Höhere Schulen: in Österreich allgemeinbildende und berufsbildende höhere Schulen, in Italien 5jährige Oberschulen.
Universitätsabschluss: in Italien ohne Kurse unter 4 Jahren Mindestdauer.
Quelle: ÖSTAT / ISTAT

Die Programmregion verfügt derzeit über vier Universitäten. Die wichtigste ist Innsbruck mit
26.800 Studierenden und einem sehr breitgefächerten Studienangebot. In Udine werden einige
wichtige Fakultäten angeboten. Klagenfurt ist eine kleine Universität, und die Universität Bozen
ist noch im Aufbau begriffen und weist deswegen derzeit minimale Studentenzahlen auf. In
Feltre befindet sich eine Außenstelle der Freien Universität Mailand für Sprachen und Kommu-
nikation (IULM), die Studiengänge in Fremdsprachen und Literatur sowie in Public relations
anbietet.

Regionenbezogene Daten zu den Studierenden, den Studienrichtungen und den besuchten
Universitäten liegen nur sehr unvollständig vor, da sie eine große Zahl an Universitätsstandor-
ten betreffen und genauere Auswertungen nach dem Wohnort der Studierenden kaum verfüg-
bar sind.
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Tab. 2.26 Universitäten – akad. Jahr 1998/99

Studierende

In der Programmregion

Innsbruck 26.795

Udine 11.655

Klagenfurt 5.511

Bozen 231

In der Nähe der Programmregion

Padua 60.290

Graz (insgesamt) 40.599

Venedig (insgesamt) 27.721

Triest 23.005

Verona 15.474

Trient 14.483

Salzburg 11.521
Studierende: in Österreich ordentliche Studierende, in Italien Eingeschriebene in- und außerhalb der regulären Studienzeit (”iscritti
a corsi di laurea e di diploma in corso  e fuori corso”)
Quelle: österr. Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur, ital. Ministerium für Universitäten und Forschung
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2.6. Arbeitsmarkt

Die Daten der Arbeitskräfteerhebung (Mikrozensus) liegen für Österreich nur auf Ebene ganzer
Bundesländer vor. Da in Tirol und Kärnten die Zentralräume jeweils in der Programmregion
enthalten sind, dürfte es deswegen keine wesentlichen Abweichungen der Ergebnisse geben.
Die Region Pinzgau-Pongau dürfte allerdings in manchen Fällen unterschiedliche Werte im
Vergleich zum gesamten Bundesland Salzburg aufweisen.

Was die Erwerbsquoten anbelangt (Tab. 2.27), so ergeben sich für Tirol, Salzburg und Südtirol
relativ hohe Werte, die ungefähr dem österreichischen Durchschnitt entsprechen. Kärnten liegt
unter dem österreichischen Durchschnitt und nur leicht über den Werten der angrenzenden
Provinzen Udine und Belluno, welche die niedrigsten Erwerbsquoten der Programmregion auf-
weisen, die allerdings dem norditalienischen Durchschnitt entsprechen.

Tab. 2.27 Erwerbsquoten – 1998, Jahresdurchschnitt

Tirol 58,2

Salzburg 61,3

Kärnten 53,8

Provinz Bozen – Südtirol 58,0

Provinz Belluno 49,7

Provinz Udine 49,5

Programmregion 55,5

Österreich 58,0

Norditalien 50,6
Erwerbsquote: Erwerbstätige und Arbeitsuchende je 100 Einwohner im Alter von 15 und mehr Jahren (EUROSTAT-Definition,
Labour-Force-Konzept)
Quelle: ÖSTAT, ISTAT – Arbeitskräfteerhebung (Mikrozensus)

 Abb. 2.8 stellt die Entwicklung der Erwerbsquoten in den Jahren 1996 bis 1998 dar. Dabei ist
vor allem bei den Provinzen Belluno und Udine ein Rückgang der Erwerbsquote sowohl der
Männer als auch der Frauen festzustellen. Die übrigen Regionen weisen einen ungefähr kon-
stanten Verlauf auf.
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Abb. 2.8 Erwerbsquoten nach Geschlecht, 1996-1998, Jahresdurchschnitt
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Die Unterschiede zwischen den einzelnen Regionen treten auch bei der Betrachtung der Er-
werbstätigenquoten nach Altersklassen hervor (Tab. 2.28): in der Altersklasse zwischen 15 und
24 Jahren fällt der besonders niedrige Wert der Provinz Udine auf (33%), der auch deutlich
unter dem norditalienischen Durchschnitt liegt und auf Probleme im Übergang zwischen Ausbil-
dung und Berufsleben hindeutet. Südtirol weist einen im italienischen Vergleich sehr hohen
Wert auf, der unter anderem auf das spezielle Berufsausbildungssystem zurückzuführen ist,
das dem österreichischen sehr ähnlich ist. In den übrigen Regionen Italiens kommt hingegen
den allgemeinbildenden und berufsbildenden Oberschulen ein wesentlich größeres Gewicht zu
(siehe ”Bildung”), was im allgemeinen einen späteren Berufseinstieg bedingt. In der Altersklas-
se von 25 bis 29 Jahren hingegen sind die Unterschiede zwischen den Regionen geringer.

Insgesamt bestätigt sich auch hier das Bild: der westliche Teil der Programmregion (Tirol, Süd-
tirol, Salzburg) weist eine deutlich höhere Erwerbsbeteiligung auf als der östliche (Provinz Bel-
luno, Provinz Udine, Kärnten).
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Tab. 2.28 Spezifische Erwerbstätigenquoten nach Altersklassen – 1998, Jahresdurchschnitt

15-24 Jahre 25-29 Jahre 30-64 Jahre

Tirol 54,1 78,8 67,9

Salzburg 56,2 82,5 71,8

Kärnten 48,3 76,4 65,9

Provinz Bozen – Südtirol 54,6 79,6 67,5

Provinz Belluno 45,0 78,3 63,7

Provinz Udine 33,4 71,1 61,6

Programmregion 49,6 77,8 66,7

Österreich 54,1 80,5 68,9

Norditalien 37,4 73,7 61,3
Spezifische Erwerbstätigenquote: Erwerbstätige je 100 Einwohner derselben Altersklasse
Quelle: ÖSTAT, ISTAT – Arbeitskräfteerhebung (Mikrozensus)

Die Arbeitslosenquoten nach dem Labour-Force-Konzept (Tab. 2.29) liegen für alle Regionen
unter dem jeweiligen nationalen Durchschnitt. Die Arbeitsmarktlage ist in der Programmregion
somit grundsätzlich positiv, allerdings handelt es sich hier um Durchschnittswerte nach ganzen
Bundesländern, bzw. Provinzen, die wenig Aufschluss über kleinräumige Arbeitsmarktprobleme
geben.

Die Daten über die registrierten Arbeitslosen ergeben teilweise abweichende Ergebnisse, z. B.
liegen hier die Werte für Kärnten über dem nationalen Durchschnitt. Diese Daten können aller-
dings für internationale Vergleiche nur sehr begrenzt verwendet werden.

Tab. 2.29 enthält die Arbeitslosenquoten nach Altersklassen. In allen Regionen ist die Arbeits-
losigkeit in der Altersklasse 15-29 erwartungsgemäß deutlich höher. Auch hier sticht vor allem
der hohe Wert der Provinz Udine ins Auge, auch wenn er leicht unter dem norditalienischen
Durchschnitt liegt. Auch diese Daten weisen zum Teil auf Eingliederungsprobleme in den Ar-
beitsmarkt hin.
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Tab. 2.29 Arbeitslosenquoten nach Altersklassen – 1998, Jahresdurchschnitt

15-29 Jahre 30-64 Jahre Insgesamt

Tirol 3,9 2,4 2,8

Salzburg 4,0 3,3 3,5

Kärnten 4,9 3,1 3,5

Provinz Bozen – Südtirol 3,6 1,5 2,2

Provinz Belluno 5,9 2,8 3,6

Provinz Udine 11,3 3,5 5,5

Programmregion 5,2 2,8 3,5

Österreich 4,8 4,1 4,2

Norditalien 12,9 3,9 6,4
Arbeitslosenquote: Arbeitsuchende je 100 Erwerbspersonen (EUROSTAT-Definition)
Quelle: ÖSTAT, ISTAT – Arbeitskräfteerhebung (Mikrozensus)

Abb. 2.9 zeigt die Entwicklung der Arbeitslosenquoten in den Jahren 1996 bis 1998. Für die
Provinzen Udine und Bozen ist eine Verbesserung der Situation festzustellen, in Kärnten ist
eine leichte Steigerung der Frauenarbeitslosigkeit zu beobachten, während in den übrigen Re-
gionen in diesem Zeitabschnitt kein eindeutiger Trend feststellbar ist.
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Abb. 2.9 Arbeitslosenquoten nach Geschlecht, 1996-1998, Jahresdurchschnitt
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Quelle: ÖSTAT, ISTAT – Arbeitskräfteerhebung

Die registrierte Arbeitslosigkeit kann im Unterschied zu den Ergebnissen der Arbeitskräfteerhe-
bung zeitlich und räumlich detaillierter analysiert werden, sie ist aber international nur sehr be-
grenzt vergleichbar, da die Eintragungen bei der öffentlichen Arbeitsvermittlung unterschiedlich
geregelt sind.

Abb. 2.10 enthält die registrierten Arbeitslosen im Jahresverlauf 1998, im Verhältnis zu den
Einwohnern im Alter von 15 bis 64 Jahren. Daraus sind vor allem in den österreichischen Re-
gionen sehr starke Schwankungen ersichtlich, die mit dem großen Gewicht der saisonalen Be-
schäftigung zusammenhängen. Innsbruck als stark städtisch geprägte Region bildet eine Aus-
nahme, hier sind die Schwankungen, ähnlich wie in den italienischen Regionen, weniger aus-
geprägt.
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Abb. 2.10 Registrierte Arbeitslose je 100 Einwohner im Alter von 15 bis 64 Jahren – 1998, Monats-
daten
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für die Provinz Belluno sind nur Trimesterdaten verfügbar, es wurden je 3 Monatswerte gleichgesetzt.
Registrierte Arbeitslose: Österreich: vorgemerkte Arbeitslose; Italien: in die Vermittlungslisten Eingetragene (Verfügbare 1. Klasse)
Quelle: statistische Dienste der Regionen; Arbeitsmarktservice / Arbeitsämter
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2.7. Chancengleichheit

Die geschlechtsspezifische Analyse der Daten umfasst die Bereiche Arbeitsmarkt, höhere
Schulbildung und Kinderbetreuungseinrichtungen. Ein wichtiger Bezugspunkt für die Analyse-
kriterien kommt dabei von den ”VISPO”-Leitlinien11 des Departements für Chancengleichheit
beim italienischen Ministerratspräsidium. Diese empfehlen besonderes Augenmerk auf die
Frauenbeschäftigung und –beschäftigungsfähigkeit, auf die Vereinbarkeit von Berufs- und
Nichtberufsleben, auf den Zusammenhang zwischen örtlicher Entwicklung und Chancengleich-
heit, auf die Verbindung zwischen Bildungswesen und Berufsleben sowie auf die ländliche Ent-
wicklung.

Die regionalen Unterschiede in den Erwerbsquoten betreffen beide Geschlechter, sind aber bei
den Frauen ausgeprägter. Generell bleibt die Erwerbsbeteiligung der Frauen noch deutlich
hinter jener der Männer zurück.

Tab. 2.30 Erwerbsquoten nach Geschlecht – 1998, Jahresdurchschnitt

Frauen Männer Insgesamt

Tirol 46,1 71,1 58,2

Salzburg 52,4 71,1 61,3

Kärnten 43,0 65,7 53,8

Provinz Bozen – Südtirol 46,7 69,9 58,0

Provinz Belluno 38,9 61,9 49,7

Provinz Udine 37,9 62,2 49,5

Programmregion 44,4 67,6 55,5

Österreich 48,0 68,9 58,0

Norditalien 39,9 62,1 50,6
Erwerbsquote: Erwerbstätige und Arbeitsuchende je 100 Einwohner im Alter von 15 und mehr Jahren (EUROSTAT-Definition,
Labour-Force-Konzept)
Quelle: ÖSTAT, ISTAT – Arbeitskräfteerhebung (Mikrozensus)

Die Arbeitslosenquoten liegen insgesamt für alle Regionen unter dem jeweiligen nationalen
Durchschnitt, die Daten nach Geschlecht sind allerdings sehr unterschiedlich. Die Provinz Udi-
ne weist eine besonders hohe Frauenarbeitslosigkeit auf. Die Arbeitslosigkeit der Frauen ist in
allen Regionen höher als die der Männer, der Unterschied ist jedoch im italienischen Teil der
Programmregion größer, was auf geschlechtsspezifische Probleme auf diesen Arbeitsmärkten
hindeutet.

                                               
11 ”Valutazione Impatto Strategico Pari Opportunità” – ”Bewertung der strategischen Auswirkungen in Bezug auf die

Chancengleichheit”
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Tab. 2.31 Arbeitslosenquoten nach Geschlecht – 1998, Jahresdurchschnitt

Frauen Männer Insgesamt

Tirol 3,3 2,5 2,8

Salzburg 3,8 3,2 3,5

Kärnten 3,9 3,2 3,5

Provinz Bozen – Südtirol 2,8 1,7 2,2

Provinz Belluno 5,0 2,6 3,6

Provinz Udine 9,8 2,5 5,5

Programmregion 4,6 2,6 3,5

Österreich 4,6 4,0 4,2

Norditalien 9,8 4,0 6,4
Arbeitslosenquote: Arbeitsuchende je 100 Erwerbspersonen (EUROSTAT-Definition)
Quelle: ÖSTAT, ISTAT – Arbeitskräfteerhebung (Mikrozensus)

Tab. 2.32 enthält die Frauenbeschäftigungsanteile nach Wirtschaftszweigen. Die Frauenbe-
schäftigung konzentriert sich erwartungsgemäß im Handel, im Gastgewerbe und in den sonsti-
gen Dienstleistungen (bes. öffentlicher Sektor). In der Landwirtschaft ist der niedrige Frauen-
anteil in Tirol und Südtirol (23% bzw. 15%) auffällig. Im Produzierenden Gewerbe weist Südtirol
einen sehr niedrigen Wert von nur 15% auf. In den übrigen Sektoren sind die Unterschiede
zwischen den einzelnen Regionen weniger ausgeprägt. Insgesamt haben die österreichischen
Regionen einen leicht höheren Frauenbeschäftigungsanteil als die italienischen, der Gesamt-
wert entspricht in allen Regionen ungefähr dem jeweiligen nationalen Durchschnitt.
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Tab. 2.32 Frauenanteile an der Bevölkerung in beruflicher Stellung nach Wirtschaftszweigen –
1991

Landwirtschaft Prod. Gewerbe Handel Gastgewerbe

Tirol 23% 22% 56% 62%

Salzburg 43% 24% 55% 62%

Kärnten 31% 22% 55% 67%

Provinz Bozen – Südtirol 15% 15% 44% 61%

Provinz Belluno 36% 27% 44% 54%

Provinz Udine 31% 23% 43% 61%

Programmregion 27% 22% 51% 62%

Österreich 45% 25% 55% 62%

Norditalien 27% 28% 41% 52%

Verkehr u.

Nachrichten-

übermittlung

Kredit- und

Versiche-

rungswesen.,

Wirtschafts-

dienste

Andere

Dienstleistun-

gen

Insgesamt

Tirol 16% 43% 52% 39%

Salzburg 20% 47% 55% 42%

Kärnten 16% 45% 54% 40%

Provinz Bozen – Südtirol 18% 41% 54% 36%

Provinz Belluno 21% 41% 53% 38%

Provinz Udine 19% 43% 51% 36%

Programmregion 18% 44% 53% 39%

Österreich 20% 47% 56% 41%

Norditalien 40% 50% 49% 38%
Quelle: ÖSTAT/ISTAT, Volkszählungen

Was die höhere Schulbildung anbelangt, so beträgt der Frauenanteil inzwischen in allen Regio-
nen über 50%. Besonders hohe Frauenanteile bei den bestandenen Reifeprüfungen sind in im
Bundesland Tirol und in der Autonomen Provinz Bozen – Südtirol festzustellen.
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Tab. 2.33 Bestandene Reifeprüfungen: Frauenanteil – 1996

bestandene

Reifeprüfungen

Frauenanteil

Tirol 2.634 56,5%

Salzburg 2.304 52,6%

Kärnten 2.759 53,7%

Provinz Bozen – Südtirol 2.899 57,7%

Provinz Belluno 1.607 52,0%

Provinz Udine 4.172 52,9%

Programmregion 16.375 54,3%

Österreich 32.211 54,2%

Norditalien 187.586 53,2%
Quelle: ÖSTAT / ISTAT

Ein wichtiger Aspekt für die Erwerbsbeteiligung der Frauen sind die Möglichkeiten der Kinder-
betreuung.

Tab. 2.34 enthält die Daten zum Kindergartenbesuch. Während in den Provinzen Belluno und
Udine eine praktisch vollständige Versorgung mit Kindergärten für die Altersgruppe von 3 bis 5
Jahren besteht, sind die Besuchsquoten in den übrigen Teilen der Programmregion deutlich
niedriger. Das liegt vor allem daran, dass dort viele Kinder den Kindergarten erst später besu-
chen. Die Besuchsquote Kärntens ist mit 61% allerdings auch im österreichischen Vergleich
niedrig, was auf eine Unterversorgung mit Kindergartenplätzen in diesem Bundesland hinweist.

Tab. 2.34 Kindergärten – 1998/99

Kinder Besuchsquote

Tirol 18.563 72,4

Salzburg 14.751 78,1

Kärnten 11.751 61,0

Provinz Bozen – Südtirol 13.063 83,9

Provinz Belluno* 4.997 95,2

Provinz Udine 11.472 100,6
* 1995/96
Besuchsquote: eingeschriebene Kinder je 100 Einwohner im Alter von 3 bis 5 Jahren

Quelle: ÖSTAT, statistische Dienste der Regionen
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2.8. Wirtschaft

2.8.1. Wertschöpfung

Die Methoden der Schätzung des Bruttoregionalproduktes, bzw. Bruttoinlandsproduktes (Tab.
2.35) weisen zwischen den österreichischen und den italienischen Regionen leichte Unter-
schiede auf. Zudem steht kein verlässlicher Indikator für die Kaufkraft in den einzelnen Regio-
nen zur Verfügung; die Umrechnung der Währungen wurde hier aufgrund der seit 1999 gülti-
gen Paritäten vorgenommen.12 Die absoluten Werte sind somit nur als Anhaltspunkt angege-
ben und Vergleiche sollten nur zwischen Regionen desselben Staates vorgenommen werden.

Aufschlussreich sind die Daten allerdings für den Vergleich innerhalb Österreichs, bzw. Italiens.
Hier sind vor allem die niedrigen Werte für Oberkärnten und Osttirol auffällig, sie liegen mehr
als 30% unter dem österreichischen Durchschnitt. Im italienischen Teil der Programmregion
weist die Provinz Belluno den niedrigsten Wert auf, er liegt 15% unter dem norditalienischen
Schnitt. Die höchsten Werte weisen die Regionen Innsbruck, Tiroler Unterland, Klagenfurt-
Villach und Südtirol auf.

In der Verteilung der Wertschöpfung nach Wirtschaftszweigen sind einige Unterschiede festzu-
stellen. Was den Anteil der Landwirtschaft am Regionalprodukt anbelangt, so erweist sich Süd-
tirol mit 5% als Sonderfall. Der hohe Wert ist außer auf eine hohe Landwirtschaftsquote vor
allem auf die spezifische Struktur der Landwirtschaft zurückzuführen (großes Gewicht des
Obst- und Weinbaus). Relativ hohe Werte haben auch Oberkärnten und die Provinz Udine. Im
Produzierenden Gewerbe fällt die Provinz Belluno mit einem Spitzenwert von 42% auf, der
auch deutlich über dem norditalienischen Durchschnitt liegt. Werte unter 30% weisen das Tiro-
ler Oberland, Innsbruck, Klagenfurt-Villach und Südtirol auf – in diesen vier Regionen erreicht
der Dienstleistungsbereich über 70% der Gesamtwertschöpfung, was zum Teil auf den Urbani-
sierungsgrad und zum Teil auf den Fremdenverkehr zurückzuführen ist.

                                               
12 1995 war die Lira deutlich unterbewertet, weshalb die später festgelegten Paritäten ein besser vergleichbares

Ergebnis als die laufenden Wechselkurse gewährleisten.
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Tab. 2.35 Wertschöpfung – 1995

BRP/BIP
pro Kopf

Anteil Land-
und Forst-
wirtschaft

Anteil Prod.
Gewerbe

Anteil
Dienstlei-

stungen

EUR % % %

Tiroler Oberland 19.113 1,5% 25,4% 73,1%

Innsbruck 21.322 0,5% 26,9% 72,6%

Tiroler Unterland 20.610 1,8% 36,9% 61,3%

Osttirol 16.497 2,5% 34,7% 62,8%

Pinzgau-Pongau 19.702 1,5% 30,3% 68,2%

Oberkärnten 13.990 3,1% 33,0% 63,9%

Klagenfurt-Villach 20.915 1,1% 27,3% 71,6%

Provinz Bozen – Südtirol 19.078 5,1% 23,1% 71,7%

Provinz Belluno 15.936 1,3% 41,7% 57,1%

Provinz Udine 17.531 3,3% 30,6% 66,1%

Programmregion 18.754 2,5% 29,7% 67,8%

Österreich 21.031 1,6% 31,7% 66,7%

Norditalien 18.611 2,8% 34,7% 62,5%
BRP: Bruttoregionalprodukt zu Faktorkosten, laufende Preise in Landeswährung, umgerechnet in Euro laut offiziellen Paritäten ab
1.1.1999
Quelle: ÖSTAT, Istituto Tagliacarne

Abb. 2.11 zeigt die Entwicklung des Bruttoregionalproduktes zu laufenden Preisen im Zeitraum
1991 bis 1995 (Index 1991=100). Dabei ist zu brücksichtigen, dass in Italien in den betreffen-
den Jahren die Inflation höher war als in Österreich (Anstieg des Verbraucherpreisindex 20,2%
bzw. 13,5%). Insgesamt ist real ein leichtes Wachstum festzustellen, besonders ausgeprägt in
den Regionen Tiroler Oberland und Osttirol, während Oberkärnten einen negativen Verlauf
aufweist.
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Abb. 2.11 Bruttoregionalprodukt/Bruttoinlandsprodukt, 1991-1995 (1991=100)
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2.8.2. Wirtschaftsstruktur

Abb. 2.12 enthält die Verteilung der Beschäftigung nach Wirtschaftssektoren. Die beste Ver-
gleichbarkeit ergibt sich dabei mit den letzten Volkszählungsdaten.

Hier bestätigt sich das hohe Gewicht der Landwirtschaft in Südtirol, mit einem Beschäftigungs-
anteil von 11%. In allen anderen Regionen weicht dieser nicht wesentlich vom nationalen
Durchschnitt ab. Im Produzierenden Gewerbe fällt auch hier der sehr hohe Wert der Provinz
Belluno auf. Beim Anteil des Handels sind keine wesentlichen Unterschiede festzustellen, wäh-
rend beim Gastgewerbe die unterschiedliche Bedeutung des Tourismus in den einzelnen Re-
gionen deutlich wird: die Provinz Udine und Kärnten weisen hier den niedrigsten Anteil auf. Al-
lerdings liegt der Anteil des Gastgewerbes in der gesamten Programmregion deutlich höher als
im österreichischen und norditalienischen Durchschnitt. Im Sektor Verkehr und Nachrichten-
übermittlung sind keine großen Unterschiede festzustellen, in Kreditwesen, Versicherungswe-
sen und Wirtschaftsdiensten ist der Anteil in allen Regionen leicht unterdurchschnittlich. Bei
den übrigen Dienstleistungen, die auch den öffentlichen Sektor beinhalten, liegt der österreichi-
sche Teil der Programmregion im nationalen Durchschnitt, der italienische Teil leicht darüber.

Abb. 2.12 Wohnbevölkerung in beruflicher Stellung nach Wirtschaftszweig – 1991
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Was die Durchschnittsgröße der Arbeitsstätten anbelangt (Tab. 2.36), so sind zwischen Italien
und Österreich einige Unterschiede festzustellen, die sowohl auf die rechtlichen und wirtschaft-
lichen Rahmenbedingungen als auch auf die leicht unterschiedlichen Erhebungskriterien zu-
rückzuführen sind. Im italienischen Teil der Programmregion sind in über 90% der Arbeitsstät-
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ten weniger als 10 Personen (inklusive Inhaber) beschäftigt. Dies hängt auch mit dem hohen
Anteil an selbständiger Beschäftigung in Italien zusammen13: Die Betriebe der vielen selbstän-
digen Arbeiter gelten jeweils als Arbeitsstätten mit einem Beschäftigten.

Relativ hohe Werte erreichen die städtisch geprägten Regionen Innsbruck und Klagenfurt-
Villach; hier fällt offensichtlich die Anwesenheit von Großbetrieben ins Gewicht.

Tab. 2.36 Arbeitsstätten – 1991

Arbeits-
stätten

Durch-
schnittsgröße

Anteil Ar-
beitsstätten

unter 10
Beschäftig-

ten*

Beschäftigte* %

Tiroler Oberland 3.044 7,2 83,5%

Innsbruck 8.839 11,4 80,2%

Tiroler Unterland 8.316 8,2 82,7%

Osttirol 1.518 8,5 81,9%

Pinzgau-Pongau 8.608 6,1 87,9%

Oberkärnten 6.019 5,5 87,2%

Klagenfurt-Villach 11.609 9,3 75,4%

Provinz Bozen – Südtirol** 35.256 4,2 92,6%

Provinz Belluno** 15.493 4,8 92,3%

Provinz Udine** 38.442 3,8 93,3%
* Österreich: unselbständig Beschäftigte, Italien: alle Beschäftigten
** 1996
Quelle: ÖSTAT, Arbeitsstättenzählung 1991 / ISTAT, zwischenzeitliche Betriebszählung 1996

Abb. 2.13 enthält eine genauere Aufschlüsselung der Beschäftigten im Verarbeitenden Gewer-
be laut Arbeitsstättenzählung.

Das Tiroler Oberland fällt durch hohe Anteile im Nahrungsmittel- und Textilbereich sowie im
sonstigen verarbeitenden Gewerbe auf (18%, 21% und 29%), die Region Innsbruck  erreicht
mit 22% einen besonders hohen Wert in der Verarbeitung nichtmetallischer Minerale (Glas,
Keramik, Steine). Das Tiroler Unterland weist ebenfalls einen hohen Anteil in der Verarbeitung
von nichtmetallischen Mineralien auf (14%). In Osttirol dominiert der Metall- und Maschinenbau
mit 48% der Beschäftigten. Im Pinzgau-Pongau kommt der Holzverarbeitung mit 22% eine gro-
ße Bedeutung zu. Oberkärnten erreicht hohe Anteile in den Bereichen Textil und Leder (21%),
Holz (22%) und nichtmetallische Minerale (15%). Klagenfurt-Villach erreicht mit 20% einen
auffallend hohen Wert im Bereich Elektromechanik, Optik und Datenverarbeitung, was vorwie-

                                               
13 Laut Volkszählung waren 1991 in Norditalien 25% der Wohnbevölkerung in beruflicher Stellung selbständig, in

Österreich 9%.
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gend auf die Elektroindustrie zurückzuführen ist. Südtirol erreicht hohe Werte im Nahrungsmit-
telbereich (16%), in der Holzverarbeitung (17%) und im Metallbereich (33%). Die Provinz Bellu-
no weist mit 45% einen absoluten Spitzenwert im Bereich Elektormechanik, Optik und Daten-
verarbeitung auf, was auf das große Gewicht der Brillenindustrie im Nordteil der Provinz zu-
rückzuführen ist. Die Provinz Udine fällt durch besonders hohe Werte in Metall- und Maschi-
nenbau (33%) und im sonstigen verarbeitenden Gewerbe auf (34%), das das u. a. Druck und
Verlag, Chemie und in Italien auch die Möbelproduktion umfasst.

Abb. 2.13 Beschäftigte im Verarbeitenden Gewerbe nach Zweig – 1991
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2.8.3. Landwirtschaft

Auch was die Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe anbelangt (Tab. 2.37 und Tab. 2.38),
sind deutliche Unterschiede zwischen dem österreichischen und dem italienischen Teil der Pro-
grammregion festzustellen. Das liegt zum Teil an Unterschieden in den Erhebungskriterien,
zum Teil an effektiven Strukturunterschieden: In Tirol, Pinzgau-Pongau und Oberkärnten ist die
Landwirtschaft alpin geprägt, es überwiegen Milchwirtschaft und Viehzucht. Im südlichen Teil
der Programmregion hingegen sind auch der Ackerbau und die Dauerkulturen (Obst- und
Weinbau) von Bedeutung. Insgesamt bleibt die Landwirtschaft aber in der ganzen Programm-
region durch die Topographie geprägt, und die durchschnittlichen Betriebsgrößen sind im euro-
päischen Vergleich gering.

Aufgrund ihrer Besonderheiten genießt die Landwirtschaft zwar in allen Teilen der Programm-
region eine besondere Aufmerksamkeit seitens der Verwaltungen, ihre Bedeutung in der regio-
nalen Wertschöpfung hat sich aber in den vergangenen Jahrzehnten stark verringert. 1995 kam
die Landwirtschaft in der Programmregion durchschnittlich auf 2,5% der Gesamtwertschöpfung
(siehe Tab. 2.35), mit minimalen Werten in den Regionen Innsbruck, Klagenfurt-Villach und
Belluno (0,5%, 1,1% und 1,3%) und relativ hohen Werten in den Provinzen Bozen und Udine
(5,1% und 3,3%), die allerdings auf den nicht-alpinen Teil der Landwirtschaft zurückzuführen
sind.

Auffällig ist der große Unterschied in der landwirtschaftlichen Nutzfläche pro Betrieb. Während
in den österreichischen Teilen der Programmregion mit Ausnahme von Klagenfurt-Villach die
Durchschnittsgröße den nationalen Durchschnitt übertrifft (man bedenke aber, dass nur ein
sehr kleiner Teil der Flächen intensiv nutzbar ist), liegt Südtirol leicht über und die Provinzen
Udine und Belluno leicht unter dem norditalienischen Durchschnitt.
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Tab. 2.37 Landwirtschaftliche Betriebe

Anzahl

Betriebe

Gesamtfläche Landwirt-

schaftl. Nutz-

fläche

Landw. Nutz-

fläche je Be-

trieb

ha ha ha

Tiroler Oberland 4.452 207.962 118.201 26,6

Innsbruck 3.974 148.068 65.159 16,4

Tiroler Unterland 7.772 310.265 146.182 18,8

Osttirol 3.127 127.175 71.253 22,8

Pinzgau-Pongau 4.838 340.219 180.471 37,3

Oberkärnten 8.352 367.402 167.274 20,0

Klagenfurt-Villach 7.313 191.628 56.061 7,7

Provinz Bozen – Südtirol 27.435 620.363 272.455 9,9

Provinz Belluno 12.551 245.384 55.188 4,4

Provinz Udine 35.287 330.709 157.761 4,5

Programmregion 115.101 2.889.175 1.290.005 11,2

Österreich 263.522 7.578.378 3.432.028 13,0

Norditalien 908.979 8.516.793 5.223.698 5,7
Quelle: ÖSTAT, Argarstrukturerhebung 1995 /  ISTAT, Landwirtschaftszählung 1990

In Tab. 2.38 ist die prozentuelle Verteilung der wichtigsten Nutzungsarten in Bezug auf die ge-
samte Land- und forstwirtschaftliche Fläche dargestellt. Daraus geht ein relativ differenziertes
Bild hervor: die Regionen Tiroler Oberland, Tiroler Unterland, Pinzgau-Pongau sowie die Pro-
vinz Belluno sind praktisch ausschließlich von alpiner Landwirtschaft geprägt, während die übri-
gen Regionen eine etwas differenziertere Struktur aufweisen.
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Tab. 2.38 Land- und Forstwirtschaftliche Fläche nach Nutzungsart

Anteil Acker-

land

Anteil Dauer-

kulturen

Anteil Dauer-

grünland

Anteil Wald

% % % %

Tiroler Oberland 0,9% - 55,9% 43,2%

Innsbruck 3,4% 0,1% 40,5% 56,0%

Tiroler Unterland 1,1% 0,1% 45,9% 52,9%

Osttirol 1,6% - 54,4% 44,0%

Pinzgau-Pongau - 0,1% 52,9% 47,0%

Oberkärnten 3,5% 49,0%* 47,5%

Klagenfurt-Villach 11,8% 20,6%* 67,6%

Provinz Bozen – Südtirol 1,0% 4,1% 43,3% 51,7%

Provinz Belluno 2,6% 0,2% 29,9% 67,3%

Provinz Udine 42,2% 3,6% 13,4% 40,8%

Programmregion 6,4% 1,3% 41,5% 50,8%
* Dauerkulturen und Dauergrünland
Quelle: ÖSTAT, Argarstrukturerhebung 1995 /  ISTAT, Landwirtschaftszählung 1990

Abb. 2.14 zeigt die Verteilung der landwirtschaftlichen Nutzfläche in absoluten Zahlen. Daraus
geht zwar hervor, dass Tirol unter den angeführten Regionen insgesamt über die größte land-
wirtschaftliche Nutzfläche verfügt, diese aber zum überwiegenden Teil aus Wiesen, Weiden
und Almen besteht. Ein ähnliches Verhältnis der Nutzungsarten ist für Salzburg festzustellen.
Sehr alpin geprägt ist auch die Provinz Belluno, während in einem Teil Kärntens und Südtirols
aufgrund der klimatischen Verhältnisse auch Ackerbau, bzw. Wein- und Obstbau betrieben
werden. Die Wein- und Obstbauflächen fallen in Südtirol zwar flächenmäßig relativ wenig ins
Gewicht, machen aber einen großen Teil der Wertschöpfung in der Landwirtschaft aus (1996
entfielen 57% des Brutto-Rohertrags der Südtiroler Landwirtschaft auf Obst- und Weinbau14,
während der Anteil an der landwirtschafltichen Nutzfläche nur ca. 8% beträgt). Ein wesentlicher
Teil Provinz Udine besteht hingegen aus Flachland, weshalb sich auch der landwirtschaftliche
Charakter insgesamt stark von dem der anderen Regionen unterscheidet (große Bedeutung
des Ackerbaus); das Berggebiet, auf das sich das Interreg-Programm vorwiegend bezieht, ist
allerdings ähnlich strukturiert wie die übrigen Teile der Programmregion.

                                               
14 Quelle: Südt. Landesinstitut für Statistik (ASTAT)
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Abb. 2.14 Landwirtschaftliche Nutzfläche nach Nutzungsart (ha)
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2.8.4. Fremdenverkehr

Dem Fremdenverkehr kommt in der gesamten Programmregion große Bedeutung zu (Tab.
2.39). Die Werte liegen in allen Regionen deutlich über dem jeweiligen nationalen Durchschnitt.
Auf den österreichischen Teil der Programmregion entfallen 61% der Bettenkapazität Öster-
reichs, auf den italienischen Teil 25% der Bettenkapazität Norditaliens.

Spitzenwerte in der Bettenanzahl und den Übernachtungen je Einwohner werden in den Regio-
nen Tiroler Oberland, Tiroler Unterland und Pinzgau-Pongau erreicht. Die Auslastung der Bet-
ten erreichte 1998 Werte über 100 Tage im Tiroler Oberland, in Innsbruck und in Pinzgau-
Pongau und Werte zwischen 80 und 100 im Tiroler Unterland, in Osttirol und in Südtirol. In die-
sen Regionen gibt es großteils sowohl im Sommer als auch im Winter eine Hochsaison. Die
Regionen Klagenfurt-Villach und Udine verfügen zum überwiegenden Teil nur über eine Som-
mersaison, was z. T. die niedrigen Auslastungswerte (57 bzw. 40 Tage) erklärt. Die Regionen
Oberkärnten und Belluno verfügen auch über einige Wintersportzentren und nehmen mit 73
und 61 Tagen Zwischenwerte ein.

Was den Anteil der gewerblichen Betriebe an der Bettenkapazität anbelangt, so weist Südtirol
mit 69% einen Spitzenwert auf. Hohe Anteile sind auch im Tiroler Oberland (61%), in Innsbruck
(58%), in Osttirol (51%) und im Tiroler Unterland (51%) festzustellen. Sehr niedrig sind die An-
teile in den Provinzen Udine und Belluno (22%, bzw. 21%), durch die große Zahl an Ferien-
wohnungen und Privatvermietern.
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Tab. 2.39 Fremdenverkehr – 1998

Bettenanzahl Betten je 100

Einwohner

Übernachtun-

gen je Einwoh-

ner

Auslastung der

Betten (Ta-

ge/Jahr)

Anteil gewerb-

liche Betriebe

(% der Betten)

Tiroler Oberland 105.399 110,3 116,9 106 60,7%

Innsbruck 60.819 23,1 24,0 104 57,7%

Tiroler Unterland 183.176 81,7 72,8 89 50,9%

Osttirol 21.463 42,4 37,5 88 51,3%

Pinzgau-Pongau  152.940 95,1 98,9 104 49,0%

Oberkärnten  81.249 61,1 44,4 73 48,7%

Klagenfurt-Villach  70.224 26,0 14,7 57 44,5%

Provinz Bozen – Südtirol 210.814 45,9 40,1 88 68,9%

Provinz Belluno 96.455 45,6 28,1 61 21,1%

Provinz Udine 96.680 18,6 7,4 40 21,7%

Programmregion 1.079.219 45,2 37,6 83 49,6%

Österreich 1.103.742 13,6 13,7 101 57,3%

Norditalien 1.632.596 6,4 6,5 103 49,7%
Tirol: Bettenstand Winter 1997/98, Übernachtungen Kalenderjahr 1998, Quelle: ÖSTAT
Salzburg: Bettenstand Winter 1996, Übernachtungen Kalenderjahr 1998, Quelle: Landesstatistischer Dienst
Kärnten: Bettenstand 31.05.98, Übernachtungen Fremdenverkehrsjahr 1997/98, Quelle: Landesstatistik (KIR)
Südtirol: Bettenstand Oktober 1998, Übernachtungen Kalenderjahr 1998, Quelle: Landesamt für Statistik (ASTAT)
Belluno: Bettenstand 31.12.1998, Übernachtungen Kalenderjahr 1998, Quelle: Region Venetien – SIRT
Udine: Daten 1998, Quelle: Servizio autonomo statistica
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Abb. 2.15 Verteilung der Bettenkapazität in der Programmregion
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Quelle: siehe Tab. 2.39

Abb. 2.16 zeigt die Entwicklung der Nächtigungszahlen in den Jahren 1994-1998. Für Südtirol
ist dabei insgesamt eine klar positive Tendenz festzustellen, für die Provinzen Belluno und Udi-
ne ein Rückgang nach anfänglichem  Anstieg, während für die österreichischen Regionen der
Trend bis 1997 klar negativ ist, während 1998 wieder eine leichte Steigerung zu verzeichnen
ist.
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Abb. 2.16 Übernachtungen in gewerblichen und nichtgewerblichen Betrieben, 1994-1998
(1994=100)
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Tab. 2.40 enthält die Verteilung der Übernachtungen in gewerblichen Betrieben nach Kategorie.
Ein besonders hoher Anteil der Betriebe mit 4 oder 5 Sternen ist in der Region Innsbruck mit
50% zu verzeichnen, die übrigen österreichischen NUTS-3-Regionen weisen alle einen Anteil
von ca. 40% auf, mit Ausnahme Osttirols, das nur 22% erreicht. Osttirol hält unter den österrei-
chischen Regionen auch den höchsten Anteil an 1-und 2-Sterne-Betrieben, mit 38%. Für den
italienischen Teil der Programmregion sind nur die Daten Südtirols und der Provinz Belluno
verfügbar; die Vergleichbarkeit mit Österreich ist begrenzt, da die Klassifizierungskriterien von-
einander abweichen. Dennoch ist der hohe Anteil Südtirols bei den 1-2-Sterne-Betrieben (41%)
auffällig.
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Tab. 2.40 Übernachtungen in gewerblichen Betrieben nach Kategorie – 1998/99

4-5 Sterne 3 Sterne 1-2 Sterne

Tiroler Oberland 37,6% 33,1% 29,3%

Innsbruck 49,6% 31,3% 19,2%

Tiroler Unterland 36,6% 34,2% 29,2%

Osttirol 21,9% 40,3% 37,7%

Pinzgau-Pongau 38,2% 46,9% 14,9%

Oberkärnten 39.8% 44.2% 16.0%

Klagenfurt-Villach 41.0% 42.7% 16.3%

Provinz Bozen – Südtirol 16,3% 42,9% 40,8%

Provinz Belluno 16,9% 51,1% 32,0%

Provinz Udine n.v. n.v. n.v.
Tirol: Fremdenverkehrsjahr 1998/99, Quelle: Amt der Tiroler Landesregierung, Raumordnung und Statistik
Pinzgau-Pongau: Fremdenverkehrsjahr 1998/99, ohne gewerbl. Ferienhäuser u. –wohnungen, Quelle: Land Salzburg, Landesstati-
stischer Dienst
Kärnten: Fremdenverkehrsjahr 1998/99, ohne gewerbl. Ferienhäuser und – wohnungen, Qulle: Amt der Kärntner Landesregierung,
Landesstelle für Statistik
Südtirol: Fremdenverkehrsjahr 1998/99, ohne ”Residence”, Quelle: ASTAT
Prov. Belluno: Kalenderjahr 1998, Quelle: Regione Veneto – SIRT

Abb. 2.17 zeigt das Saisonprofil der Übernachtungen in den einzelnen Gebieten der Programm-
region anhand der prozentuellen Verteilung nach Monaten im Jahr 1998. Für Kärnten und Fri-
aul-Julisch Venetien ergibt sich eine ganz klare Konzentration auf die Sommersaison - beide
Regionen verfügen nur über einige wenige Wintersportgebiete, dafür aber über Badeseen
(Kärnten) bzw. eine Meeresküste (Friaul-Julisch Venetien). In Kärnten entfallen 78% der Über-
nachtungen auf das Sommerhalbjahr (Mai-Oktober), in Friaul-Julisch Venetien 83%. Auch in
Südtirol und der Provinz Belluno liegen die Spitzen im Sommer, allerdings spielt hier auch der
Wintertourismus eine entscheidende Rolle. Südtirol weist die höchsten Zwischensaisonswerte
auf, da es über zwei verschiedene Typen von Fremdenverkehr verfügt: Im Dolomitengebiet und
den alpinen Tälern gibt es eine ausgeprägte Sommer- und Wintersaison, im Gebiet um Meran
und Bozen eine besonders lange Sommersaison und praktisch keine Wintersaison. In Südtirol
und der Provinz Belluno entfallen jeweils 63% der Übernachtungen auf das Sommerhalbjahr. In
Tirol und Pinzgau-Pongau hingegen überwiegt die Wintersaison, d. h. der Skitourismus. Hier
beträgt der Anteil der Wintersaison 54%, bzw. 58%. Tirol weist insgesamt das ausgeglichenste
Saisonprofil auf.
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Abb. 2.17 Prozentuelle Verteilung der Übernachtungen in gewerblichen und nichtgewerblichen
Betrieben nach Monaten, 1998
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Abb. 2.18 zeigt die Verteilung der Übernachtungen in absoluten Zahlen nach Herkunft der Gä-
ste. Bei den österreichischen Regionen überwiegen dabei ganz klar die ausländischen Gäste,
was sich auch dadurch erklärt, dass Österreich als relativ kleines Land auch einen kleinen Tou-
rismusmarkt darstellt, während Nord- und Mittelitalien sehr bevölkerungsreiche Räume mit ei-
ner großen Tourismusnachfrage in Richtung der Alpenregionen sind. Ein Unterschied ist aller-
dings zwischen den einzelnen Bundesländern festzustellen: In den Tiroler  NUTS-III-Regionen,
die Teil der Programmregion sind, entfallen nur 8% der Übernachtungen auf Inländer, in Pinz-
gau-Pongau 22%, in den beiden Kärntner Regionen hingegen 32%. In Südtirol hingegen spielt
der Inlandstourismus eine bedeutende Rolle, besonders in den Dolomitengebieten (Inländer-
anteil insgesamt 35%). In der Provinz Belluno überwiegt der Inlandstourismus anteilmäßig ganz
klar mit 89%, in der Provinz Udine ist das Verhältnis ausgeglichener, der Inländeranteil beträgt
hier 57%. Der höhere Ausländeranteil ist hier vor allem auf den Badetourismus sowie die Nähe
Österreichs zurückzuführen, das für diese Provinz einen nicht unwesentlichen Markt vor allem
für Kurzaufenthalte darstellt.
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Abb. 2.18 Übernachtungen in gewerblichen und nichtgewerblichen Betrieben nach Herkunft der
Gäste, 1998
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2.8.5. Wettbewerbsfähigkeit und Innovation

Was die langfristige Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit und die Innovationsfähigkeit des
Wirtschaftssystems anbelangt, so besteht im überwiegenden Teil der Programmregion erhebli-
cher Nachholbedarf:

•  Die Wirtschaft ist in den meisten Gebieten der Programmregion sehr kleinbetrieblich struk-
turiert, und die Kooperation zwischen den Kleinunternehmen ist vielfach mangelhaft.

•  Das Gewicht der traditionellen Tätigkeiten ist allgemein sehr hoch.

•  Es fehlen zum Teil qualifizierte Arbeitskräfte, auch aus dem Grund, dass viele Gebiete an-
gesichts des unzureichend diversifizierten Arbeitsplatzangebotes von Abwanderung qualifi-
zierter Arbeitskräfte betroffen sind.

Dem wird durch besondere Anstrengungen in Bildung und Weiterbildung sowie durch die Ein-
richtung von Gründerzentren (Business Innovation Center), Industrie und Wissenschaftsparks
sowie Beratungseinrichtungen begegnet, die mittlerweile in allen Teilen der Programmregion
ihre Tätigkeit aufgenommen haben.



74 Ex-Ante-Evaluierung INTERREG-IIIA-Programm Österreich-Italien

3. SWOT-Analyse

3.1. Stärken-Schwächen-Profil der Programmregion

Ausgehend von der Regionalanalyse werden in der Folge die spezifischen Stärken und Schwä-
chen der Programmregion analysiert. Die Programmregion wird hier als Ganzes betrachtet, und
besondere Aufmerksamkeit kommt den Faktoren zu, die für das gesamte Gebiet Gültigkeit ha-
ben. In mehreren Bereichen muss allerdings auch auf die Unterschiede zwischen den einzelnen
Gebieten der Programmregion hingewiesen werden.

Es sind auch Erfahrungen aus dem INTERREG-II-Programm eingeflossen, sowie eine Reihe
von Diskussionsbeiträgen innerhalb der Technischen Arbeitsgruppe für die Programmerstel-
lung.

Für die Präsentation wurde eine Tabelle gewählt, die Stärken und Schwächen derselben Berei-
che einander gegenüberstellt. Auf diese Weise werden sowohl Unterschiede zwischen den ein-
zelnen Teilen der Programmregion deutlich als auch Faktoren, die gleichzeitig als Stärke und
als Schwäche in Erscheinung treten.

 Angesichts der Methode, die gewählt wurde, ist es unvermeidlich, dass die Analyse in einigen
Punkten widersprüchlich erscheinen kann. Viele Fakten können sowohl als Schwäche, Risiko
oder Problem als auch als Stärke, Chance oder Potenzial gesehen werden. Außerdem handelt
es sich um ein sehr ausgedehntes Grenzgebiet, das viele Elemente gemeinsam hat, vor allem
den landschaftlichen Charakter, aber viele Merkmale weisen auch große geographische Unter-
schiede auf. So ist z. B. die verbreitete Kenntnis der zweiten Sprache sicherlich eine Stärke in
einigen Gebieten, vor allem in Südtirol, aber in vielen anderen ist sie noch ungenügend und
kann bei der Durchführung vieler Projekte ein Hindernis darstellen. Auch was die demographi-
sche Situation, die Wirtschaftsstruktur und den Arbeitsmarkt anbelangt, sind die Unterschiede
zwischen und auch innerhalb der einzelnen Regionen teilweise sehr deutlich.

 Bei Stärken oder Schwächen, die nur bestimmte Teile der Programmregion betreffen, ist eine
geografische Zuordnung angeführt. Fehlt diese, so handelt es sich um Charakteristiken, die für
die Programmregion als Ganzes gelten, bzw. die in allen beteiligten Regionen vorkommen. Der
Schwerpunkt der Analyse lag allerdings, wie erwähnt, auf einer Gesamtbetrachtung der Pro-
grammregion, wie dies auch im methodischen Arbeitspapier der Europäischen Kommission zu
Ex-Ante-Bewertung und Indikatoren für INTERREG (A) vorgesehen ist.
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Die Analyse der Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken (SWOT) ist in folgende Themen-
bereiche gegliedert:

•  Raum, Umwelt, Infrastruktur

•  Demographie, Humanressourcen

•  Bildung und Kultur

•  Gesellschaft und Institutionen

•  Arbeitsmarkt

•  Wirtschaft

- Wirtschaftsstruktur und Unternehmen

- Tourismus

- Land- und Forstwirtschaft
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Stärken Schwächen

3.1.1. Raum, Umwelt, Infrastruktur

• Beinahe die gesamte Programm-
region ist Berggebiet und damit
klaren Einschränkungen unterwor-
fen.
 Die Grenzen verlaufen hauptsächlich
entlang von Bergkämmen, weshalb
die angrenzenden Gebiete oft nur auf
Umwegen über die wenigen vorhan-
denen Übergänge erreichbar sind.
Die grenzüberschreitenden Kontakte
halten sich damit oft zwangsläufig in
Grenzen.
 Ein großer Teil der Programmregion
besteht aus Randgebieten.
 Der verfügbare Raum für Wohnen
und wirtschaftliche Tätigkeiten ist
sehr gering, die Bevölkerungsdichte
ist, bezogen auf die tatsächlich ver-
fügbare Fläche, allgemein sehr hoch.

•  Umwelt und Landschaft sind in der
Programmregion großteils  intakt
und sichern damit Lebensqualität und
touristische Attraktivität. Die Region
verfügt über ein Naturerbe von höch-
ster Bedeutung.

 •  Einige Gebiete unterliegen starken
Umweltbelastungen, bedingt vor
allem durch das steigende Verkehr-
saufkommen entlang der Hauptver-
kehrsachsen und die touristische
Übererschließung von sensiblen Ge-
bieten, z. B. den Dolomitenpässen.

•  Es sind in der Programmregion be-
reits ausgedehnte Schutzgebiete
ausgewiesen worden, womit Grundla-
gen für die Bewahrung und Aufwer-
tung des Naturerbes und der Land-
schaft vorhanden sind.

 •  Die Koordinierung zwischen den
einzelnen Schutzgebieten ist noch
ungenügend.
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 Stärken   Schwächen
•  Ein Teil der bestehenden Umwelt-

schäden kann noch behoben wer-
den.

 •  Geomorphologische und klimatische
Bedingungen sowie menschliche
Einwirkungen ergeben in weiten Tei-
len der Programmregion ein erhöhtes
Risiko von Naturkatastrophen, z.
B. durch Erdrutsche und Lawinen.
Besonders gefährdet ist der italieni-
sche Teil der Programmregion.

•  Der Teil der Programmregion, der an
europäischen Hauptverkehrsach-
sen liegt (Brenner, Pontebba-
na/Tauern), ist verkehrsmäßig gut an-
gebunden.

 •  Die europäischen Hauptverkehrsach-
sen, die durch die Programmregion
verlaufen, bedingen einen starken
Verkehrsdruck im Güter- und Per-
sonenbereich.

  •  In einigen Gebieten sind hingegen
die lokalen Infrastrukturen etwa für
die Bildung von integrierten Touris-
musregionen nicht ausreichend.
Dies betrifft besonders die Provinz
Belluno.

  •  Die grenzüberschreitenden öffentli-
chen Verkehrsverbindungen sind
vielfach ungenügend und werden
durch tarifliche Probleme erschwert.
Das betrifft alle kleineren Übergänge,
aber auch den Regionalverkehr auf
der Brenner- und Pontebbanalinie.

  •  Die Entwicklung des kombinierten
Güterverkehrs ist durch Probleme
administrativer Natur behindert.

  •  Die regionalen Verkehrspläne sind
kaum grenzüberschreitend abge-
stimmt.

  •  Die Umorientierung und Nachfolge-
nutzung der Grenzinfrastrukturen
und der umgebenden Örtlichkeiten
stellen weiterhin ein Problem dar.
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Stärken Schwächen

3.1.2. Demographie, Humanressourcen

•  Ein Großteil der Programmregion (Ti-
rol, Salzburg, Südtirol, teilweise
Kärnten) weist noch eine relativ junge
Bevölkerung auf, was im allgemei-
nen eine gute Voraussetzung zur Um-
setzung von Maßnahmen ist.

 •  In einem Teil der Programmregion
(Provinzen Belluno und Udine, teil-
weise Kärnten) ist die Überalterung
der Bevölkerung bereits weit fortge-
schritten.

•  Die Programmregion als Ganzes ist
nicht mehr von Abwanderung betrof-
fen, sondern weist einen positiven
Wanderungssaldo auf.

 •  In den Randgebieten der Pro-
grammregion findet nach wie vor
Abwanderung in Richtung der re-
gionalen Zentren statt. Dies betrifft
vor allem die Provinz Belluno, die
Provinz Udine, Oberkärnten, Osttirol
und Pinzgau-Pongau.

  •  Viele Gebiete sind weiterhin von der
Abwanderung qualifizierter Bevöl-
kerungsgruppen betroffen (brain
drain).

3.1.3. Bildung und Kultur

•  Die Provinzen Belluno und Udine so-
wie Kärnten weisen im nationalen
Vergleich einen überdurchschnittli-
chen Maturantenanteil auf.

 •  Tirol, Salzburg und Südtirol weisen
einen im nationalen Vergleich unter-
durchschnittlichen Maturantenan-
teil auf.

•  In einigen Gebieten ist ein hohes
Qualifikationsniveau auf Facharbei-
terebene gegeben (z.B. Kärnten).

 •  Einige Gebiete weisen Mangel an
qualifizierten Arbeitern auf (z. B.
Provinz Udine).

•  Die Ausbildungsbereitschaft ist all-
gemein hoch.

 •  Die Ausbildungssysteme und
-strukturen sind in den einzelnen
Gebieten sehr unterschiedlich.

  •  Es ist allgemein eine geringe Ko-
operation zwischen Wirtschaft und
Bildung festzustellen.
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Stärken Schwächen
•  Die Mehrsprachigkeit in einzelnen

Grenzgebieten (vor allem Südtirol)
bildet gute Voraussetzungen für die
grenzüberschreitende Zusammenar-
beit.

 •  Die grenzüberschreitende Verständi-
gung wird weiterhin oft durch man-
gelnde Sprachkenntnisse er-
schwert.

•  Die Programmregion ist reich an Kul-
turschätzen, und in den letzten Jah-
ren hat eine verstärkte Besinnung auf
das gemeinsame historische Erbe,
etwa im Brauchtum oder in der alpi-
nen Architektur,  eingesetzt. Dies
bietet gute Voraussetzungen für die
Entwicklung eines grenz-
überschreitenden Kulturtourismus,
z. B. unter dem Motto ”gemeinsame
Geschichte, kulturelle Vielfalt”.

  

•  Es besteht Bereitschaft zur Zusam-
menarbeit im wissenschaftlichen
Bereich. Dabei kann auf die bereits
funktionierende Zusammenarbeit von
Universitäten, Forschungs- und Kul-
tureinrichtungen aufgebaut werden.

3.1.4. Gesellschaft und Institutionen

•  Im Zuge der Vorgängerprogramme
sind Strukturen zur grenzüber-
schreitenden Zusammenarbeit auf-
gebaut worden, die heute gute Vor-
aussetzungen zur institutionellen Zu-
sammenarbeit in Fragen lokaler Be-
deutung wie Urbanistik, Umwelt, touri-
stische Entwicklung (INTERREG-Rat,
Euregio…) und zur Umsetzung von
neuen Projekten bieten (Gesellschaft
”Senza Confini” u.ä.).

 •  In den Gebietskörperschaften feh-
len weiterhin teilweise das Know-how
und die administrativen Kapazitäten
für die Umsetzung von Projekten. Es
gestaltet sich nach wie vor schwierig,
für einzelne Projekte die geeigneten
Partner ausfindig zu machen, die
Kontakte herzustellen und die Sinn-
haftigkeit und Machbarkeit von Ko-
operationen zu bewerten.
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Stärken Schwächen
•  Die Programmregion weist im allge-

meinen einen hohen sozialen Orga-
nisationsgrad und eine ausgeprägte
Zivilgesellschaft auf. Die große Be-
deutung von Vereinen, Verbänden
und Freiwilligenorganisationen bietet
gute Voraussetzungen zur Umsetzung
von Maßnahmen und zur grenzüber-
schreitenden Zusammenarbeit.

  

•  Das Gesundheits- und Sanitätswe-
sen ist allgemein gut entwickelt.
Zwischen Tirol und Südtirol gibt es ei-
ne intensive Zusammenarbeit.

 •  Im Sanitätsbereich findet allgemein
wenig Kooperation statt.

  •  Es besteht teilweise ein Mangel an
bedarfsgerechten Kinderbetreu-
ungseinrichtungen (bes. in Kärn-
ten).

3.1.5. Arbeitsmarkt

•  Die Lage auf dem Arbeitsmarkt ist im
allgemeinen gut, die Arbeitslosen-
quote liegt in den meisten Gebieten
unter dem jeweiligen nationalen
Durchschnitt.

 •  Einzelne Gebiete weisen nach wie
vor ein unzureichendes Angebot an
Arbeitsplätzen auf. Das betrifft vor
allem die Randgebiete der einzelnen
Regionen.

•  Unterstützende Strukturen zur Be-
lebung des Arbeitsmarktes sind in
allen Regionen vorhanden.

  

  •  Die Arbeitslosigkeit weist teilweise
eine hohe saisonale Komponente
auf (besonders im österreichischen
Teil der Programmregion)und betrifft
viele Personen mit niedrigem Quali-
fikationsniveau.

  •  Im nördlichen Teil der Provinz Bellu-
no ist der Arbeitsmarkt durch Ar-
beitsplatzverluste in der Brillenindu-
strie belastet (Auslagerung von Pro-
duktionsstätten).
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 Stärken   Schwächen
  •  Das allgemein relativ große Gewicht

niedrig qualifizierter Tätigkeiten
und die starke saisonale Kompo-
nente der Beschäftigung, besonders
im Fremdenverkehr, stellen negative
Voraussetzungen für die Entwicklung
des Humankapitals dar.

  •  Die Erwerbsbeteiligung der Frauen
liegt in weiten Teilen des Programm-
gebietes noch deutlich zurück und
bleibt auf wenige Sektoren und Tä-
tigkeiten konzentriert.

  •  Die Verflechtung der Arbeitsmärk-
te ist noch ungenügend, unter ande-
rem auf Grund von Sprachproblemen
und mangelnder Mobilität.

•  Erste Schritte zur gegenseitigen An-
erkennung von Berufsbefähi-
gungsnachweisen sind zwischen Ti-
rol und Südtirol gesetzt worden.

 •  Die fehlende gegenseitige Anerken-
nung von Befähigungsnachweisen
stellt nach wie vor eine Hürde für ei-
nen grenzüberschreitenden Arbeits-
markt dar.

  •  Kärnten weist ein deutlich geringes
Personen- und Haushaltseinkom-
men im Vergleich zum österreichi-
schen Bundesdurchschnitt auf.

  •  Die Provinz Belluno weist im Ver-
gleich mit den übrigen Provinzen des
Veneto zwar eine unterdurchschnittli-
che Arbeitslosenrate, aber auch die
geringste Wertschöpfung je Be-
schäftigten auf (besonders in Land-
wirtschaft und marktbestimmten
Dienstleistungen).
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 Stärken   Schwächen

3.1.6. Wirtschaft

Wirtschaftsstruktur und Unternehmen

•  Die Programmregion verfügt im all-
gemeinen über eine differenzierte
Wirtschaftsstruktur, die vor allem
durch eine Vielzahl an KMU und die
große Bedeutung des Tourismus ge-
kennzeichnet ist.

 •  Einzelne Gebiete weisen deutliche
Züge wirtschaftlicher Monokultur
auf, durch übermäßige Abhängigkeit
vom Tourismus (viele Gebiete in Tirol
und Südtirol) oder, im Fall der Pro-
vinz Belluno, durch das Übergewicht
einzelner Branchen im Produktions-
sektor.

  •  Die Produktionskosten der Unter-
nehmen in Berg- und Randgebieten
sind im allgemeinen höher.

•  Die große Zahl an KMU und der rela-
tiv hohe Anteil an Selbständigen
stellen im allgemeinen gute Voraus-
setzungen für die wirtschaftliche Ent-
wicklung dar.

 •  Die hohe Anzahl an Kleinstbetrie-
ben und die starke Ausrichtung auf
traditionelle Tätigkeiten begrenzen
das Innovationspotenzial.

•  Viele KMU sind finanziell schwach,
durch fehlende Eigenmittel und die
Schwierigkeiten in der Kapitalbe-
schaffung aus dem Ausland. Viele
KMU sind überaltert.

•  In einzelnen Bereichen des produzie-
renden Gewerbes gibt es innovative,
erfolgreiche Leitbetriebe.

 •  Teilweise besteht mangelnde Ko-
operationsbereitschaft innerhalb
und zwischen den Sektoren und bei
den Betrieben sind Berührungsäng-
ste festzustellen.

  •  Die wirtschaftliche Verflechtung
der einzelnen Gebiete der Pro-
grammregion ist wenig ausgeprägt.
Die Handelsbeziehungen zu den
wirtschaftlichen Kernräumen in Itali-
en, Österreich und Deutschland sind
gut entwickelt, nicht immer aber jene
zwischen den einzelnen Gebieten der
Programmregion.
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 Stärken   Schwächen
  •  Dem Dienstleistungssektor kommt

zwar ein großes Gewicht zu, er bleibt
aber größtenteils sehr traditionell
strukturiert, während die unterneh-
mensnahen Dienstleistungen unter-
entwickelt sind.

•  Teilweise hohe Investitionsbereit-
schaft im Forschungsbereich.

 •  In den meisten Regionen besteht
Mangel an Forschungseinrichtun-
gen. Die geringen finanziellen Mög-
lichkeiten vieler Kleinbetriebe be-
grenzen zudem die verfügbaren Mit-
tel für Forschung und Entwicklung.

   

 Tourismus

� Gute Ansätze der grenzüberschrei-
tenden internationalen Vermark-
tung durch die Olympia-Bewerbung
(Kärnten-Friaul).

 •  Die grenzüberschreitende Integra-
tion der Tourismusregionen bleibt
im allgemeinen schwach. Es fehlt
eine gemeinsame Marketing- und
Promotionstrategie.

•  In vielen Gebieten sind die Voraus-
setzungen für die Tourismus-
entwicklung weiterhin günstig, da es
noch viel ungenutztes Potenzial, vor
allem im kulturellen Bereich, gibt.

 •  Die Tourismusströme bleiben in vie-
len Fällen stark saisonal konzen-
triert und beschränken sich großteils
auf bereits ausreichend erschlossene
Gebiete.

•  Teilweise gute Ansätze in der Regio-
nalisierung der Organisation im
Tourismus (Tourismusverbände, vor
allem in den österreichischen Regio-
nen).

 •  Die kleinen Tourismusbetriebe
leiden teilweise unter strukturellen
Problemen wie mangelnder Ausla-
stung, zu kleinen Betriebsgrößen,
veralteten Baustrukturen, geringer
Kooperations- und Innovationsbereit-
schaft, hohem Anteil an touristischen
Nebenerwerbsbetrieben.
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 Stärken   Schwächen

 Land- und Forstwirtschaft

  •  Die Landwirtschaft ist im Großteil
der Programmregion durch struktu-
relle Nachteile und niedriges Ein-
kommen charakterisiert. Obwohl in
der EU-Landwirtschaftspolitik inzwi-
schen den Berggebieten mehr Auf-
merksamkeit zukommt, bleiben die
eingesetzten Finanzmittel weiterhin
stark auf die Stützung der Einkom-
men durch Preisgarantien konzen-
triert. Daraus folgt ein steigendes
Einkommensgefälle zwischen den
Ebenen und den Berggebieten.

• Die Berglandwirtschaft ist in der
Lage besondere Qualitätsprodukte
zu liefern.

 •  In großen Teilen der Programmregi-
on gibt es Vermarktungsprobleme
bei den landwirtschaftlichen Pro-
dukten und einen geringen Ertrag
der forstwirtschaftlichen Nutzung.

• Allgemein besteht ein vergleichsweise
hoher Motivationsgrad in der Land-
wirtschaft.

 •  Die betroffenen Regionen weisen
Unterschiede in der Anwendung
der Landwirtschaftspolitik und im
finanziellen Umfang der EU-
Maßnahmen zugunsten von Land-
und Forstwirtschaft auf, besonders
was den Umweltschutz und die
Landschaftspflege betrifft.

•  Der Forstwirtschaft kommt in der
gesamten Programmregion große
Bedeutung zu, z. B. auch bei der Vor-
beugung von Naturkatastrophen.

  

•  In der Waldwirtschaft besteht ein ho-
hes brachliegendes Nutzungspoten-
zial für Biomasse und Rundholz.

  

� Hohe Bedeutung der externen Effek-
te der Land- und Forstwirtschaft
(Erhaltung der Kulturlandschaft, Tou-
rismus, Wohn- und Arbeitsumfeld ...).
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3.2. Chancen / Risiken

Nach der Einschätzung der Stärken und Schwächen der Programmregion folgt eine Behand-
lung der Chancen und Risiken, die sich daraus ergeben, d. h. der möglichen zukünftigen Ent-
wicklung der Programmregion in den einzelnen Bereichen. Hierbei spielen nicht nur die struktu-
rellen Eigenschaften und Besonderheiten der Region eine Rolle, sondern auch die externen
Faktoren und Trends, die die Entwicklung der Schlüsselfaktoren beeinflussen können, sowie
die konkreten Einflussmöglichkeiten durch Programm-Maßnahmen.

Chancen und Risiken werden einander gegenüber gestellt; jedem Punkt folgt eine kurze Be-
wertung der Wahrscheinlichkeit des Eintretens, bzw. der Einflussmöglichkeit durch Programm-
Maßnahmen.

Chancen Risiken

3.2.1. Raum, Umwelt, Infrastruktur

Sinkende Lebensqualität und touristi-
sche Attraktivität durch Verkehrsbela-
stung (innerörtlich und Transit)
Der steigende Verkehr ist ein allgemeiner
Trend, auf den mit Maßnahmen nur mini-
mal eingewirkt werden kann. Im allgemei-
nen ist mit einer weiteren Zunahme in den
bereits hoch belasteten Gebieten zu rech-
nen.

Verbesserung der Verkehrsverbin-
dungen durch integrierte Planung
Eine koordinierte grenzüberschreitende
Verkehrsplanung ist möglich, kann aber
durch Probleme in der Kompetenzzuwei-
sung und durch divergente Interessen auf
Schwierigkeiten stoßen. Durch Zusam-
menarbeit und gemeinsame Tarifangebote
können die grenzüberschreitenden öffent-
lichen Verkehrsverbindungen deutlich ver-
bessert werden. Den Verbesserungen
sind in einigen Gebieten aber durch unzu-
reichende Infrastrukturen Grenzen ge-
setzt.

Steigende Belastung in touristisch in-
tensiv genutzten Gebieten durch die
Errichtung weiterer Strukturen
Es ist zwar allgemein eine steigende Sen-
sibilität bezüglich Umweltauswirkungen
festzustellen, neue Vorhaben müssen
aber nach wie vor einer gründlichen Be-
wertung unterzogen werden.
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Chancen Risiken
Steigende Belastung durch Bau zusätzli-
cher Verkehrswege ohne geeignete Kor-
rekturmaßnahmen

Die Nachfrage nach neuen Verkehrswe-
gen nimmt angesichts des steigenden
Verkehrs nicht ab; es besteht das Risiko,
dass notwendige flankierende Maßnah-
men zur Verringerung der Umweltbela-
stung nicht ausreichend umgesetzt wer-
den.

Vernetzung der Schutzgebiete durch
Programm-Maßnahmen
Alle Regionen verfügen über ausgedehnte
Schutzgebiete, die Zusammenarbeit kann
intensiviert werden.

Entwicklungsnachteile durch Schutz-
bestimmungen
Schutzbestimmungen können einzelnen
wirtschaftlichen Projekten hinderlich sein,
stellen insgesamt aber eine notwendige
Voraussetzung für eine nachhaltige Re-
gionalentwicklung dar.

Geringere Belastung der Gewässer
Das Greifen der Maßnahmen im techni-
schen Umweltschutz kann die Situation
vielerorts verbessern.

Vermehrte Schäden durch Lawinen,
Murenabgänge, Hochwasser
Die Ereignisse der vergangenen Jahre
lassen auf ein steigendes Risiko von Na-
turkatastrophen im Alpenraum schließen.

Steigende Umweltbelastung
Vor allem der Luftverschmutzung und dem
Ausstoß von Treibhausgasen ist ange-
sichts des steigenden Verkehrsaufkom-
mens schwer entgegenzuwirken.

Belebung der Grenzgebiete durch neue
Nutzung der ehemaligen Grenz-
infrastrukturen
Eine auf Dauer attraktive Nutzung aller
bestehenden Grenzinfrastrukturen ist ein
mittelfristiges Ziel. Projekte mit Bei-
spielcharakter sind auch kurzfristig reali-
sierbar.
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Chancen Risiken

3.2.2. Demographie, Humanressourcen

Wirtschaftliche und gesellschaftliche
Belebung durch Zuwanderung
Die Zuwanderung ist für viele Regionen
ein notwendiges Phänomen und bietet
eine Reihe von Chancen. Dies betrifft die
einzelnen Regionen allerdings in unter-
schiedlichem Maß.

Entwicklungsnachteile durch Abwan-
derung qualifizierter Arbeitskräfte aus
Randgebieten
Einige Randgebiete sind weiterhin von
Abwanderung betroffen; in diesen Gebie-
ten ein ausreichendes Angebot an attrak-
tiven Arbeitsplätzen zu schaffen, ist
schwierig.

Eindämmung der Abwanderung aus
Randgebieten
Auch die Randgebiete können in einem
gewissen Maß von der insgesamt positi-
ven Tendenz profitieren.

Wirtschaftliche und gesellschaftliche
Probleme durch unkontrollierte Zu-
wanderung
Eine steigende, nicht geregelte Zuwande-
rung kann zu einer Reihe von Problemsi-
tuationen führen.
Entwicklungsnachteile durch Überalte-
rung der Bevölkerung
Von diesem Problem sind die meisten
europäischen Regionen betroffen, in Teil-
gebieten der Programmregion ist zudem
weiter mit einer überdurchschnittlichen
Überalterung zu rechnen.

3.2.3. Bildung und Kultur

Vernetzung der Einrichtungen im kultu-
rellen, gesellschaftlichen und wissen-
schaftlichen Bereich
Die grenzüberschreitende Zusammenar-
beit ist in diesem Bereich zum Teil schon
im Gang und kann sicherlich ausgeweitet
werden.

Verbesserung der Kenntnis der Nach-
barsprachen
Die Sprachkenntnisse in einzelnen Grup-
pen, z. B. in den Institutionen und der
Wirtschaft, können durch gezielte Maß-
nahmen verbessert werden. Um einen
messbaren Effekt auf die Sprachkenntnis-
se der Gesamtbevölkerung zu erhalten,
reichen die Möglichkeiten des Program-
mes jedoch nicht aus.

Gebremste Entwicklung des grenz-
überschreitenden Arbeitsmarkts durch
Verschiedenheit der Rechts- und Bil-
dungssysteme und durch Sprachbar-
rieren
Der Abbau der Barrieren erfordert längere
Zeit und intensiven Einsatz.
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Chancen Risiken
Harmonisierung der Bildungssysteme
Die Einflussmöglichkeiten auf dieser Ebe-
ne sind gering; infolge der laufenden Re-
formen in Italien können jedoch verglei-
chende Studien angeregt werden.
Verbesserung in der gegenseitigen An-
erkennung von Studientiteln und Be-
rufsbefähigungen
Dafür gibt es eine hohe Bereitschaft, al-
lerdings ist konstanter Einsatz notwendig.
Verbesserung der Kooperation zwi-
schen Wirtschaft und Bildung
Dies ist ein allgemein anerkanntes Ziel,
die Umsetzung erfordert konstanten Ein-
satz.

Entwicklungsnachteile durch Unter-
qualifikation der Arbeitskräfte
Eine schnelle Anpassung ist im Rahmen
des Programms nicht möglich.

 Neue Forschungseinrichtungen
Die Fortentwicklung in diesem Bereich ist
sehr wichtig; die Einflussmöglichkeiten
innerhalb des Programms sind aber be-
grenzt.

Nachteile durch fehlende Forschungs-
einrichtungen
Rückstände auf diesem Gebiet können
größtenteils nur mittel- und langfristig auf-
geholt werden.

3.2.4. Gesellschaft und Institutionen

Schaffung und Ausbau grenz-
überschreitender Institutionen und
Vereinigungen
Es bestehen bereits grenzüberschreitende
Strukturen, die Bereitschaft zum Ausbau
ist hoch.

Umsetzungsprobleme durch struktu-
relle Mängel in  den Lokalkörperschaf-
ten
Dem kann durch gezielte Eingriffe begeg-
net werden.

Vernetzung der NGO durch gemeinsa-
me Projekte
Voraussetzungen sind gut, Bereitschaft ist
vorhanden.

Bessere Versorgung mit Kinderbetreu-
ungseinrichtungen
Im Rahmen des Programmes können Im-
pulse gesetzt werden, eine Lösung des
Problems liegt aber außerhalb der Mög-
lichkeiten.
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Chancen Risiken

3.2.5. Arbeitsmarkt

Spannungen am Arbeitsmarkt durch
Strukturwandel infolge globaler Ent-
wicklungen
Mit Problemen muss vor allem in Gebieten
gerechnet werden, deren Produktionsbe-
triebe starker internationaler Konkurrenz
ausgesetzt sind.
Verstärkung externer Schocks durch
einseitige Wirtschaftsstruktur
Im ungünstigen Fall kann es zu schwer-
wiegenden Problemen in einzelnen Sekto-
ren und Gebieten kommen.

Arbeitsplatzverluste durch Einbußen im
Tourismus
Im Falle einer ungünstigen Tourismusent-
wicklung ist mit Problemen speziell in
Randgebieten zu rechnen.

Arbeitsplatzverluste durch mangelnde
Anpassungsfähigkeit der Arbeitskräfte
In einzelnen Sektoren und Qualifikationen
ist mit Problemen zu rechnen.

Verminderung der Anzahl niedrig quali-
fizierter Arbeitsloser und der saisona-
len Arbeitslosigkeit
Gezielte Maßnahmen sind möglich, mess-
bare Veränderungen der Gesamtsituation
sind im Rahmen des Programms nicht
erzielbar.

Weiteres Ansteigen der Arbeitslosigkeit
niedrig qualifizierter Arbeitskräfte
Im Falle einer ungünstigen Entwicklung
einzelner Sektoren ist in einigen Regionen
mit Problemen zu rechnen.

Grenzüberschreitende Verflechtung der
Arbeitsmärkte durch Abbau von Barrie-
ren und Aufbau von Vermittlungsstruk-
turen
Bestrebungen sind im Gang, die grenz-
überschreitende Arbeitsvermittlung ist im
Aufbau.
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Chancen Risiken
Diversifizierung des Arbeitsplatzange-
bots in den Randgebieten
Auf die Wirtschaftsstruktur kann im Rah-
men des Programms nur begrenzt einge-
wirkt werden, zudem ist der mögliche Ak-
tionsbereich meist auf den Tourismus be-
schränkt.

Stärkere Erwerbsbeteiligung der Frau-
en
Gezielte Maßnahmen sind möglich, mess-
bare Veränderungen der Gesamtsituation
sind im Rahmen des Programms nicht
erzielbar.

Diversifizierung der Frauenbeschäfti-
gung
Gezielte Maßnahmen sind möglich, mess-
bare Veränderungen der Gesamtsituation
sind im Rahmen des Programms nicht
erzielbar.

Glättung der regionalen Einkommens-
unterschiede
Auf die Höhe und Verteilung des Einkom-
mens kann im Rahmen des Programms
nur sehr begrenzt eingewirkt werden.
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Chancen Risiken

3.2.6. Wirtschaft

Wirtschaftsstruktur und Unternehmen

Bessere wirtschaftliche Verflechtung
der Programmregion
Dies ist durch gezielte Förderung der
Kontakte möglich, auf die Gesamtsituation
kann aber nur in geringem Maß Einfluss
genommen werden.

Entwicklungsnachteile durch zu kleine
Betriebsstrukturen und mangelnde Zu-
sammenarbeit
Die Zusammenarbeit zwischen KMU ist
erfahrungsgemäß in vielen Bereichen
schwierig.

Entwicklung der unternehmensnahen
Dienstleistungen
Es können gezielte Akzente können ge-
setzt werden.

Mangelnde Innovation durch traditio-
nelle Wirtschaftsstruktur und wenig
flexibles Ausbildungssystem
Diesen Problemen kann bei ihrem Auftre-
ten kurzfristig schwer begegnet werden.

Entwicklung der Kleinstunternehmen
durch verstärkte Beratung und techni-
sche Hilfestellung
Es können gezielte Akzente können ge-
setzt werden.

Entwicklungsnachteile durch Mangel
an Flächen
Die geringe Verfügbarkeit an Flächen ist
eine Tatsache, die nicht verändert werden
kann. Das Gewicht der Sektoren mit gro-
ßem Flächenbedarf nimmt allerdings ab,
weshalb ein Gleichgewicht zwischen Flä-
chenbedarf und Gebietsschutz leichter
möglich ist.

Kompensation von Standortnachteilen
durch Einsatz von neuen Technologien
(bes. Kommunikation)
Gezielte Förderungen sind erfolgverspre-
chend.

Verschärfung der regionalen Gefälle
durch negative Auswirkungen der Glo-
balisierung (Auslagerung von Produk-
tionsstätten, …)
In Sektoren, die besonders der internatio-
nalen Konkurrenz ausgesetzt sind, ist mit
Problemen zu rechnen.

Regionale Entwicklung durch externe
Effekte der Leitbetriebe
Leitbetriebe können in ihren Regionen
viele wertvolle Impulse geben.



92 Ex-Ante-Evaluierung INTERREG-IIIA-Programm Österreich-Italien

Chancen Risiken
Stärkere Zusammenarbeit zwischen
Wirtschaftssektoren
Die regionale Entwicklung kann durch
Maßnahmen gefördert werden, die auf
eine Annäherung  der Sektoren abzielen.

Diversifizierung des Wirtschaftsgefü-
ges
Auf die Wirtschaftsstruktur kann im Rah-
men des Programms angesichts der zur
Verfügung stehenden Mittel nur begrenzt
eingewirkt werden.

Tourismus

Bewahrung der Standortvorteile im
Tourismus durch attraktive Landschaft
und vorhandene Strukturen
Die Landschaft wird auch in Zukunft der
wesentliche touristische Anziehungspunkt
sein.

Einbußen im Tourismus durch verän-
dertes Gästeverhalten (Aufenthalts-
dauer, Art des Angebots, Zielgrup-
pen…)
Die globalen Tourismustrends können
sich aus der Sicht der Programmregion
teilweise ungünstig entwickeln.

Entwicklung des Kulturtourismus, auch
durch gemeinsame Vermarktung
In der Vielzahl an Kulturgütern, Ausgra-
bungsstätten, Museen usw. steckt ein
großes Potenzial für weite Teile der Pro-
grammregion, das erst durch die grenz-
überschreitende Zusammenarbeit voll
genutzt werden kann.

Bildung von grenzüberschreitenden
Tourismusregionen
In einigen Gebieten kann die grenzüber-
schreitende Integration dazu beitragen,
die ”kritische Masse” zu überschreiten und
große Synergieeffekte zu erzielen.

Mangelnde regionale Zusammenarbeit
im Tourismus durch Konkurrenzden-
ken
Mit dieser Gefahr ist zu rechnen, auch
wenn die Zusammenarbeit im allgemeinen
Vorteile auf allen Seiten verspricht.

Entwicklung bisher touristisch schwa-
cher Gebiete durch Verbesserungen in
Organisation und Vermarktung
Gezielte Verbesserungen können klein-
räumig zu spürbaren Effekten führen.
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Chancen Risiken
Verbesserung des Know-hows bei tou-
ristischen Kleinstbetrieben
Gezielte Maßnahmen können die Ge-
samtqualität in diesem Segment verbes-
sern.

Einbußen im Tourismus durch einseiti-
ge Struktur und mangelnde Anpas-
sungsfähigkeit
In einigen besonders tourismusintensiven
Regionen kann es zu Problemen kom-
men.

Verbesserung der Auslastung der Tou-
rismusbetriebe
Die Auslastung kann durch gezielte Maß-
nahmen zur Förderung des Tourismus
außerhalb der Hochsaison verbessert
werden.

Land- und Forstwirtschaft

Zusammenarbeit in der Forstwirtschaft
Hier ergeben sich gute Möglichkeiten
durch Programm-Maßnahmen, etwa in
den Bereichen Waldbewirtschaftung,
Jagd, institutionelle Kooperation, Wasser-
wirtschaft.

Verstärkte Nutzung von Biomasse und
Rundholz
Hier können gezielte Aktionen gesetzt
werden.

Zusammenarbeit in der Erzeugung und
Vermarktung von landwirtschaftlichen
Qualitätsprodukten
Dabei ist mit Problemen technischer Na-
tur, oft bedingt durch unterschiedliche
Interessenslagen, zu rechnen.  

Verschärfung der Probleme in der
Landwirtschaft durch Änderungen in
Rahmenbedingungen und Politik
Auf die Rahmenbedingungen der Land-
wirtschaft kann im Rahmen des Pro-
gramms nicht eingewirkt werden.
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3.3. Zusammenfassung: Potenziale und Probleme

Aus der SWOT-Analyse lassen sich eine Reihe von Potenzialen und Problemen zusammenfas-
sen, die in der Folge auch in der Kohärenzprüfung der Programmprioritäten und -maßnahmen
(Kapitel 11.1) verwendet werden.

3.3.1. Potenziale

•  Attraktiver Naturraum
Das gesamte Programmgebiet ist von der alpinen Landschaft und größtenteils intakten Natur-
räumen geprägt, die eines der wichtigsten Potenziale der gesamten Region darstellen, sowohl
im Hinblick auf die Lebensqualität der Bewohner als auch auf die wirtschaftliche und touristi-
sche Entwicklung.

•  Reversible Umweltschäden
Viele entstandene Schäden und Belastungen können durch technischen Umweltschutz saniert
werden: dies betrifft besonders die Bodenbelastung und die Verschmutzung der Gewässer.
Auch bezüglich der Luftbelastung sind deutliche Verbesserungen möglich, das Grundproblem
der steigenden Verkehrsbelastung relativiert allerdings hier die Effekte der Umweltpolitik.

•  Reichtum an Kulturschätzen
Die Programmregion ist Teil des zentraleuropäischen Raumes und die Gebiete sind, auch
wenn sie heute zu verschiedenen Staaten gehören, durch eine lange gemeinsame Geschichte
verbunden. Das kulturelle Erbe bietet große Möglichkeiten für eine weitere touristische Ent-
wicklung. Dies betrifft sowohl den Raum des historischen Tirol als auch das Grenzgebiet Kärn-
ten – Friaul – Venetien.

•  Großteils günstige Bevölkerungsstruktur, positiver Wanderungssaldo
Der westliche Teil der Programmregion (Tirol, Salzburg, Südtirol) verfügt noch über eine gün-
stige Bevölkerungsstruktur, was den Altersaufbau anbelangt. Die Region als Ganzes weist ei-
nen deutlich positiven Wanderungssaldo auf, was eine wichtige Voraussetzung für die künftige
wirtschaftliche Entwicklung darstellt, insbesondere in Gebieten mit negativem natürlichen Be-
völkerungssaldo (Provinzen Belluno und Udine).

•  Ausbaufähige Strukturen für grenzüberschreitende Zusammenarbeit
Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit hat im gesamten Raum bereits Tradition, und ins-
besondere durch die vorhergehenden Interreg-Programme sind gemeinsame Strukturen ent-
standen, die gute Voraussetzungen für neue Projekte bilden (Interreg-Rat, Euregio, „Senza
Confini“...)
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•  Hoher sozialer Organisationsgrad
Eine Gemeinsamkeit des gesamten alpinen Raumes ist der hohe Stellenwert der privaten Ver-
eine und der Freiwilligenorganisationen. Diese sind gute Träger für Projekte der grenzüber-
schreitenden Zusammenarbeit und Integration.

•  Mehrsprachigkeit in einigen Gebieten
In Südtirol beherrscht ein hoher Prozentsatz der Bevölkerung die Sprachen Deutsch und Italie-
nisch, die die Hauptsprachen der Programmregion sind. Daher eignet sich Südtirol besonders
als Nahtstelle zwischen dem österreichischen und dem italienischen Teil der Programmregion.

•  Nachnutzung der Grenzinfrastrukturen
Durch den Wegfall der Zoll- und Grenzkontrollen gibt es an den Grenzübergängen viel unge-
nutzte Kubatur, die einer neuen Nutzung zugeführt werden kann. Das betrifft besonders die
großen Grenzübergänge (Brenner , Thörl-Maglern/Coccau).

•  Hohe Ausbildungsbereitschaft
Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass allgemein eine hohes Interesse an Aus- und Weiter-
bildungsangeboten besteht.

•  Kooperation Wirtschaft-Bildung
Die Kooperation zwischen Wirtschaft und Bildungseinrichtungen kann noch wesentlich ausge-
baut werden. Dadurch ergeben sich auch gute Möglichkeiten für grenzüberschreitende Projek-
te.

•  Kooperationsbereitschaft in Wissenschaft, Bildung, Gesundheitswesen
Bestehende Kooperationen in Wissenschaft, Bildung und Gesundheitswesen haben allgemein
gute Erfahrungen gebracht und können ausgebaut, bzw. neu initiiert werden.

•  Allgemein gute Arbeitsmarktsituation
Die Arbeitslosigkeit liegt in der gesamten Programmregion unter dem jeweiligen nationalen
Durchschnitt, mit Ausnahme der Provinz Udine sind die Werte sogar besonders niedrig. Es sind
keine großräumigen Beschäftigungskrisen zu bewältigen, sondern die Anstrengungen können
sich auf einzelne Problemfelder und –gebiete konzentrieren.

•  Neue Technologien
Der Einsatz und Ausbau neuer Technologien kann dazu beitragen, geographische Nachteile
auszugleichen. Dies betrifft vor allem den Kommunikationssektor.

•  Entwicklungsfähiges unternehmerisches Potenzial
Die KMU weisen im allgemeinen eine gute Entwicklungsfähigkeit auf, regionale Leitbetriebe
können in allen Regionen zur Bildung bzw. Stärkung von Clustern beitragen. Dem kann durch
gezielte Maßnahmen auch eine grenzüberschreitende Dimension verliehen werden.

•  Teilweise Entwicklungspotenzial im Tourismus
Besonders die Provinzen Belluno und Udine sowie Oberkärnten weisen ein großes touristi-
sches Potenzial auf, das derzeit nur teilweise genützt wird. Diese Gebiete sind besonders für
einen naturnahen und kulturbezogenen Tourismus interessant.

•  Landwirtschaftliche Qualitätsprodukte
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Der Großteil der Landwirtschaft ist alpin geprägt und in der Lage, typische Qualitätsprodukte zu
liefern. Durch gezielte Vermarktung und Zusammenarbeit über die regionalen Grenzen hinweg
kann die Position der Berglandwirtschaft verbessert werden.

•  Gemeinsame Interessen in der Forstwirtschaft
Die Forstwirtschaft bildet ein großes, bisher wenig genutztes Potenzial zur grenzüberschreiten-
de Zusammenarbeit. Die geographische Nähe und landschaftliche Ähnlichkeit der Gebiete der
Programmregion bedingen eine Reihe gemeinsamer Interessen auf diesem Gebiet.

•  Externer Nutzen der Land- und Forstwirtschaft
Der Land- und Forstwirtschaft kommen neben ihrer wirtschaftlichen Funktion auch wichtige
Aufgaben in der Landschaftspflege und im Katastrophenschutz zu. Da die Problemsituationen
sehr ähnlich sind, kann eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit auch in diesem Gebiet von
großem Nutzen sein.

3.3.2. Probleme

•  Alpines, besonders sensibles Gebiet, begrenzte Räume
Die alpine Umwelt ist in besonderer Weise auf Schutz und auf Nachhaltigkeit in der wirtschaftli-
chen Entwicklung angewiesen. Insbesondere bei großen Eingriffen im infrastrukturellen Bereich
ist größte Vorsicht und Sorgfalt geboten, auch weil der verfügbare Raum sehr begrenzt ist.

•  Teilweise hohe Verkehrsbelastung
Auch wenn die Besiedlungsdichte in der gesamten Programmregion vergleichsweise niedrig ist,
entstehen doch enorme Verkehrsbelastungen infolge der großen Konzentration der Siedlungs-
räume, des Durchgangsverkehrs und der touristischen Verkehrsströme. Besonders betroffen
sind die städtischen Räume (bes. Innsbruck, Bozen, Belluno, Udine, Klagenfurt-Villach), die
europäischen Hauptverkehrsachsen (Brenner, Tauern/Pontebbana) und die touristisch intensiv
genutzten Gebiete während der Saison (bes. Nordtirol, Dolomitengebiet).

•  Teilweise schlechte Verkehrsanbindung und ungenügende lokale Infrastruktur
Die Gebiete, die abseits der Hauptverkehrsachsen liegen, haben zum Teil eine schlechte Ver-
kehrsanbindung besonders zu den übrigen Teilen der Programmregion. Dies betrifft vor allem
den Nordteil der Provinz Belluno, Osttirol und Pinzgau-Pongau.

•  Mangel an integrierter Raumplanung
Die Raum- und Verkehrsplanung findet in erster Linie auf regionaler Ebene statt, eine Abstim-
mung der Pläne über die Grenzen hinweg findet bisher praktisch nicht statt.
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•  Abwanderung aus Randgebieten
Auch wenn die Programmregion als Ganzes einen positiven Wanderungssaldo aufweist, sind
vor allem periphere Gebieten weiterhin Abwanderung betroffen. Dies betrifft besonders die
Berggebiete in den Provinzen Belluno und Udine sowie die Regionen Osttirol, Oberkärnten und
Pinzgau-Pongau.

•  Mangelnde Sprachkenntnisse
Mit Ausnahme Südtirols sind die Kenntnisse der jeweils anderen Sprache in allen Teilen der
Programmregion weiterhin mangelhaft.

•  Unterschiedliche Ausbildungssysteme
Die teilweise deutlichen Unterschiede in der Organisation des Bildungswesens erschweren die
grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Bildungseinrichtungen und die gegenseitige
Anerkennung der  Bildungs- und Berufsbefähigungsnachweise. Die Reformen, die in beiden
Ländern im Gang sind (Schulautonomie) bringen neben Chancen auch das Risiko einer weite-
ren Verschärfung der Unterschiede mit sich.

•  Systemunterschiede in Recht und Verwaltung
Bezüglich Harmonisierung der Rechts- und Verwaltungssysteme sind noch große Anstrengun-
gen erforderlich. Es handelt sich zwangsläufig um einen sehr langsamen Anpassungsprozess.

•  Saisonalität am Arbeitsmarkt
Besonders der österreichische Teil der Programmregion mit Ausnahme der städtischen Räume
ist infolge des großen Gewichts des Fremdenverkehrs von einer starken saisonalen Kompo-
nente am Arbeitsmarkt geprägt.

•  Produktivitätsunterschiede
Die durchschnittliche Produktivität der Betriebe weist teilweise große Unterschiede auf. Neben
wettbewerbsfähigen Sektoren gibt es auch viele Kleinbetriebe, die nur schwer mithalten kön-
nen. Im nationalen Vergleich fällt besonders die Provinz Belluno durch eine niedrige Produkti-
vität je Beschäftigten auf.

•  Großes Gewicht traditioneller Tätigkeiten
Die Programmregion weist allgemein ein Defizit in den innovativen Wirtschaftsbereichen auf.
Das verarbeitende Gewerbe ist stark von traditionellen Branchen wie Holz- und Metallverarbei-
tung geprägt. Nur in einzelnen Gebieten, vor allem den städtischen Räumen, sind auch hocht-
echnologische Sektoren verstärkt präsent.

•  Schwache Unternehmensstruktur, wenig Mittel für Forschung und Entwicklung
Die Vielzahl an Klein- und Kleinstbetrieben bedingt im allgemeinen eine gute Entwicklungsfä-
higkeit der Wirtschaft, sie birgt aber auch Probleme, vor allem was die Entwicklung des Hu-
mankapitals, die Zusammenarbeit zwischen Betrieben, den Einsatz neuer Technologien sowie
Forschung und Entwicklung anbelangt.

•  Traditionelle Dienstleistungsstruktur
Die modernen Dienstleistungen sind allgemein noch zu wenig entwickelt, auch der Dienstlei-
stungssektor ist sehr traditionell geprägt.
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•  Mangelnde Integration im Tourismus
Die einzelnen Tourismusregionen setzen große Anstrengungen in die eigene Vermarktung,
während mit anderen Regionen wenig zusammengearbeitet wird, etwa um die gemeinsamen
Vorzüge der Programmregion zu bewerben. Das Konkurrenzdenken zwischen Tourismusregio-
nen ist in vielen Fällen einer besseren Zusammenarbeit abträglich.

•  Strukturelle Nachteile in der Landwirtschaft
Die Landwirtschaft in den Berggebieten weist gegenüber den Tal- und besonders den Flach-
landlagen eine Reihe struktureller Nachteile auf. So sind Produktions- und Transportkosten
allgemein höher, und es müssen besondere Anstrengungen zur Umweltverträglichkeit unter-
nommen werden.

3.3.3. Ergebnisse der SWOT-Analyse und Programminhalte

Tab. 3.1 stellt den Zusammenhang zwischen den Ergebnissen der SWOT-Analyse und den
Programminhalten dar. Dabei werden aus den einzelnen Potenzialen und Problemen, wie sie
aus der obigen Zusammenfassung hervorgehen, jeweils die Programminhalte abgeleitet, die
sich daraus ergeben.

Durch eine Gruppierung ähnlich gelagerter Inhalte können schließlich die Programmprioritäten
gebildet werden, aus denen sich in der Folge die einzelnen Programmaßnahmen ableiten.



Tab. 3.1 Verbindung zwischen den Ergebnissen der SWOT-Analyse und den Programminhalten

Potenziale / Probleme –> daraus folgende Programminhalte –> Prioritäten

Attraktiver Naturraum Aufwertung des Naturraums

Alpines, besonders sensibles Gebiet, begrenzte
Räume

Reversible Umweltschäden

Teilweise hohe Verkehrsbelastung

Maßnahmen zum Umweltschutz und zur
Eingrenzung von Umweltschäden

Großteils günstige Bevölkerungsstruktur, positiver
Wanderungssaldo

Allgemein gute Arbeitsmarktsituation

Abwanderung aus Randgebieten

Förderung einer integrierten Regionalentwicklung

Nachnutzung der Grenzinfrastrukturen

Teilweise schlechte Verkehrsanbindung und unge-
nügende lokale Infrastruktur

Ausbau grenzüberschreitender Strukturen und
Infrastrukturen

Ausbaufähige Strukturen für grenzüberschreitende
Zusammenarbeit

Hoher sozialer Organisationsgrad

Mehrsprachigkeit in einigen Gebieten

Mangel an integrierter Raumplanung

Ausbau grenzüberschreitender Organisationen

Priorität 1:

Schutz und nachhaltige Raumentwicklung, ange-
schlossene Netzwerke, grenzüberschreitende
Strukturen und Infrastrukturen



Potenziale / Probleme –> daraus folgende Programminhalte –> Prioritäten

Entwicklungsfähiges unternehmerisches Potenzial

Produktivitätsunterschiede

Großes Gewicht traditioneller Tätigkeiten

Schwache Unternehmensstruktur, wenig Mittel für
Forschung und Entwicklung

Neue Technologien

Traditionelle Dienstleistungsstruktur

Maßnahmen zur Verbesserung der Wettbe-
werbsfähigkeit und zur Entwicklung der Wirt-
schaftsstruktur

Mangelnde Integration im Tourismus

Teilweise Entwicklungspotenzial im Tourismus
Gemeinsame Entwicklungskonzepte und Zusam-
menarbeit im Tourismus

Reichtum an Kulturschätzen Zusammenarbeit im Kulturtourismus

Landwirtschaftliche Qualitätsprodukte Gemeinsame Förderung der landwirtschaftlichen
Qualitätsproduktion

Strukturelle Nachteile in der Landwirtschaft

Gemeinsame Interessen in der Forstwirtschaft

Externer Nutzen der Land- und Forstwirtschaft

Zusammenarbeit in der Land- und Forstwirtschaft

Priorität 2:
Wirtschaftliche Kooperation



Potenziale / Probleme –> daraus folgende Programminhalte –> Prioritäten

Hohe Ausbildungsbereitschaft

Kooperation Wirtschaft-Bildung

Mangelnde Sprachkenntnisse

Maßnahmen zur Entwicklung des Humankapitals

Saisonalität am Arbeitsmarkt Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen

Kooperationsbereitschaft in Wissenschaft, Bildung,
Gesundheitswesen

Zusammenarbeit in Wissenschaft, Bildung, Ge-
sundheitswesen

Unterschiedliche Ausbildungssysteme

Systemunterschiede in Recht und Verwaltung
Maßnahmen zur Harmonisierung der Systeme

Priorität 3:
Humanressourcen, Kooperation in den
Bereichen: Arbeitsmarkt, Kultur, For-
schung und Gesundheitswesen, Harmo-
nisierung der Systeme
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4. Beurteilung der zu erwartenden Auswirkungen der geplan-
ten Maßnahmen (Wirkungsanalyse)

Die Quantifizierung der Ziele und die Messung der Auswirkungen der Programm-Maßnahmen
gestaltet sich bei INTERREG-Programmen besonders problematisch, aus einer Reihe von
Gründen, wie sie auch im methodischen Arbeitspapier der Europäischen Kommission zu Ex-
Ante-Bewertung und Indikatoren für INTERREG (A) genannt sind:

•  Bestimmte Ziele sind immateriell, wie etwa die ”Schaffung eines positiven Klimas der Zu-
sammenarbeit”, und ihre Verwirklichung kann schwer gemessen werden. Die konkreten
Auswirkungen sind zudem oft erst mittelfristig spürbar.

•  Die zur Verfügung stehenden Finanzmittel sind im Unterschied zu anderen Programmen
relativ gering, weshalb schwerlich messbare Veränderungen statistischer Gesamtgrößen
wie des BIP zu erzielen sind. Zudem ist die Wirkung oft nicht von äußeren Einflüssen sowie
von jener anderer, höher dotierter Programme zu isolieren.

•  Die INTERREG-Programme bestehen in der Regel aus einer Vielzahl unterschiedlicher
Projekte, die schwer einheitlich zu bewerten sind.

Die Wirkungsanalyse wird also im vorliegenden Fall von einer exakten Quantifizierung von Zie-
len sowie von makroökonomischen Modellen zur Abschätzung der Auswirkung der Maßnahmen
Abstand nehmen müssen. Vielmehr sollen die Wirkungsketten der einzelnen Maßnahmen nä-
her analysiert und erste Output-, Ergebnis- und Wirkungsindikatoren ermittelt werden. Die Indi-
katoren können sowohl quantitativer als auch qualitativer Natur sein.

Bei den angeführten Indikatoren handelt es sich um erste Vorschläge, die im Zuge der Erstel-
lung des Monitoringsystems auf jeden Fall noch ergänzt und angepasst werden können.
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4.1. Wirkungsketten

Die Wirkungsketten beschreiben die vorgesehenen Auswirkungen der Programm-Maßnahmen
und stellen die Verbindung zwischen dem unmittelbaren Effekt der Maßnahmen und der Errei-
chung der übergeordneten Ziele dar.

Hierzu werden die Ebenen der Programmdurchführung, des Outputs, des Ergebnisses und der
Wirkung unterschieden (siehe Abb. 4.1). Zur Beschreibung und Bewertung werden folglich
Output-, Ergebnis- und Wirkungsindikatoren verwendet.

Outputindikatoren beschreiben, was die betreffende Maßnahme unmittelbar ”produziert”, z. B.
die Anzahl grenzüberschreitender Treffen von kulturellen Organisationen. Ergebnisindikatoren
beschreiben das Ergebnis, d. h. den Erreichungsgrad spezifischer Ziele, z. B. die Schaffung
eines stabilen grenzüberschreitendes Netzwerkes im Kulturbereich. Wirkungsindikatoren be-
schreiben schließlich den Erreichungsgrad globaler Ziele, z. B. die Verbesserung der grenz-
überschreitenden Integration in der Programmregion.

Abb. 4.1 Wirkungskette der Programm-Maßnahmen

Programmdurchführung

Output

Ergebnis

Wirkung

Erreichung globaler Ziele

Maßnahmen

Erreichung operationeller Ziele

Erreichung spezifischer Ziele
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In der Folge werden die Wirkungsketten der einzelnen Programmaßnahmen analysiert und
Vorschläge für die Verwendung von Indikatoren gemacht.

Maßnahme 1.1 – Schutz, Erhaltung, Aufwertung der Umwelt und nachhaltige Regionalentwick-
lung

Stufe Auswirkung Indikatoren

Output Projekte und Studien im
Umweltbereich

•  Anzahl integrierter Pläne zum Katastrophen-
schutz

•  Anzahl Projekte zur Zusammenarbeit zwischen
Schutzgebieten

•  Anzahl Projekte zum Umweltschutz im Bereich
Wasser, Luft, Flora und Fauna, Wälder

•  Anzahl Projekte zur Aufwertung der Natur- und
Kulturlandschaft

•  Anzahl gemeinsame Projekte zu Energie und
Müll

•  Anzahl Projekte im Bereich Information- und
Monitoring

 Ergebnis  Verbesserung der Um-
weltsituation in der Pro-
grammregion und Aus-
weitung der grenzüber-
schreitenden Politiken,
vermehrte landschaftliche
Attraktivität

•  Katastrophenschutz: Anzahl der Einrichtungen,
die in regelmäßigem grenzüberschreitendem In-
formations- und Erfahrungsaustausch stehen

•  Anzahl und Fläche grenzüberschreitender
Schutzgebiete

•  Bereiche der Umweltpolitik, in denen regelmä-
ßiger Austausch und Zusammenarbeit in der
Programmregion bestehen

•  Erreichung nachhaltiger Effekte der Aufwertung
der Natur- und Kulturlandschaft

•  Bereitstellung ständig und für die gesamte Pro-
grammregion verfügbarer Informationen zur Um-
weltsituation

 Wirkung  Nachhaltige Entwicklung
in der Programmregion,
Angleichung der Umwelt-
standards auf einem hö-
heren Niveau

 Nicht von äußeren Einflüssen oder der Wirkung
anderer Politiken isolierbar
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 Maßnahme 1.2: Entwicklung und Ausbau grenzüberschreitender Organisationen, Strukturen
und Infrastrukturen

 Stufe  Auswirkung  Indikatoren

 Output  Projekte zu grenzüber-
schreitenden Einrichtun-
gen

•  Anzahl Projekte zu Telekommunikation und
neuen Medien

•  Anzahl Projekte zur grenzüberschreitenden Mo-
bilität

•  Anzahl Projekte zu den Grenzgemeinden

•  Anzahl Projekte zu Netzwerken von Organisa-
tionen und Institutionen

•  Anzahl geförderte Kleinprojekte von lokalen
Vereinigungen

•  Anzahl Projekte zu Informationssystemen und
Datenbanken

 Ergebnis  Verbesserung der grenz-
überschreitenden Zu-
sammenarbeit zwischen
Institutionen und Organi-
sationen

•  Anzahl ständiger grenzüberschreitender Ein-
richtungen im Kommunikations- und Medienbe-
reich

•  Anzahl und Intensität grenzüberschreitender
Mobilitätsangebote (Linien, Fahrtenhäufigkeit)

•  Geschaffene Arbeitsplätze in Nachfolgestruktu-
ren in Grenzgemeinden

•  Auflistung von Organisationen und Institutionen
mit ständigem Austausch und Zusammenarbeit in
der Programmregion

•  Ständig aktualisierte grenzüberschreitende In-
formationssysteme und Datenbanken

 Wirkung  Integrierte Regionalent-
wicklung, Verbesserung
der Rahmenbedingungen
in den Grenzgebieten

 Nicht von äußeren Einflüssen oder der Wirkung
anderer Politiken isolierbar
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 Maßnahme 2.1: Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit und der Kooperation

 Stufe  Auswirkung  Indikatoren

 Output  Projekte und Förderungen
zugunsten der KMU

•  Anzahl geförderte Betriebe und Fördersumme
für Innovationen

•  Anzahl Projekte zur Verbesserung des Zugan-
ges zu neuen Medien

•  Anzahl Projekte zur grenzüberschreitenden Zu-
sammenarbeit von KMU

•  Anzahl Netzwerke zwischen Betrieben

•  Anzahl Netzwerke zwischen BIC, Entwick-
lungsagenturen, Industrie- und Wissen-
schaftsparks

•  Anzahl gemeinsame Messen und gemeinsame
Messeauftritte

•  Anzahl Projekte zum grenzüberschreitenden
Finanz- und Kreditmarkt

•  Anzahl Projekte mit besonderem Umweltbezug

•  Anzahl Projekte mit besonderem Bezug zur
Chancengleichheit

 Ergebnis  Verbesserte Wettbe-
werbsfähigkeit und inten-
sivere grenzüberschrei-
tende Zusammenarbeit
der KMU

•  Anzahl und Art konsolidierter grenzüberschrei-
tender Zusammenarbeit zwischen KMU

•  Neue Betriebsstätten und Arbeitsplätze infolge
grenzüberschreitender Zusammenarbeit zwi-
schen KMU

•  Anzahl von Betrieben und Einrichtungen in re-
gelmäßigem Informationsaustausch

•  Etablierte gemeinsame Messen und Messeauf-
tritte

•  Grenzüberschreitende Finanzierungen von Un-
ternehmen

 Wirkung  Integrierte Regionalent-
wicklung im Produzieren-
den Gewerbe und im
Dienstleistungsbereich,
wirtschaftliche Entwick-
lung von Randgebieten

 Nicht von äußeren Einflüssen oder der Wirkung
anderer Politiken isolierbar

 



Ex-Ante-Evaluierung INTERREG-IIIA-Programm Österreich-Italien 107

 Maßnahme 2.2 – Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Tourismus

 Stufe  Auswirkung  Indikatoren

 Output  Projekte zur grenzüber-
schreitenden Zusammen-
arbeit im Fremdenverkehr

•  Anzahl gemeinsamer Marketingprojekte und
beteiligter Tourismusorganisationen

•  Anzahl Projekte zu gemeinsamen Informations-
systemen für Touristen

•  Anzahl Projekte zu touristischen Infrastrukturen,
eingesetzte Finanzmittel

•  Anzahl Projekte zum Kulturtourismus

•  Anzahl Projekte zum Urlaub auf dem Bauernhof
(agriturismo)

 Ergebnis  Verbesserung der Wett-
bewerbsfähigkeit der
Fremdenverkehrswirt-
schaft, Entwicklung des
Fremdenverkehrs

•  Ständige gemeinsame Einrichtungen zur Tou-
rismusvermarktung

•  Ständig verfügbare grenzübergreifende Infor-
mationssysteme für Touristen

•  Km neuer und neu beschilderter Rad- und
Wanderwege, Loipen, neu zugängliche touristi-
sche Ziele

•  Ständig betreute grenzüberschreitende Ange-
bote zum Kulturtourismus und zum Urlaub auf
dem Bauernhof (agriturismo)

 Wirkung  Integrierte Tourismusent-
wicklung, wirtschaftliche
Entwicklung von Randge-
bieten

 Nicht von äußeren Einflüssen oder der Wirkung
anderer Politiken isolierbar
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 Maßnahme 2.3 – Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im primären Sektor

 Stufe  Auswirkung  Indikatoren

 Output  Projekte zur Zusammen-
arbeit in Land- und Forst-
wirtschaft

•  Anzahl Projekte zu landwirtschaftlichen Quali-
tätsprodukten

•  Anzahl Studien und Veröffentlichungen zu neu-
en Entwicklungen in Land- und Forstwirtschaft

•  Anzahl Projekte zur Schutzfunktion der Wälder

 Ergebnis  Verbesserte Bedingungen
für Land- und forstwirt-
schaftliche Betriebe,
grenzüberschreitender
Informationsaustausch

•  Ständige Einrichtungen und Tätigkeiten zu Pro-
duktion und Vermarktung von landwirtschaftli-
chen Qualitätsprodukten

•  Betriebe, Organisationen und Einrichtungen, die
in regelmäßigem Informationsaustausch stehen

•  Forstwirtschaftliche Flächen mit ständiger
grenzüberschreitender Zusammenarbeit zur
Schutzfunktion des Waldes

 Wirkung  Nachhaltige Regionalent-
wicklung, Verbesserung
der Umweltsituation und
der wirtschaftlichen Situa-
tion in Randgebieten

 Nicht von äußeren Einflüssen oder der Wirkung
anderer Politiken isolierbar
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 Maßnahme 3.1 – Qualifikation der Humanressourcen, berufliche Weiterbildung und innovative
Aktionen auf dem Arbeitsmarkt

 Stufe  Auswirkung  Indikatoren

 Output  Projekte zur Weiterbil-
dung und zum grenzüber-
schreitenden Arbeitsmarkt

•  Anzahl Kontakte zwischen Institutionen und
Organisationen zum Thema grenzüberschreiten-
der Arbeitsmarkt

•  Anzahl geschaffener grenzüberschreitende
Weiterbildungsmöglichkeiten zu spezifischen
INTERREG-Themen

•  Austausch von Lehrlingen, Berufsschullehrern
und Beschäftigten: Anzahl Beteiligte

•  Anzahl neue grenzüberschreitende, mehrspra-
chige Datenbanken

•  Anzahl Projekte zur Beschäftigung in Grenzge-
bieten

•  Anzahl Projekte zur gegenseitigen Anerken-
nung der Berufsausbildung

•  Anzahl grenzüberschreitende Weiterbildungs-
veranstaltungen

•  Anzahl Projekte mit besonderem Umweltbezug

•  Anzahl Projekte mit besonderem Bezug zur
Chancengleichheit

 Ergebnis  Besseres Qualifikationsni-
veau, mehr grenzüber-
schreitende Qualifikatio-
nen, grenzüberschreiten-
der Arbeitsmarkt

•  Institutionen des Arbeitsmarkts, die in regelmä-
ßigem Austausch und grenzüberschreitender Zu-
sammenarbeit stehen

•  Grenzüberschreitende Arbeitsvermittlungen

•  Anzahl neu erworbener grenzüberschreitender
Qualifikationen

•  Neue regelmäßig aktualisierte grenzüber-
schreitende Datenbanken

•  Anzahl Abschlüsse bei grenzüberschreitenden
Weiterbildungsmaßnahmen

•  Anzahl gegenseitig anerkannter Berufsbefähi-
gungen

•  Anzahl Grenzpendler nach Tätigkeit

 Wirkung  Integrierte Regionalent-
wicklung, Verbesserte
Arbeitsmarktsituation in
Grenzgebieten

 Globale wirtschaftliche Verbesserungen können
nicht isoliert von anderen Faktoren festgestellt wer-
den.
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 Maßnahme 3.2 – Kooperation zwischen Institutionen zur Harmonisierung der Systeme

 Stufe  Auswirkung  Indikatoren

 Output  Projekte zur Zusammen-
arbeit zwischen Institutio-
nen

•  Anzahl Projekte zur Harmonisierung von Sy-
stemen

•  Anzahl gegründete Betriebskonsortien zur
Weiterbildung

•  Anzahl Projekte im Forschungs- und Universi-
tätsbereich

•  Anzahl Kooperationen zwischen Institutionen in
Kultur, Gesundheits- und Sozialwesen; beteiligte
Institutionen

•  Anzahl Beteiligte an Austauschprojekten im
Sozialbereich

•  Anzahl Projekte zu Terminologie, Projekt-
datenbanken

 Ergebnis  Harmonisierung und ver-
stärkte Zusammenarbeit
in Recht, Verwaltung,
Forschung, Wissenschaft,
Kultur, Gesundheits- und
Sozialwesen

•  Institutionen, die in regelmäßigem Austausch
und grenzüberschreitender Zusammenarbeit ste-
hen

•  Anzahl Personen, die an mittel- und langfristi-
gen grenzüberschreitenden Forschungsprojekten
beteiligt sind

•  Konsolidierte Austauschprojekte im Sozialbe-
reich

•  Ständig aktualisierte Informationsquellen zur
Terminologie und zu Projekten

Wirkung Integrierte Regionalent-
wicklung, Überwindung
der Barrieren

Globale Wirkung ist schwer von anderen Faktoren
isolierbar
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4.2. Analyse der erwarteten Umweltauswirkungen des Programms

In allen Regionen des Programmgebietes ist ein relativ ausgeprägtes Umweltbewusstsein aus-
zumachen, das mit den landschaftlichen Gegebenheiten zusammenhängt. Die alpine Land-
schaft mit ihren vergleichsweise sensiblen Gleichgewichten und den eingeschränkten Möglich-
keiten der urbanistischen und ökonomischen Nutzung hat die Einstellung der Bevölkerung und
der Politik im Umgang mit der Umwelt seit jeher geprägt. Aus diesem Grund nimmt der Um-
weltschutz, bzw. der sparsame Umgang mit der Ressource Umwelt, in allen regionalen Grund-
satzdokumenten einen festen Platz ein. Im Programmentwurf für INTERREG IIIA wird diesen
Vorgaben ausdrücklich Rechnung getragen.

Das Prinzip der Nachhaltigkeit spielt im gesamten Programm eine fundamentale Rolle, da in
diesem Fall zu den Bedürfnissen der wirtschaftlichen Entwicklung die Tatsache hinzukommt,
dass es sich beim Programmgebiet um einen hochsensiblen Naturraum handelt, dessen Intakt-
heit seinerseits eine grundlegende Voraussetzung für die wirtschaftliche und soziale Entwick-
lung des gesamten Gebiets ist. Wie bei der Bewertung der Kohärenz mit den EU-Prinzipien
gesagt wird, muss die Nachhaltigkeit "als horizontales Prinzip in allen Prioritätsachsen Eingang
finden; besondere Bedeutung erlangt sie jedoch dort, wo die Frage der Koordination von unter-
schiedlichen Nutzungsansprüchen zum Tragen kommt." Dieser Forderung wird im Programm
Rechnung getragen, z. B. indem bei den Eingriffen zugunsten des Fremdenverkehrs die um-
weltverträglichen Formen des Tourismus bevorzugt werden, oder indem bei den Eingriffen zu-
gunsten des Primärsektors eine besondere Aufmerksamkeit den landwirtschaftlichen Qualitäts-
produkten und der Schutzfunktion der Wälder zukommt.
Im Verfahren zur Projektauswahl werden die Umweltbehörden im Lenkungsausschuss mit den
Vertretern der Regionen/Provinz/Länder zusammenarbeiten, indem sie zunächst geeignete
Auswahlkriterien vorschlagen und indem sie sie im Rahmen der Überprüfung in der Bewertung
und in der Auswahl der Projekte unterstützen. Außerdem ist vorgesehen, dass bereits im Rah-
men der Vorüberprüfung seitens der regionalen Verwaltungseinheiten eine Bewertung der Um-
weltaspekte für Projekte vorgenommen wird, die sich (positiv oder negativ) auf die Umweltsi-
tuation auswirken können.
Für die Auswahlkriterien, die vom Begleitausschuss laut Artikel 35 der Verordnung (EG)
1260/99 genehmigt werden, müssen die Projekte Mindeststandards erfüllen, sowohl was die
Qualität der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit bei der Entwicklung und Durchführung
der Projekte, als auch was die erwarteten Auswirkungen auf die funktional integrierte grenz-
übergreifende Entwicklung anbelangt. In besonderem Bezug auf die Umweltthematik werden
sowohl die Projekte, die relevante positive Auswirkungen auf die Umweltsituation erwarten las-
sen, als auch die Umweltproblematiken, die einige Projekte bedingen können, in angemesse-
ner Weise berücksichtigt werden, um so die Umweltdimension in die Gesamtintervention einzu-
beziehen.

Nachfolgend werden die Prioritäten und Maßnahmen des Programms einer näheren Überprü-
fung bezüglich ihrer möglichen Umweltauswirkungen unterzogen. Tab. 4.1 enthält eine Über-
sicht über die zu erwartenden Auswirkungen der einzelnen Maßnahmen des Programms.



Tab. 4.1 Erwartete Umweltauswirkungen der Programm-Maßnahmen

Priorität Maßnahme erwartete Auswirkungen

Boden Luft Wasser Abfälle Naturschutz

1.1: Schutz, Erhaltung, Aufwertung der
Umwelt und nachhaltige Regionalent-
wicklung

+ + + ++ ++1: Schutz und nachhaltige Raumentwick-
lung, angeschlossene Netzwerke, grenz-
überschreitende Strukturen und Infra-
strukturen 1.2: Entwicklung und Ausbau grenzüber-

schreitender Organisationen, Strukturen
und Infrastrukturen

° + ° ° °

2.1: Verbesserung der Wettbewerbsfä-
higkeit und der Kooperation ° ° ° ° °

2.2: Grenzüberschreitende Kooperation
im Tourismus ° - - - -2: Wirtschaftliche Kooperation

2.3: Grenzüberschreitende Kooperation
im primären Sektor ++ ° + ° +

3.1: Qualifikation der Humanressourcen,
berufliche Weiterbildung und innovative
Aktionen auf dem Arbeitsmarkt

° ° ° ° °3: Humanressourcen, Kooperation in den
Bereichen: Arbeitsmarkt, Kultur, For-
schung und Gesundheitswesen, Harmo-
nisierung der Systeme 3.2: Kooperation zwischen Institutionen

zur Harmonisierung der Systeme ° ° ° ° °

�

° kaum relevant
+ leicht positiv
++ deutlich positiv
- leicht negativ
-- deutlich negativ
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4.2.1. Priorität 1

Maßnahme 1.1

Die Maßnahme 1.1, „Schutz, Erhaltung, Aufwertung der Umwelt und nachhaltige Regionalent-
wicklung“ nimmt direkt auf die Umwelt Bezug und ist sicherlich auch die Maßnahme mit der
größten Umweltrelevanz. Die Maßnahme sieht in erster Linie Studientätigkeit und Kooperatio-
nen im Umweltbereich vor, mit den Schwerpunkten Schutzgebiete, Raumordnung, Katastro-
phenschutz, Naturschutz, Wasser- und Energiewirtschaft und Abfallbewirtschaftung. Ange-
sichts der Tatsache, dass es sich um ein INTERREG-Programm handelt, dessen Schwerpunkt
naturgemäß auf der grenzüberschreitenden Dimension der Maßnahmen liegt, dessen finan-
zielle Tragweite hingegen begrenzt ist, ist nicht mit großen unmittelbaren Auswirkungen des
Programms zu rechnen. Entscheidend wird sein, wie sich diese Maßnahmen in die bestehende
Umweltpolitik der Regionen sowie die Maßnahmen anderer EU-Programme einfügen. Insge-
samt kann bei dieser Maßnahme mit Sicherheit von positiven Auswirkungen auf die Umweltsi-
tuation ausgegangen werden; die Bereiche, in denen die deutlichsten Resultate möglich sind,
sind Schutzgebiete und Abfallbewirtschaftung.

Maßnahme 1.2

Die Maßnahme 1.2, „Entwicklung und Ausbau grenzüberschreitender Organisationen, Struktu-
ren und Infrastrukturen“ hat ihren Schwerpunkt in Studien und Pilotprojekten zu Telekommuni-
kation, grenzüberschreitender Mobilität, Grenzgemeinden und Bildung von Netzwerken. Die
Maßnahme wirkt durch den gezielten Ausbau der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit ver-
stärkend auf alle Maßnahmen innerhalb des Programms, eine getrennte Bewertung ihrer mög-
lichen Auswirkungen ist kaum möglich. Einzig die Verbesserung der grenzüberschreitenden
öffentlichen Verkehrsverbindungen kann zu messbaren Verbesserungen führen, indem ein hö-
herer Anteil des öffentlichen Verkehrs innerhalb der grenzüberschreitenden Mobilität erreicht
wird. Dem kann allerdings geringfügig entgegenwirken, dass die Stärkung der grenzüber-
schreitenden Kontakte generell zu einer Verkehrszunahme führt. Eine Verschlechterung der
Gesamtsituation ist allerdings nicht zu erwarten.

Bei der Projektauswahl sollten vom Umweltstandpunkt her also besonders die möglichen Aus-
wirkungen auf das Mobilitätsverhalten berücksichtigt werden.

4.2.2. Priorität 2

Maßnahme 2.1

Maßnahme 2.1, „Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit und der Kooperation“ zielt in erster
Linie auf die Schaffung eines positiven grenzüberschreitenden Umfelds für die Klein- und Mit-
telbetriebe ab, durch Studien und Beihilfen. Es handelt sich auch hier um Maßnahmen von re-
lativ geringer finanzieller Tragweite, die, wenn sie sorgfältig ausgerichtet werden (zum Beispiel
durch die Förderung innovativer Produktionsprozesse), durchaus positive Auswirkungen auf die
Umweltsituation des betroffenen Gebiets haben können. Effekte, die eindeutig zugeordnet wer-
den können und die messbar sind, sind aber nicht zu erwarten.
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Bei der Projektauswahl sollten besonders die Umweltaspekte der zu fördernden Sektoren und
Technologien berücksichtigt werden. Es ist wünschenswert, dass bei den Auswahlkriterien
Projekte mit einer besonderen Aufmerksamkeit bezüglich der Umweltauswirkungen entspre-
chend honoriert werden.

Maßnahme 2.2

Die Maßnahme 2.2, „Grenzüberschreitende Kooperation im Tourismus“, zielt vor allem auf die
Diversifikation des touristischen Angebots, die Entwicklung des Fremdenverkehrs in touristisch
wenig erschlossenen Gebieten und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in diesem Sek-
tor ab. Auch hier ist aufgrund der geringen Dimension der möglichen Eingriffe nicht mit größe-
ren Umweltauswirkungen zu rechnen. Die Steigerung des Fremdenverkehrs bedingt mögliche
negative Folgen durch zunehmenden Verkehr, Energie- und Wasserverbrauch sowie größere
Abfallmengen. Allerdings ist das Programm gezielt auf umweltverträglichere Tourismusformen
wie Kulturtourismus und ländlichen Tourismus sowie auf Gebiete ausgerichtet, für die eine tou-
ristische Entwicklung eine Diversifikation des Wirtschaftsgefüges sowie einen Anreiz für Land-
schaftsschutz und Landschaftspflege darstellt.. Es ist also insgesamt nicht mit nennenswerten
negativen Auswirkungen zu rechnen.

Bei der Auswahl der Projekte sollten folgende Aspekte berücksichtigt werden:

•  Die touristische Intensität des Gebiets, auf das sich das Projekt bezieht;

•  Die Form des Tourismus und seine Erfordernisse bezüglich Mobilität, Ressourcenver-
brauch und Infrastrukturen;

•  Mögliche Synergien mit Bemühungen zur Landschaftspflege und zur ökokompatiblen
Landwirtschaft.

Maßnahme 2.3

Die Maßnahme 2.3, „Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im primären Sektor“ sieht vor
allem Studien, Kooperationen und Projekte zu landwirtschaftlichen Qualitätsprodukten, Forst-
wirtschaft und „Urlaub auf dem Bauernhof“ vor. Von Projekten zur Forstwirtschaft und zur
Schutzfunktion des Waldes sind positive Auswirkungen auf den Bodenschutz und den Schutz
der Wasserressourcen zu erwarten. Die spezielle Ausrichtung auf landwirtschaftliche Qualitäts-
produkte, biologischen Landbau und die Aufwertung spezieller Tierrassen und Nutzpflanzen
kann zur Verbesserung der Umweltsituation insbesondere in den hochsensiblen alpinen Hö-
henlagen beitragen. Generell ist nicht davon auszugehen, dass durch die Maßnahmen die von
der Landwirtschaft ausgehenden Umweltbelastungen zunehmen könnten.

Aus Umweltsicht sind Projekte zu bevorzugen, die zur ökologischen Umstellung der Landwirt-
schaft vor allem in den Berggebieten sowie zu einer verbesserten Landschaftspflege beitragen
können.
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4.2.3. Priorität 3

Maßnahme 3.1

Maßnahme 3.1, „Qualifikation der Humanressourcen, berufliche Weiterbildung und innovative
Aktionen auf dem Arbeitsmarkt“ hat ihre Schwerpunkte in der beruflichen Aus- und Weiterbil-
dung sowie der Kooperation zwischen Institutionen des Arbeitsmarktes. Die Schaffung eines
grenzüberschreitenden Arbeitsmarktes hat Folgen auf die Mobilität, eine nennenswerte Ver-
schlechterung der Gesamtsituation ist allerdings kaum wahrscheinlich, besonders wenn gleich-
zeitig Bemühungen zur Verbesserung der grenzüberschreitenden öffentlichen Verkehrsverbin-
dungen unternommen werden.

Bei der Projektauswahl sollte die Förderung von Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen, die sich
inhaltlich mit Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen befassen, in Erwägung gezogen werden.

Maßnahme 3.2

Maßnahme 3.2, „Kooperation zwischen Institutionen zur Harmonisierung der Systeme“ zielt auf
die Überwindung von Hindernissen für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit ab, die durch
unterschiedliche Sprachen, Verwaltungssysteme usw. bedingt sind. Es handelt sich größten-
teils um Studien, Pilotprojekte und Kooperationen, die vor allem die Grundvoraussetzungen für
die grenzüberschreitende Zusammenarbeit verbessern sollen und für die Umweltsituation kaum
relevant sind.

Dem Umweltaspekt soll auf jeden Fall Rechnung getragen werden, indem möglichen um-
weltrelevanten Projekten bei der Projektauswahl besondere Beachtung zukommen soll.

Insgesamt lassen sich im Programmentwurf keine Elemente feststellen, die umweltpolitisch
bedenklich sind. Die Maßnahmen zur Zusammenarbeit im Umweltbereich sowie in der Land-
und Forstwirtschaft lassen positive Auswirkungen auf die Umweltsituation in der Programmre-
gion erwarten. Es ist allerdings abschließend nochmals zu betonen, dass sich schon aus der
Natur des INTERREG-Programms insgesamt sehr begrenzte Auswirkungen auf die Umweltsi-
tuation ergeben. Von entscheidendem Einfluss sind die Maßnahmen großer Tragweite wie etwa
die Errichtung von neuen Verkehrsinfrastrukturen, die Kriterien der Wirtschaftsförderung oder
die Ausweisung neuer Schutzgebiete. In Kombination mit einer vorausblickenden Umweltpolitik
der Regionen und der übrigen nationalen und gemeinschaftlichen Institutionen kann das
INTERREG-Programm aber einen positiven Beitrag leisten und den Entwicklungen eine grenz-
überschreitende Dimension verleihen.
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5. Prüfung der Kohärenz der Ziele, Prioritäten und Maßnah-
men des Programmes mit den besonderen Merkmalen der
Programmregion

Die Inhalte des Programms, d. h. die Strategien, Prioritäten und Maßnahmen, werden anhand
von zwei Maßstäben beurteilt:

Externe Vorgaben: Diese umfassen sowohl die regionalpolitischen Rahmenbedingungen des
unmittelbaren Programmgebietes sowie der betroffenen Länder als auch die regionalpolitischen
Vorgaben der EU selbst. Demnach wird beurteilt, ob und inwiefern der vorgelegte Program-
mentwurf in das regionalpolitische Umfeld eingebettet ist und ob Widersprüche bestehen. Diese
externe Kohärenz wird im übernächsten Abschnitt überprüft.

Probleme und Potenziale der Programmregion: Der zweite Maßstab ist die Kohärenz mit den
Ergebnissen der Analyse der Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken (SWOT). Die Frage,
die hier zu beantworten ist, lautet: Ist die Strategie auf die identifizierten Probleme abgestimmt,
bzw. werden die vorhandenen Potenziale genutzt? Diese interne Kohärenz soll in diesem Ab-
schnitt analysiert werden.

5.1. Hierarchie der Ziele

Der Programmentwurf enthält eine Hierarchie der Ziele, die von den globalen Zielen über die
Strategien bis zu den Prioritäten und Maßnahmen reicht. Die Darstellung ist übersichtlich, voll-
ständig und folgt einem logischen, in sich kohärenten Aufbau. Eine vollständige und kohärente
Zielehierarchie ist wichtig, weil sie gleichzeitig zwei unerlässliche Voraussetzungen erfüllt: Sie
ist erstens der eigentliche Fahrplan des Programmes und liefert zweitens die Maßstäbe und
Orientierungspunkte für alle nachfolgenden Stufen der Bewertung und Kontrolle.

Das globale Ziel des Programmes beinhaltet die Absicht, zu verhindern, dass die nationalen
Grenzen eine ausgewogene Entwicklung und Integration der beteiligten Gebiete unterbinden.
Besonderes Augenmerk wird dabei auf die morphologischen Barrieren des alpinen Raums ge-
legt. Von daher ist auf der obersten Ebene der Zielehierarchie eine zweifache Kohärenz gege-
ben:

•  die Kohärenz mit der grundsätzlichen Ausrichtung der Gemeinschaftsinitiative INTERREG
IIIA, indem die Regionalentwicklung mit der grenzüberschreitenden Integration verbunden
wird,

•  die Kohärenz mit den regionalen Besonderheiten, d. h. zur Tatsache, dass die Barrieren der
Staatsgrenzen im Programmgebiet durch landschaftliche Barrieren in Form von Gebirgszü-
gen überlagert und verstärkt werden. Hier ist eine wichtige Verbindung zu den Ergebnissen
der SWOT-Analyse zu erkennen, wonach die mangelnde Integration der angrenzenden
Gebiete, bedingt durch die geographisch-morphologischen Gegebenheiten, als eindeutige
Schwäche identifiziert wird.

 Aus dem globalen Ziel werden folgende spezifischen Ziele abgeleitet:

•  Umweltschutz
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•  Stärkung der verbindenden Faktoren

•  Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der einzelnen Wirtschaftsbereiche

•  Zusammenarbeit auf wirtschaftlicher und institutioneller Ebene

•  Aufwertung der lokalen Ressourcen, um den Verbleib der Bevölkerung zu sichern

•  Sicherung beruflicher Kompetenzen zur Wiederherstellung des Wirtschaftsgefüges

•  Überwindung der Barrieren und Stärkung der Verbindungen zwischen den beteiligten Re-
gionen

•  Sicherung der Effizienz und Wirksamkeit der Eingriffe

Auch auf dieser Ebene ist die Kohärenz mit der Grundausrichtung der INTERREG-Initiative und
mit den regionalen Besonderheiten gegeben: der Umweltschutz ist sowohl ein Grundsatz aller
Gemeinschaftsprogramme als auch ein besonderes Erfordernis der Programmregion. Die Stär-
kung der verbindenden Faktoren, die wirtschaftliche und institutionelle Zusammenarbeit und die
Überwindung der Barrieren untermauern besonders die grenzüberschreitende Ausrichtung von
INTERREG. Die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit, die Aufwertung der lokalen Ressour-
cen und die Sicherung der beruflichen Kompetenzen sind auf die Förderung der regionalen
Entwicklung und die Überwindung spezifischer regionaler Schwächen ausgerichtet, wie der
strukturellen Schwäche vieler KMU oder der Benachteiligung der Landwirtschaft. Die Sicherung
der Effizienz und Wirksamkeit schließlich betrifft die Programmdurchführung und somit alle üb-
rigen Ziele.
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5.2. Strategien und Prioritäten

Aus der globalen Zielsetzung werden im Programm folgende Grundstrategien abgeleitet:

•  Die erste Strategie, nachhaltige Raumentwicklung, nimmt das globale Ziel der Regionalent-
wicklung auf, mit einem klaren Hinweis auf den Umweltaspekt, dem im alpinen Umfeld der
vorliegenden Programmregion eine grundlegende Bedeutung zukommt.

•  Auch die zweite Strategie, Abbau der Hemmnisse und der Randlagebedingungen, ist kohä-
rent mit den Besonderheiten der Region, da zwischen den einzelnen Gebieten der Pro-
grammregion physische, sprachlich-kulturelle und verwaltungstechnische Barrieren beste-
hen. Ein Großteil der Region besteht zudem aus Gebieten, die in ihrem jeweiligen nationa-
len Kontext als peripher anzusehen sind, und das INTERREG-Programm stellt eine Gele-
genheit dar, diese Schwäche zumindest teilweise in eine Stärke zu verwandeln, indem die-
se Gebiete ins Zentrum einer grenzüberschreitenden, integrierten Region gerückt werden.

•  Die dritte Strategie, Aufwertung der Humanressourcen, ist mit Sicherheit ein wichtiges Ziel
für jede Region, ihr kommt aber in diesem Fall eine besondere Bedeutung zu, wenn man
die besondere wirtschaftliche Struktur der Programmregion bedenkt, mit dem großen Ge-
wicht der KMU und des Fremdenverkehrs. Ohne eine adäquate Politik zur Entwicklung der
Humanressourcen sind diese Bereiche angesichts der laufenden Veränderung des globalen
Umfelds stark gefährdet.

Die Strategien werden in folgende Prioritäten (Schwerpunkte) umgesetzt:

1 Schutz und nachhaltige Raumentwicklung, angeschlossene Netzwerke, grenzüberschrei-
tende Strukturen und Infrastrukturen

2 Wirtschaftliche Kooperation

3 Humanressourcen, Kooperation in den Bereichen: Arbeitsmarkt, Kultur, Forschung und Ge-
sundheitswesen, Harmonisierung der Systeme

4 Technische Hilfe – diese betrifft die Programmdurchführung und steht damit in engem Zu-
sammenhang mit den vorangegangenen drei inhaltlichen Schwerpunkten des Programms.

Allen drei Prioritäten gemeinsam ist, dass sie im Sinne der INTERREG-IIIA-Philosophie eine
klare grenzüberschreitende Stoßrichtung aufweisen. Sie verkörpern das unmissverständliche
Bestreben, über die Grenzen hinweg für eine ausgewogene Regionalentwicklung zu agieren,
ohne dabei die Erfordernisse des Umweltschutzes aus dem Auge zu verlieren. Der grenzüber-
schreitende Charakter wird auf mehrfache Weise angesprochen und damit verstärkt. Er berührt
konkret zwei unterschiedliche Ebenen:

•  die institutionelle und administrative Ebene,

•  die Ebene der Unternehmen und der Bevölkerung im allgemeinen.

Eine programmatische Ausrichtung dieser Art ist uneingeschränkt zu begrüßen, zumal der Er-
folg und die Wirksamkeit der Maßnahmen wesentlich davon abhängen, inwieweit es gelingt,
eine möglichst breite Beteiligung vor allem außerhalb der unmittelbar durchführenden Organe
zu erreichen. Erfahrungen aus den vorangegangenen Programmperioden haben klar gezeigt,
dass gerade kleinere regionalpolitische Initiativen Gefahr laufen, relativ wenig zu bewegen,
wenn sie über die administrativen Erfordernisse hinaus nicht ausdrücklich Verbindungen zu
anderen gesellschaftlichen Ebenen anstreben.
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Die erste Priorität kommt vor allem den besonderen Erfordernissen des Gebiets entgegen, das
durch seinen alpinen Charakter geprägt und daher besonders sensibel und schutzbedürftig ist.
Eine ausgewogene, nachhaltige Entwicklung ist hier noch mehr als in anderen Gebieten unum-
gänglich. Außerdem geht die Priorität auch auf die bisher ungenügend entwickelten grenzüber-
schreitenden Strukturen ein.

Die zweite Priorität bezieht sich auf die Wirtschaft und kommt ebenfalls den Besonderheiten
der Programmregion entgegen, indem sie darauf abzielt, die durch die Grenze entstandene
wirtschaftliche Randlage vieler Gebiete zu überwinden, vor allem indem die Zusammenarbeit
zwischen kleinen und mittleren Unternehmen, im Tourismus und in der Landwirtschaft unter-
stützt wird, die sicherlich die Schlüsselfaktoren für die wirtschaftliche Entwicklung des gesam-
ten betroffenen Gebiets darstellen.

Die dritte Priorität konzentriert sich auf die Qualifikation der Arbeitskräfte und auf die Zusam-
menarbeit zwischen Institutionen. Die Aufwertung der Humanressourcen ist, wie erwähnt,
zweifellos ein vorrangiges Ziel der Programmregion, wenn man seine Wirtschaftsstruktur mit
dem Vorherrschen der KMU sowie dem großen Gewicht der traditionellen Sektoren und des
Fremdenverkehrs bedenkt. Die institutionelle Zusammenarbeit zur Harmonisierung der Syste-
me schließlich soll zum Abbau der Barrieren beitragen, die die grenzüberschreitende Zusam-
menarbeit und Integration behindern.

Die technische Hilfe als eigene Priorität erscheint im vorliegenden Fall besonders angezeigt.
Der grenzüberschreitende Charakter der INTERREG-IIIA-Initiative ist mit einem größeren und
komplexeren Aufwand verbunden als andere regionalpolitische Initiativen, die innerhalb eines
einzigen Staates abgewickelt werden. Dies gilt umso mehr, wenn, wie im vorliegenden Fall,
neben den institutionellen Barrieren auch sprachliche und kulturelle Grenzen überwunden wer-
den müssen.
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5.3. Maßnahmen

Das wirkliche Maß an interner Kohärenz des Programms wird erst auf der Ebene der konkreten
Maßnahmen greifbar und sichtbar. Die zentrale Frage, der sich die Ex-Ante-Bewertung in die-
sem Kontext stellen muss, lautet: Sind die Maßnahmen auf die Probleme und Potenziale, auf
die Stärken und Schwächen des Zielgebietes, wie sie in der SWOT-Analyse identifiziert wur-
den, abgestimmt? Erst wenn die Maßnahmen kohärent sind, können die Kohärenz des globa-
len Ziels und die Kohärenz der Prioritäten ihre gewünschte Wirkung zeitigen.

Um die Kohärenz der Maßnahmen mit der notwendigen Systematik und Übersicht beurteilen zu
können, ist es von Vorteil, die Verbindungen zum regionalpolitischen Profil graphisch zu veran-
schaulichen. In Tab. 5.1 werden deshalb die Potenziale und Probleme der Programmregion
den Prioritäten und Maßnahmen des Programms gegenübergestellt. Die dadurch entstehende
Matrix bietet die Möglichkeit, bestehende oder fehlende Verbindungen unmittelbar aufzuzeigen
und zu thematisieren. Eine Verbindung zwischen den beiden Ebenen wird symbolisch durch ein
Häkchen angedeutet.

Eine erste visuelle Analyse der Matrix liefert ein grundsätzlich positives Bild, das in der Folge
näher diskutiert wird. Es bestehen zahlreiche Verbindungen zwischen den Problemen und Po-
tenzialen auf der einen Seite und den Prioritäten und Maßnahmen auf der anderen. Die Verbin-
dungen sind zudem relativ gleichmäßig gestreut. Eklatante Defizite in der inhaltlichen Gestal-
tung des Programms sind keine auszumachen. Jede Maßnahme geht auf mehrere Probleme
der Programmregion ein und nutzt mehrere Potenziale, d. h. die Stärken und Potenziale wer-
den mehrfach mobilisiert, um die Schwächen und Gefahren möglichst effektiv und umfassend
einzuschränken.

Unter den Potenzialen erweisen sich die zumindest in einem großen Teil der Programmregion
relativ günstige demographische Situation und die ausgeprägte zivile Gesellschaft als beson-
ders wichtige Hebel für die Umsetzung fast aller Maßnahmen. Die besten Programme und
Maßnahmen wären zum Scheitern verurteilt oder würden nur wenig bewegen, wenn es an
Menschen fehlte, die eine Perspektive haben, bzw. denen eine Perspektive gegeben werden
kann. Die lange Tradition der informellen Zusammenarbeit im Rahmen von Vereinen, wie sie in
der Programmregion besonders ausgeprägt ist, liefert einen weiteren Faktor, der die Verbun-
denheit mit dem eigenen Gebiet verstärkt und damit die Einsatzbereitschaft, sich an neuen,
gemeinschaftlichen Projekten zu beteiligen, entscheidend steigert.



Tab. 5.1 Übereinstimmung der Prioritäten und Maßnahmen des Programms mit den aus der SWOT-Analyse resultierenden Problemen und Poten-
zialen der Programmregion

Prioritäten 1 Schutz und nachhaltige Raum-
entwicklung, angeschlossene
Netzwerke, grenzüberschreitende
Strukturen und Infrastrukturen

2 Wirtschaftliche Kooperation 3 Humanressourcen, Kooperation in
den Bereichen: Arbeitsmarkt, Kul-
tur, Forschung und Gesundheits-
weisen, Harmonisierung der Syste-
me

Maßnahmen 1.1 Schutz, Er-
haltung, Aufwer-
tung der Umwelt
und nachhaltige
Regionalentwick-
lung

1.2 Entwicklung
und Ausbau
grenzüberschrei-
tender Organisa-
tionen, Strukturen
und Infrastruktu-
ren

2.1 Verbesserung
der Wettbewerbs-
fähigkeit und der
Kooperation

2.2 Grenzüber-
schreitende Ko-
operation im Tou-
rismus

2.3 Grenzüber-
schreitende Ko-
operation im pri-
mären Sektor

3.1 Qualifikation
der Humanres-
sourcen, berufli-
che Weiterbildung
und innovative
Aktionen auf dem
Arbeitsmarkt

3.2 Kooperation
zwischen Institu-
tionen zur Har-
monisierung der
Systeme

Potenziale

Attraktiver Naturraum � � �

Reversible Umweltschäden � �

Reichtum an Kulturschätzen � �

Großteils günstige Bevölke-
rungsstruktur, positiver Wan-
derungssaldo

� � � � � �

Ausbaufähige Strukturen für
grenzüberschreitende Zu-
sammenarbeit

� � � � �



1.1
Umwelt

1.2
Organisationen

2.1
Wettbew.fähigkeit

2.2
Tourismus

2.3
Primärer Sektor

3.1
Humanressourcen

3.2
Harmonisierung

Hoher sozialer Organisati-
onsgrad

� � � � �

Mehrsprachigkeit in einigen
Gebieten

� � � � �

Nachnutzung der Grenzinfra-
strukturen

� �

Hohe Ausbildungsbereit-
schaft

�

Kooperation Wirtschaft-
Bildung

�

Kooperationsbereitschaft in
Wissenschaft, Bildung, Ge-
sundheitswesen

� �

Allgemein gute Arbeitsmarkt-
situation

� �

Neue Technologien � � � � �

Entwicklungsfähiges unter-
nehmerisches Potenzial

� �

Teilweise Entwicklungspo-
tenzial im Tourismus

� �

Landwirtschaftliche Quali-
tätsprodukte

�



1.1
Umwelt

1.2
Organisationen

2.1
Wettbew.fähigkeit

2.2
Tourismus

2.3
Primärer Sektor

3.1
Humanressourcen

3.2
Harmonisierung

Gemeinsame Interessen in
der Forstwirtschaft

� �

Externer Nutzen der Land-
und Forstwirtschaft

� �

Probleme

Alpines, besonders sensibles
Gebiet, begrenzte Räume

� �

Teilweise hohe Verkehrsbe-
lastung

�

Teilweise schlechte Ver-
kehrsanbindung, unge-
nügende lokale Infrastruktur

�

Mangel an integrierter
Raumplanung

� �

Abwanderung aus Randge-
bieten

� � �

Mangelnde Sprachkenntnisse � � �

Unterschiedliche Ausbil-
dungssysteme

�

Systemunterschiede in Recht
und Verwaltung

�



1.1
Umwelt

1.2
Organisationen

2.1
Wettbew.fähigkeit

2.2
Tourismus

2.3
Primärer Sektor

3.1
Humanressourcen

3.2
Harmonisierung

Saisonalität am Arbeitsmarkt � �

Produktivitätsunterschiede � �

Großes Gewicht traditioneller
Sektoren

� �

Schwache Unternehmens-
struktur, wenig Mittel für For-
schung und Entwicklung

� �

Traditionelle Dienstleistungs-
struktur

� �

Mangelnde Integration im
Tourismus

� �

Strukturelle Nachteile in der
Landwirtschaft

�
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Auf der Seite der Probleme gilt es, in Bezug auf die Maßnahmen zwei unterschiedliche Per-
spektiven hervorzuheben. Im ersten Fall sind die Maßnahmen nicht nur auf die Schwächen
abgestimmt, sondern versuchen sie auch kausal zu beseitigen oder zumindest einzudämmen.
Dies gilt beispielsweise für die starke Saisonalität in der Beschäftigung oder die Schwierigkeiten
der KMU bei der Kapitalbeschaffung. Im zweiten Fall sind die Maßnahmen zwar auf die Schwä-
che zugeschnitten, können allerdings nicht oder nur in geringem Umfang dazu beitragen, die
Schwäche aus dem Weg zu räumen, weil es sich entweder um physiologische Probleme han-
delt, wie die alpine Morphologie, oder um strukturelle Schwächen, die nur im Rahmen größerer
regionalpolitischer Eingriffe bewältigt werden können. Das vorliegende Programm hat den
Schwerpunkt sinnvollerweise auf die erste Kategorie gelegt. Demnach wurde zwar der alpinen
Morphologie und den daraus folgenden Nachteilen für die Wirtschaft und Landwirtschaft Rech-
nung getragen. Die Verbindungen zwischen Problemen und Maßnahmen liegen allerdings
mehrheitlich im veränderbaren Bereich.

Eine gewisse Sonderrolle nimmt die Maßnahme 2.3 ein. Sie ist ganz speziell auf die Bergland-
wirtschaft ausgerichtet. Die Berglandwirtschaft weist deutliche Nachteile auf, die sich letztlich in
höheren Kosten niederschlagen und damit die Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigen. Die
Nachteile ergeben sich aus der besonderen Morphologie der Programmregion und können we-
der kurzfristig noch langfristig beseitigt werden. Die geplante Maßnahme trägt diesem Umstand
Rechnung und versucht zweierlei. Die nachteilige Kostenlage kann nicht durch Rationalisierun-
gen ausgeräumt werden, sondern höchstens durch eine Spezialisierung auf Qualitätsprodukte
oder typische Produkte aus der Region. Die Vermarktung und Aufwertung dieser Produkte ist in
diesem Kontext ein wichtiger Aspekt. Im Rahmen von Untersuchungen und Studien sollen zu-
dem neue marktfähige Potenziale der alpinen Land- und Forstwirtschaft ausgelotet werden.

Unterstützung für die Berglandwirtschaft kommt auch von der Maßnahme 2.2, die unter ande-
rem Projekte zum Thema Urlaub am Bauernhof (agriturismo) beinhaltet. Diese Querverbindung
verdeutlicht außerdem exemplarisch die vielfältigen Synergien des Programms.

In den folgenden Absätzen werden die Maßnahmen einzeln kurz besprochen und bewertet.

Maßnahme 1.1 – Schutz, Erhaltung, Aufwertung der Umwelt und nachhaltige Re-
gionalentwicklung

Diese Maßnahme kommt einem Grundbedürfnis des gesamten betroffenen Raumes entgegen,
indem sie die alpine Umwelt in ihrem zweifachen Aspekt berücksichtigt: zum einen in ihrer Sen-
sibilität und Schutzbedürftigkeit, zum anderen als Entwicklungschance durch eine Aufwertung
vor allem in touristischem Sinn. Diese doppelte Bedeutung wird wirksam aufgegriffen durch
Projekte, die eine enge grenzüberschreitende Zusammenarbeit beinhalten. Dort, wo Studien
und andere Untersuchungen in Angriff genommen werden sollen, gilt es die Ergebnisse effektiv
und effizient zu vermitteln (Wissenstransfer).

Die Maßnahme ist von besonderer Relevanz für die Probleme, die mit der Sensibilität des alpi-
nen Raums und der hohen Verkehrsbelastung zusammenhängen, sowie für die Potenziale, die
sich aus dem attraktiven Naturraum, der Reversibilität der Umweltschäden, der günstigen de-
mographischen Situation, dem hohen sozialen Organisationsgrad, dem Entwicklungspotenzial
im Tourismus, den gemeinsamen Interessen in der Forstwirtschaft und dem externen Nutzen
der Land- und Forstwirtschaft ergeben.
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Maßnahme 1.2: Entwicklung und Ausbau grenzüberschreitender Organisationen,
Strukturen und Infrastrukturen

Diese Maßnahme soll zur Überwindung der Grenze als physische, kulturelle und verwaltungs-
technische Barriere beitragen. Gemeinsame Infrastrukturen und Einrichtungen sind eine wichti-
ge Voraussetzung für den Abbau von diesen Hindernissen bzw. für die Überwindung der
Randlage. Ein kritischer Aspekt an der Maßnahme 1.2 ist allerdings, dass sie sehr heterogene
Projekte zu vereinen versucht: von der Revitalisierung von Grenzgemeinden bis hin zu Netz-
werken zwischen Non-Profit-Einrichtungen. Eine solche Komposition stellt hohe Anforderungen
an die Verwaltung und die Wirkungskontrolle der Maßnahme.

Besonders bedeutsam ist diese Maßnahme für die Probleme in Bezug auf die teilweise
schlechte Verkehrsanbindung, den Mangel an integrierter Raumplanung, die Abwanderung aus
Randgebieten, die teilweise mangelnden Sprachkenntnisse und die ungenügende Integration
im Fremdenverkehr. Die Potenziale, die mit dieser Maßnahme genützt werden können, bezie-
hen sich auf den Reichtum an Kulturschätzen, die großteils günstige demographische Situation,
das Vorhandensein ausbaufähiger Strukturen zur Zusammenarbeit, die ausgeprägte Zivilge-
sellschaft, die teilweise Mehrsprachigkeit, die Nachnutzung von Grenzinfrastrukturen, die Ko-
operationsbereitschaft in den Institutionen und die neuen Technologien.

Maßnahme 2.1: Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit und der Kooperation

In einem Gebiet mit einem hohen Anteil von kleinen bis Kleinstbetrieben ist die Förderung der
Zusammenarbeit ein zweifelsfrei wichtiges Projekt. Besonders positiv zu bewerten sind Initiati-
ven wie die geplante Durchführung gemeinsamer Messen oder der Aufbau gemeinsamer Da-
tenbanken. Bei Studien und Analysen ist sicherzustellen, dass die entsprechenden Ergebnisse
auch tatsächlich an die eigentlichen Adressaten, sprich die Unternehmen vermittelt werden –
Stichwort effektiver Wissenstransfer versus isolierte Vergabe von Studien.

In Bezug auf die geplanten Beihilfen zugunsten der KMU für unterschiedliche Formen der Inno-
vation sollten mögliche Überschneidungen mit den Maßnahmen der Ziel-2-Gebiete überdacht
und gegebenenfalls beseitigt werden. Beispielsweise sieht der Programmentwurf für die Ziel-2-
Gebiete in der Autonomen Provinz Bozen – Südtirol ebenfalls Beihilfen für F&E-Vorhaben von
KMU vor. Das Gleiche gilt für das Ziel-2-Programm der Bundesländer Tirol und Salzburg sowie
der Autonomen Region Friaul-Julisch Venetien. Eine Lösung kann darin bestehen, dass Inno-
vationsbeihilfen im Sinne der INTERREG-Philosophie nur für grenzüberschreitende Projekte
vergeben werden, während die intraregionale Innovation im Rahmen der einzelnen Ziel-2-
Programme gefördert wird.

Besondere Relevanz kommt dieser Maßnahme zu in Bezug auf die Einschränkung der Abwan-
derung aus Randgebieten, die Überwindung von Produktivitätsunterschieden, die Schaffung
einer ausgewogeneren Wirtschaftsstruktur, die Stärkung der Kleinstbetriebe und der Dienstlei-
stungsstruktur, die Nutzung der insgesamt positiven Situation in Bezug auf Bevölkerungsent-
wicklung und Arbeitsmarkt, den Ausbau der Strukturen zur grenzüberschreitenden Zusammen-
arbeit, der Nutzung der Mehrsprachigkeit, der neuen Technologien und der Entwicklungsfähig-
keit der KMU.
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Maßnahme 2.2 – Grenzüberschreitende Kooperation im Tourismus

Diese Maßnahme trägt der strategischen Bedeutung dieses Sektors für die gesamte Pro-
grammregion Rechnung, sei es aufgrund seiner aktuellen Bedeutung als auch aufgrund seiner
Entwicklungsmöglichkeiten.

Trotz nationaler und kultureller Grenzen sind die Gebiete der Programmregion durch eine be-
sonders ausgeprägte und für den Tourismus entscheidende Gemeinsamkeit verbunden: die
alpine Landschaft. In der gegenwärtigen Vermarktung des gemeinsamen touristischen Potenzi-
als wird diese Gemeinsamkeit indes nicht in ausreichendem Maße genutzt. Jede Region ver-
sucht weiterhin, ein eigenes Image aufzubauen und zu verteidigen, während die grenzüber-
schreitende landschaftliche Verwandtschaft in den Hintergrund rückt. Im heutigen und künftigen
Wettbewerb unterschiedlicher Reisedestinationen wird es immer wichtiger, eine klare und er-
kennbare Marke, ein unverkennbares Image zu schaffen, das sich von anderen Destinationen
abhebt. Die Alpen sind eine solche unverwechselbare Marke, die bisher nicht gebührend ge-
nützt wurde. Durch eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Bereich des touristischen
Marketings wird ein Schritt in die richtige Richtung unternommen. Es ist ein wichtiger Ansatz,
das jetzige Gegeneinander in Frage zu stellen und die vermarktbaren Gemeinsamkeiten stär-
ker zum Vorschein zu bringen. Jedes Gebiet wird und soll natürlich weiterhin die Besonderhei-
ten und Eigenheiten unterstreichen. Darüber hinaus muss es aber auch ein Ziel sein, im inter-
nationalen Wettbewerb ein gemeinsames und erkennbares Portal zu schaffen, über das die
touristischen Ströme Richtung Alpen geleitet und dann in einem zweiten Schritt auf die ver-
schiedenen Regionen verteilt werden.

Dieser Maßnahme kommt besondere Bedeutung zu in der Reduzierung der Saisonalität am
Arbeitsmarkt, der besseren Integration im Tourismus, der Nutzung der Attraktivität des Natur-
raums, des Reichtums an Kulturschätzen und der günstigen demographischen Situation, dem
Ausbau der Strukturen zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, der Nutzung der Mehr-
sprachigkeit, der Nachnutzung der Grenzinfrastrukturen, dem Einsatz neuer Technologien und
der Nutzung des touristischen Entwicklungspotenzials.

Maßnahme 2.3 – Grenzüberschreitende Kooperation im primären Sektor

Die Landwirtschaft im Alpenraum ist mehr als Produzentin von Lebensmitteln. Sie erfüllt auch
eine wichtige Funktion in der Erhaltung und Bewahrung der Umwelt und der Kulturlandschaft.
Maßnahmen, die das Überleben und die Qualität der Land- und Forstwirtschaft stärken, sind
vorbehaltlos zu begrüßen. Dies gilt ganz besonders dann, wenn nicht reine monetäre Beihilfen
im Mittelpunkt stehen (sie schaffen lediglich eine ungesunde Abhängigkeit), sondern wenn Vor-
aussetzungen geschaffen werden, die ein möglichst eigenständiges Überleben garantieren
sollen. Die vorgesehene Maßnahme geht in diese Richtung.

Ähnlich wie bei der Maßnahme 2.1 ist auch hier eine potenzielle Überschneidung mit anderen
Strukturprogrammen der beteiligten Regionen auszumachen. Angesprochen ist die Aufwertung
und Vermarktung landwirtschaftlicher Qualitätsprodukte, wie sie z. B. bereits im Ziel-2-
Programm der Autonomen Provinz Bozen – Südtirol vorgesehen sind. Auch hier ist das Aus-
maß der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit entscheidend für die Vermeidung von Dop-
pelgleisigkeiten.

Diese Maßnahme ist von besonderer Relevanz, was die Probleme im Zusammenhang mit der
Sensibilität des Alpenraums und die strukturellen Nachteile der Landwirtschaft anbelangt und
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kann entscheidend dazu beitragen, die Potenziale zu nutzen in Bezug auf die Attraktivität des
Naturraums, die Reversibilität von Umweltschäden, die günstige demographische Situation, die
Ausbaufähigkeit der Strukturen zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, die ausgeprägte
Zivilgesellschaft, die teilweise Mehrsprachigkeit, die landwirtschaftlichen Qualitätsprodukte, die
gemeinsamen Interessen in der Forstwirtschaft und den externen Nutzen der Land- und Forst-
wirtschaft.

Maßnahme 3.1 – Qualifikation der Humanressourcen, berufliche Weiterbildung
und innovative Aktionen auf dem Arbeitsmarkt

Diese Maßnahme ist eine notwendige Ergänzung zu den Maßnahmen zugunsten der Zusam-
menarbeit zwischen KMU, wie sie in 2.1 vorgesehen sind. Eine bessere Qualifikation der Ar-
beitskräfte und der Einsatz für einen modernen und grenzüberschreitenden Arbeitsmarkt sind
notwendig, um aktuelle und künftige Schwierigkeiten anzugehen, die mit der speziellen Wirt-
schafts- und Betriebsstruktur in der Programmregion zusammenhängen.

Das Maßnahmenpaket verfolgt zwei unterschiedliche Stoßrichtungen: eine individuelle und eine
institutionelle. Die institutionelle Stoßrichtung versucht die Beschäftigungsfähigkeit der Arbeits-
kräfte durch strukturelle Veränderungen, vor allem den Abbau von Barrieren, zu beeinflussen,
indem sie die regional segmentierten Märkte zusammenführt. Die individuelle Stoßrichtung
verläuft über den herkömmlichen Weg der Aus- und Weiterbildung – auch in diesem Fall ist
besonderes Augenmerk auf den grenzüberschreitenden Charakter der Projekte zu richten.

Von besonderer Bedeutung ist diese Maßnahme für die Eingrenzung der Abwanderung aus
Randgebieten, die Verbesserung der Sprachkenntnisse, die Reduzierung der Saisonalität am
Arbeitsmarkt, die Ausgleichung von Produktivitätsunterschieden, die Schaffung einer ausgewo-
generen Wirtschaftsstruktur, die Stärkung der Kleinbetriebe und des Dienstleistungssektors, die
Nutzung der positiven demographischen Situation, des hohen sozialen Organisationsgrades,
der hohen Ausbildungsbereitschaft und der insgesamt guten Arbeitsmarktsituation, die Koope-
ration zwischen Wirtschaft und Bildung, den Einsatz neuer Technologien und die Entwick-
lungsfähigkeit der KMU.

Maßnahme 3.2 – Kooperation zwischen Institutionen zur Harmonisierung der Sy-
steme

Diese Maßnahme kann direkt auf das globale Ziel der Überwindung von Barrieren für die
grenzüberschreitende regionale Entwicklung zurückgeführt werden. Während sich die Maß-
nahme 2.1 vor allem mit Barrieren räumlicher und infrastruktureller Natur beschäftigt, zielt diese
Maßnahme auf die Harmonisierung der Bildungs-, Rechts- und Verwaltungssysteme ab, zu-
sätzlich zur Förderung der Zusammenarbeit in Bereichen wie der Kultur, der Wissenschaft und
dem Gesundheitswesen. Die Konformität dieser Maßnahme mit den Erfordernissen der Pro-
grammregion steht somit aus der INTERREG-Optik außer Zweifel.

Die Harmonisierung von Systemen zieht sich wie ein roter Faden durch eine Vielzahl von sehr
unterschiedlichen Projekten, angefangen bei der Berufsausbildung bis hin zu kulturellen Aktivi-
täten. Die Harmonisierung ist zweifelsohne eine jener Zielsetzungen, die das INTERREG-
Konzept am deutlichsten zum Ausdruck bringen. Sie ist allerdings auch mit großen Problemen
behaftet, zumal einige wichtige institutionelle und gesetzliche Unterschiede zwischen den Re-
gionen von den staatlichen Instanzen vorgegeben werden. Was die Harmonisierung im vorlie-
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genden Fall erleichtert, ist die Tatsache, dass die österreichischen Bundesländer mit relativ
weitreichenden Kompetenzen ausgestattet sind. Ähnliches gilt für die italienische Seite, wo zwei
Regionen mit Sonderstatut vertreten sind.

Diese Maßnahme ist von besonderer Relevanz für die Verbesserung der integrierten Raumpla-
nung und der Sprachkenntnisse, die Harmonisierung in Ausbildungssystem, Recht und Ver-
waltung, den Ausbau der Strukturen zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, die Nutzung
des hohen sozialen Organisationsgrades, der Mehrsprachigkeit, der Kooperationsbereitschaft
in Wissenschaft, Bildung und Gesundheitswesen und den Einsatz neuer Technologien.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Ziele, Strategien, Prioritäten und Maßnahmen im Einklang
mit den Ergebnissen der SWOT-Analyse stehen und dass sich das Programm sehr stark auf
das spezifische INTERREG-Ziel einer nachhaltigen regionalen Entwicklung und grenzüber-
schreitenden Integration orientiert, durch den Ausbau der grenzüberschreitenden Zusammen-
arbeit und den Abbau der physischen, kulturellen und institutionellen Barrieren, die dieser Ent-
wicklung im Wege stehen. Die Erfahrungen der vorangegangenen INTERREG-Programme
sowie eine fundierte Analyse der regionalen Besonderheiten haben es ermöglicht, ein gemein-
sames Aktionsprogramm zu erstellen, das inhaltlich gute Aussichten auf einen wirksamen Ein-
satz verspricht.
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6. Kohärenz der vorgesehenen Finanzmittel mit den Zielen

Tab. 6.1 Verteilung der vorgesehenen Finanzmittel (gesamt) nach Prioritäten und Bundesländern /
Regionen

Tirol Salzburg Kärnten Südtirol Veneto Friaul JV Gesamt

Priorität 1 34,0% 79,0% 34,2% 30,0% 31,0% 31,0% 33,6%

Priorität 2 44,5% 10,0% 42,4% 43,0% 50,0% 50,0% 44,9%

Priorität 3 14,5% 4,0% 16,3% 20,0% 12,0% 12,0% 14,5%

Priorität 4 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0%

Mio EUR 14,1 2,4 8,3 14,4 12,6 13,9 65,7

(Preise 1999) 21,5% 3,7% 12,6% 21,9% 19,2% 21,2% 100,0%

Tab. 6.1 enthält die Aufteilung der vorgesehenen Mittel im Zeitraum 2001-2006 nach Prioritäten
und Bundesländern, bzw. Regionen.

Für Priorität 1, Schutz und nachhaltige Raumentwicklung, angeschlossene Netzwerke, grenz-
überschreitende Strukturen und Infrastrukturen, sind im Durchschnitt 33,6% der Mittel vorgese-
hen. Alle Regionen weisen hier einen Anteil von ungefähr einem Drittel auf, mit Ausnahme von
Salzburg, wo der vorgesehene Anteil 79% beträgt. Das rechtfertigt sich aus der besonderen
Beschaffenheit des Programmgebiets Pinzgau-Pongau: Dieses Gebiet ist vom Nationalpark
Hohe Tauern geprägt, und aufgrund der natürlichen Voraussetzungen und der Bevölkerungs-
und Wirtschaftsstruktur ist hier der Schutz und die nachhaltige räumliche Entwicklung sicher als
die oberste Priorität zu sehen, während die Kooperation auf den übrigen Gebieten zwar wichti-
ge Impulse setzen kann, aber in diesem Rahmen dennoch von geringerer Bedeutung ist.

Für Priorität 2, Wirtschaftliche Kooperationen, sind insgesamt die meisten Mittel vorgesehen,
der durchschnittliche Anteil beläuft sich auf 44,9%. Tirol, Kärnten und Südtirol weisen einen
durchschnittlichen Wert auf, Salzburg mit 10% einen stark unterdurchschnittlichen (was sich
aus dem besonderen Gewicht der Priorität 1 erklärt), während für die Provinzen Belluno (Ve-
neto) und Udine (Friaul-Julisch Venetien) mit der Hälfte der Mittel ein überdurchschnittlicher
Anteil für diese Priorität vorgesehen ist. Die Regionalanalyse hat für diese NUTS-3-Regionen
ein besonders hohes Gewicht der KMU festgestellt sowie ein Entwicklungspotenzial im Touris-
mus, das zum Teil nicht ausreichend genützt ist. Die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit
der KMU und die Aufwertung des Tourismus sind somit zweifelsohne vordringliche Aufgaben
für diese Gebiete und rechtfertigen einen höheren Finanzierungsanteil für diese Priorität.

Der Priorität 3 – Humanressourcen, Zusammenarbeit in den Bereichen Arbeitsmarkt, Kultur,
Forschung und Gesundheitswesen, Harmonisierung der Systeme – kommt finanziell ein gerin-
geres Gewicht zu, im Durchschnitt sind es 14,5%. Den niedrigsten Wert weist Salzburg auf, aus
dem erwähnten Grund, den höchsten die Autonome Provinz Bozen – Südtirol mit 20%. Die für
diese Priorität vorgesehenen Maßnahmen, besonders die Entwicklung eines grenzüberschrei-
tenden Arbeitsmarktes und die Kooperation im Bildungswesen, haben für Südtirol eine beson-
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dere Bedeutung, da hier bereits eine enge Kooperation mit dem Bundesland Tirol besteht, die
fortentwickelt werden soll.

Für die Technische Hilfe (Priorität 4) sind in allen Regionen 7% der Gesamtmittel vorgesehen,
was angesichts der Gesamthöhe der Ausgaben einen angemessenen Wert darstellt.

Insgesamt erscheint die Verteilung der Mittel auf die einzelnen Prioritäten den Voraussetzun-
gen angemessen; die geringere Dotierung der Priorität 3 erklärt sich auch aus der besonderen
Art der dort vorgesehenen Maßnahmen, die weniger auf physische Maßnahmen und die Ein-
richtung neuer Strukturen als auf die Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen bestehen-
den Institutionen hinzielt.
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7. Kohärenz des Programms mit den gemeinschaftlichen, na-
tionalen und regionalen Politiken und Prioritäten

Nach der internen Kohärenz des INTERREG-IIIA-Programmes stehen in diesem Abschnitt die
Verbindungen mit den regionalpolitischen Rahmenbedingungen im Vordergrund. Um Über-
schneidungen zu vermeiden und mit Blick auf das Gesamtkonzept wird die Bewertung nicht
jede Region separat behandeln, sondern ein grenzübergreifendes Bild der externen Kohärenz
oder Inkohärenz zeichnen. Regionale Eigenheiten sind nur dann hervorzuheben, wenn sie eine
deutliche Abweichung von der Gesamtregion darstellen.

7.1. Umweltschutz

In allen Regionen des Programmgebietes ist ein relativ ausgeprägtes Umweltbewusstsein aus-
zumachen, das mit den landschaftlichen Gegebenheiten zusammenhängt. Die alpine Land-
schaft mit ihren vergleichsweise sensiblen Gleichgewichten und den eingeschränkten Möglich-
keiten der urbanistischen und ökonomischen Nutzung, hat die Einstellung der Bevölkerung und
der Politik im Umgang mit der Umwelt seit jeher geprägt. Aus diesem Grund nimmt der Um-
weltschutz, bzw. der sparsame Umgang mit der Ressource Umwelt, in allen regionalen Grund-
satzdokumenten einen festen Platz ein. Im Programmentwurf für INTERREG IIIA wird diesen
Vorgaben mit einem entsprechenden Bekenntnis ausdrücklich Rechnung getragen. Was fehlt,
ist indes eine konkrete Operationalisierung der ökologischen Auflagen, d.h. Angaben darüber,
wie auf der Ebene der Maßnahmen der Umweltschutz garantiert werden soll. Es muss aller-
dings gleich hinzugefügt werden, dass es sich bei den geplanten Maßnahmen im Unterschied
zu Ziel-1- oder Ziel-2-Programmen weitgehend um so genannte Soft-Interventionen wie etwa
Kooperation im Bereich Arbeitsmarkt oder bei den KMU handelt, die keine negativen Eingriffe in
die Umwelt bedingen sollten, wie etwa den Bau von Infrastrukturen. Von daher können die Er-
fordernisse des Umweltschutzes, wie sie von allen regionalpolitischen Eingriffen im Sinne der
Verordnung EU 1260/99 gefordert werden, als im wesentlichen erfüllt gelten.
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7.2. Regionale Vorgaben

Eng mit dem Umweltschutz verbunden ist das Konzept der nachhaltigen Entwicklung. Auch hier
ist in der Programmregion eine längere Tradition und ein ausgeprägtes Bewusstsein auszuma-
chen, das sich sowohl in der regionalpolitischen Grundsatzausrichtung als auch im Program-
mentwurf niederschlägt. Die Notwendigkeit der nachhaltigen Entwicklung wird erstens im stra-
tegischen Teil festgehalten und zweitens in der ersten Priorität aufgegriffen.

Die wirtschaftspolitische Strategie der Programmregionen ist mehrheitlich auf die Nutzung des
endogenen Potenzials und die Verflechtung der verschiedenen Branchen ausgerichtet. Im Vor-
dergrund steht dabei das dichte Geflecht von KMU, mit all ihren Vor- und Nachteilen. Der Pro-
grammentwurf trägt dieser Ausrichtung Rechnung, nicht zuletzt mit einer eigenen Priorität.

7.3. Vorgaben der INTERREG-Initiative

Der Programmentwurf verkörpert voll und ganz die Philosophie und Ziele der gemeinschaftli-
chen INTERREG-Initiative. Aufbauend auf die Erfahrungen der vorangegangenen INTERREG-
Programme, in deren Verlauf die grenzüberschreitende Zusammenarbeit bereits erfolgreich
erprobt wurde, beinhaltet der vorliegende Programmentwurf eine Vielzahl von Maßnahmen, die
eine enge und intensive Zusammenarbeit über die verschiedenen Grenzen hinweg vorsieht.
Der grenzüberschreitende Charakter des Programmes kann wegen seiner Vielfältigkeit durch-
wegs als ehrgeizig bezeichnet werden und stellt für die Durchführung mit Sicherheit eine Her-
ausforderung dar. Als organisatorische Lösung bietet sich eine eigene Schnittstelle an, die sich
zentral um die Abwicklung und Kontrolle der Maßnahmen kümmert.
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7.4. Vorgaben der EU-Strukturpolitik und anderer Gemeinschafts-
politiken

Im neuen Programmzeitraum 2000 -2006 sind im Vergleich zu den vorangegangenen Pro-
grammperioden einige wichtige Veränderungen in der Regionalpolitik der EU eingeführt wor-
den. Eine wichtige Neuerung ist der Grundsatz der Konzentration. Demnach sollen die regio-
nalpolitischen Maßnahmen räumlich und inhaltlich stärker konzentriert werden, um eine höhere
Wirksamkeit zu erzielen. Dies gilt für die Regionalpolitik der EU insgesamt, aber auch für ein-
zelne Programme. Auf der Ebene eines Programms kommt die Konzentration dadurch zum
Ausdruck, dass aus der großen Komplexität der regionalen Wirtschaft und Gesellschaft nur die
wichtigsten und dringlichsten Aspekte isoliert werden, um anschließend Lösungen dafür zu su-
chen. Es wäre nicht sinnvoll und auch nicht möglich, die Programmgestaltung unter dem
Aspekt der Vollständigkeit zu betreiben, zumal man leicht Gefahr läuft, die eigentlichen Priori-
täten aus dem Auge zu verlieren und die knappen finanziellen Mittel breit streut, ohne letztlich
wirklich etwas zu bewegen. Es ist deshalb essenziell, wenige Problem- und Aktionsfelder zu
identifizieren, innerhalb derer reale Veränderungen angestrebt werden, die dann in der Folge
vielleicht auch andere Bereiche mitreißen.

Unter diesem Aspekt stellt sich der vorliegende Programmentwurf relativ günstig dar. Er hat
eine kompakte Struktur. Alle Maßnahmen sind in drei klar umrissenen Schwerpunkten zusam-
mengefasst. Der einzige Kritikpunkt, der an dieser Stelle angesprochen werden könnte, ist die
ausgeprägte Heterogenität der Projekte innerhalb der Maßnahmen. Die meisten Maßnahmen
im Programmentwurf umfassen mehrere (bis zu sieben) Projekte, die hinsichtlich der Thematik
miteinander verbunden sind, aber dennoch deutliche Unterschiede aufweisen. Beispielsweise
sieht die Maßnahme 2.1 zum einen direkte Beihilfen zugunsten von KMU vor, zum anderen die
Organisation von Messen. Die Begünstigten sind freilich immer dieselben, der Zugang und die
Mittel sind jedoch sehr verschieden. Dieser Aufbau kann insofern problematisch sein, als er die
Bewertung und Wirkungskontrolle auf der Ebene der Maßnahmen schwieriger gestaltet: unter-
schiedliche Projekte haben unterschiedliche Wirkungsmechanismen, die idealerweise einzeln
behandelt werden sollten. Auch die Umsetzung dürfte merklich aufwendiger werden, zumal die
Projekte eine separate Durchführung erfordern. Bei einer entsprechend straffen und einheitli-
chen Organisation des Programm-Managements dürften indes keine größeren Schwierigkeiten
entstehen.
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7.5. Beschäftigungsleitlinien

Das Thema Beschäftigung und die Vorgaben der beschäftigungspolitischen Leitlinien der EU
werden im Programmentwurf zwar nicht immer direkt, aber dennoch erkennbar angesprochen.
Dies gilt insbesondere für den dritten Schwerpunkt des Programmentwurfs (Humanressourcen,
Zusammenarbeit in den Bereichen Arbeitsmarkt, Kultur, Forschung und Gesundheitswesen,
Harmonisierung der Systeme), bei dem aktive Beschäftigungsmaßnahmen im Vordergrund
stehen. Sie zielen darauf ab, die Qualifikation der Arbeitskräfte und damit ihre Beschäftigungs-
fähigkeit zu erhöhen.

Der Anpassungsfähigkeit wird durch eine geplante Kooperation bei der Formulierung soge-
nannter territorialer Beschäftigungspakte Rechnung getragen. Die Beschäftigungspakte bilden
einen Rahmen, innerhalb dessen wichtige beschäftigungspolitische Fragen behandelt werden.

Die Förderung des Unternehmergeistes tritt im Programmentwurf weniger deutlich hervor, auch
wenn sicherlich ein Bezug besteht in der Maßnahme, die die Verbesserung der Wettbewerbs-
fähigkeit zum Ziel hat (2.1).

7.6. Chancengleichheit

Die Chancengleichheit wird vor allem in der Maßnahme 3.1 explizit angesprochen. Bei den
grenzüberschreitenden Projekten zur Weiterbildung soll ein besonderes Augenmerk auf die
Frauenbeschäftigung gelegt werden – ein Vorhaben, das im übrigen auch den Ergebnissen der
Regionalanalyse entspricht, wo ein allgemeiner Nachholbedarf in der Frauenerwerbsbeteiligung
vor allem in einigen Regionen festgestellt wurde, nebst der Feststellung, dass sich die Frauen-
beschäftigung allgemein weiterhin auf einzelne Sektoren und Tätigkeiten konzentriert, die
großteils durch niedrige Qualifikation und niedriges Einkommen charakterisiert sind.
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7.7. Wettbewerb und staatliche Beihilfen

Die Maßnahmen des Programmentwurfs sehen keine direkten Beihilfen zugunsten von Unter-
nehmen vor und beinhalten folglich keine möglichen Konflikte mit den einschlägigen Bestim-
mungen der EU. Eine Ausnahme ist die Maßnahme 2.1. Einzelne Projekte dieser Maßnahme
sind an Förderungsgesetze der Programmgebiete gebunden, die Beiträge zugunsten von KMU
zum Gegenstand haben. Die entsprechenden Gesetze sind seit längerem in Kraft und wurden
der Kommission der Europäischen Gemeinschaften notifiziert. Allgemein gilt das De-Minimis-
Prinzip, im Ausnahmefall sind Einzelnotifikationen vorgesehen.

Ein sehr häufig wiederkehrendes Projekt in unterschiedlichen Maßnahmen ist die Durchführung
von Studien oder Untersuchungen. Der entsprechende Aufwand liegt freilich weit unter den
Grenzen, die eine europaweite Ausschreibung erfordern. Von daher ist auch in dieser Hinsicht
ein Konflikt mit dem europäischen Wettbewerbsrecht ausgeschlossen. Dennoch sollte bei der
Vergabe der Aufträge neben den administrativen und gesetzlichen Auflagen auch der Wettbe-
werb – über Qualität und Preis – zwischen unterschiedlichen Anbietern zum Tragen kommen.
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8. Anhang: NATURA-2000-Gebiete

Tab. 8.1 Gemeldete Natura-2000-Gebiete innerhalb der Programmregion

Code NUTS-III-Regionen Fläche15 ha Typ

Tiroler Oberland, Innsbruck, Tiroler Unterland, Osttirol

C AT3301000 Nationalpark Hohe Tauern 60.794 pSCI, SPA
C AT3304000 Alpenpark Karwendel 54.817 pSCI, SPA
C AT3303000 Naturschutzgebiet Valsertal 3.023 pSCI, SPA
C AT3305000 Ruhegebiet Ötztaler Alpen 39.655 pSCI, SPA
B AT3306000 Afrigal 72 pSCI, SPA
B AT3307000 Egelsee 3 pSCI
B AT3308000 Schwemm 66 SPA

Insgesamt Hektar
Anteil an Gesamtfläche

158.430
13,8%

Pinzgau-Pongau

C AT3203010 Naturschutzgebiet Winklmoos 78 pSCI, SPA
B AT3204002 Naturschutzgebiet Sieben Möser/Gerlosplatte 169 pSCI
C AT3205021 Naturschutzgebiet Hundsfeldmoor/Obertauern 89 pSCI, SPA
B AT3213003 Naturschutzgebiet Gerzkopf 40 pSCI
E AT3214000 Naturschutzgebiet Rootmoos-Käfertal 169 pSCI
C AT3210001 Nationalpark Hohe Tauern 78.869 pSCI, SPA
E AT3211012 Naturschutzgebiet Kalkhochalpen 18.500 pSCI
B AT3208118 Naturdenkmal Schwarzbergklamm 18 pSCI
A AT3215000 Klemmerich 428 SPA
A AT3216000 Dürrnbachhorn 40 SPA
A AT3217000 Martinsbichel 37 SPA
A AT3218000 Hochgimpling 70 SPA
D AT3219000 Gernfilzen Bannwald 45 SPA
J AT3220000 Kematen 175 SPA
A AT3221000 Joching 202 SPA

Insgesamt Hektar
Anteil an Gesamtfläche

98.929
22,5%

                                               
15 Bei der Flächenberechnung kann es aufgrund von Überschneidungen und Schutzgebieten, die auf mehrere NUTS-III-Regionen

verteilt sind, zu kleineren Ungenauigkeiten kommen.
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Code Fläche ha Typ

Oberkärnten, Klagenfurt-Villach
B AT2101000 Nationalpark Hohe Tauern, Kernzone 29.524 pSCI
B AT2109000 Naturschutzgebiet Wolayer See und Umgebung 1.393 pSCI
B AT2106000 Naturschutzgebiet Mussen 387 SPA
A AT2107000 Naturdenkmal Stappitzer See und Umgebung 9 pSCI
B AT2108000 Naturschutzgebiet Inneres Pöllatal 3.169 pSCI
B AT2102000 Nationalpark Nockberge, Kernzone 7.749 pSCI
B AT2112000 Naturschutzgebiet Villacher Alpe (Dobratsch) 2.332 pSCI
B AT2114000 Obere Drau 550 pSCI
B AT2115000 Hochmoor bei St. Lorenzen 48 pSCI
B AT2116000 Görtschacher Moos – Obermoos 205 pSCI
B AT2118000 Gail im Lesachtal 54 pSCI
B AT2119000 Naturschutzgebiet Gut Walterkirchen 32 pSCI
C AT2120000 Landschaftsschutzgebiet Schütt - Graschelitzen 2.307 pSCI, SPA

Insgesamt Hektar
Anteil an Gesamtfläche

47.759
7,8%

Autonome Provinz Bozen – Südtirol

IT 3110001 Biotop Tartscher Leiten 38 pSCI
IT 3110002 Biotop Schludernser Au 105 pSCI, SPA
IT 3110004 Natruschutzgebiet Tschenglser Au 41 pSCI
IT 3110005 Biotop Eyrscher Au 46 pSCI
IT 3110006 Biotop Sonnenberg 179 pSCI, SPA
IT 3110011 Naturpark Texelgruppe, Pfossental 12.125 pSCI, SPA
IT 3110012 Naturpark Texelgruppe, Lazins-Schneebergzug 7.750 pSCI, SPA
IT 3110013 Biotop Falschauermündung 30 pSCI, SPA
IT 3110014 Biotop Gisser Au 14 pSCI
IT 3110015 Biotop Hühnerspiel 144 pSCI
IT 3110016 Biotop Wiesermoos 14 pSCI
IT 3110017 Naturpark Rieserfernergruppe – Ahrn 28.540 pSCI, SPA
IT 3110018 Biotop Ahr-Auen 307 pSCI, SPA
IT 3110019 Biotop Rasner Möser 25 pSCI
IT 3110020 Naturschutzgebiet Seikofel – Nemes Alpe 208 pSCI
IT 3110021 Naturpark Sextener Dolomiten, Innerfeldtal –

Fischleintal – Gsellwiesen
5.560 pSCI, SPA

IT 3110022 Biotop Rienz-Au, Toblach 19 pSCI
IT 3110023 Naturpark Fanes-Sennes-Prags, Dürrenstein –

Plätzwiese – Dürrensee
5.625 pSCI
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Code Fortsetzung: Autonome Provinz Bozen – Südtirol Fläche ha Typ

IT 3110024 Naturpark Fanes-Sennes-Prags, Grünwaldtal / Val
de Ciastlins

7.000 pSCI, SPA

IT 3110025 Naturpark Fanes-Sennes-Prags, Fanes Alpe 38 pSCI
IT 3110026 Naturpark Puez-Geisler, Vilnöss – Peitlerkofel 38 pSCI, SPA
IT 3110027 Naturpark Puez-Geisler, Gröden – Langental –

Puez
4.750 pSCI

IT 3110029 Naturpark Schlern, Schlern 5.850 pSCI, SPA
IT 3110030 Biotop Totes Moos 4 pSCI
IT 3110031 Biotop Wölfl Moor 10 pSCI
IT 3110032 Biotop Tschingger Moor 3 pSCI
IT 3110033 Biotop Eislöcher 24 pSCI
IT 3110034 Biotop Kalterer See 239 pSCI, SPA
IT 3110035 Biotop Castelfeder 100 pSCI
IT 3110036 Naturpark Trudner Horn, Trudner Horn 5.625 pSCI, SPA
IT 3110037 Biotop Fenneberger See 10 pSCI
IT 3110038 Nationalpark Stilfser Joch, Ulten – Sulden 23.875 pSCI, SPA
IT 3110028 Nationalpark Stilfser Joch, Ortler – Madatschspitzen 2.750 pSCI, SPA
IT 3110040 Nationalpark Stilfser Joch, Chavalatschalm 2.500 pSCI, SPA

Insgesamt Hektar
Anteil an Gesamtfläche

113.586
15,3%

Provinz Belluno16

B IT 3230001 Gruppo del Popera 3.841 pSCI
B IT 3230002 Croda Rossa d‘Ampezzo 2.177 pSCI
B IT 3230003 Gruppo del Sella 449 pSCI
B IT 3230004 Dolomiti di Auronzo e di Val Comelico 5.884 pSCI
B IT 3230005 Gruppo Marmolada 1.573 pSCI
B IT 3230006 Val di Visdende – Monte Peralba – Quaternà 14.166 pSCI
B IT 3230007 Alpe di Fanes – Sennes - Tofane 5.628 pSCI
G IT 3230008 Monte Pavione 491 pSCI
G IT 3230009 Monti del Sole 3.032 pSCI
G IT 3230010 Piani Eterni – Erera – Val Falcina 5.463 pSCI

                                               
 16 Für die Region Venetien ist ein Einspruchsverfahren gegen das Umweltministerium anhängig, dessen Dekret vom 3. April 2000

die Bestimmungen des Art. 3 / DPR 8.9.1997, Nr. 357 über das Verfahren zur Auswahl der Schutzgebiete von

gemeinschaftlichem Interesse verletzt. Die Region Venetien verpflichtet sich aber auf jeden Fall, die Einhaltung der

Naturschutzziele und die von der Richtlinie 92/43/EWG vorgesehene Verträglichkeitsprüfung für Projekte anzuwenden, die in

diesen Gebieten anstehen.
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Code Fortsetzung: Provinz Belluno Fläche ha Typ

G IT 3230011 Schiara Occidentale 3.172 pSCI
G IT 3230012 Valle Imperina 237 pSCI
G IT 3230013 Valle Scura 220 pSCI
G IT 3230014 Vette Feltrine 2.764 pSCI
B IT 3230015 Monte Cristallo 2.429 pSCI
B IT 3230016 Val Talagona 2.122 pSCI
B IT 3230017 Monte Pelmo – Mondeval - Formin 7.390 pSCI
B IT 3230018 Gruppi Antelao – Marmarole – Sorapis 14.339 pSCI
B IT 3230019 Lago di Misurina 68 pSCI
B IT 3230020
B IT 3230077

Foresta del Cansiglio 4.606 pSCI, SPA

B IT 3230021 Gruppo del Civetta 4.439 pSCI
B IT 3230022 Massiccio del Grappa 20.996 pSCI
B IT 3230023 Pascolo di Rozes 131 pSCI
B IT 3230024 Masiere e Lago di Vedana 102 pSCI
B IT 3230025 Gruppo del Visentin, M. Faverghera – M. Cor 1.562 pSCI
B IT 3230026 Passo di San Boldo 38 pSCI
B IT 3230027 Monte Dolada – Versante SE 659 pSCI
B IT 3230028 Cime di San Sebastiano 2.094 pSCI
B IT 3230029 Piaie Longhe – Millifret 143 pSCI
B IT 3230030 Pian di Landro – Baldassare 308 pSCI
B IT 3230031 Val Tovanella Bosconero 8.844 pSCI
H IT 3230032
B IT 3230070

Lago di Busche – Vincheto di Cellarda - Fontane 536 pSCI, SPA

G IT 3230033 Piazza del Diavolo 605 pSCI
B IT 3230034 Somadida 1.758 pSCI
B IT 3230035 Valli del Cismon – Vanoi: Monte Coppolo 2.843 pSCI
F IT 3230036
B IT 3230069

Dolomiti Feltrine e Bellunesi 31.112 pSCI, SPA

B IT 3230037 Zona tra la Valle del Piave e l’Alta Valle del Taglia-
mento

3714 pSCI

B IT 3230038 Zone umide del Cansiglio 1 pSCI
B IT 3230039 Gruppo Monte Cridola – Monte Duranno 10.083 pSCI
B IT 3230040 Bosco della Digola – Brentono – Tudaio 8371 pSCI
B IT 3230041 Serrai di Sottoguida 36 pSCI
B IT 3230042 Torbiera di Lipoi 64 pSCI
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Code Fortsetzung: Provinz Belluno Fläche ha Typ

B IT 3230043 Pale di S. Martino: Focobon, Pape-S. Lucano, Ag-
ner-Croda Granda

10.908 pSCI

B IT 3230044 Fontane di Nogaré 211 pSCI
B IT 3230045 Torbiera di Antole 24 pSCI
B IT 3230046
B IT 3230071

Dolomiti di Ampezzo: Fosses 996 pSCI, SPA

B IT 3230047 Lago di Santa Croce 788 pSCI
Insgesamt Hektar
Anteil an Gesamtfläche

191.417
52,1%

Provinz Udine

IT 3320001
IT 3321001

Gruppo del Monte Coglians 5.398 pSCI, SPA

IT 3320002 Monti Dimon e Paularo 702 pSCI
IT 3320003 Creta di Aip e Sella di Lanza 3.926 pSCI
IT 3320004 Monte Auernig e Monte Corona 467 pSCI
IT 3320005 Valloni di Rio Bianco e di Malborghetto 4.670 pSCI
IT 3320006 Conca di Fusine 3.582 pSCI
IT 3320007 Monti Bivera e Clapsavaon 1.826 pSCI
IT 3320008 Col Gentile 1.033 pSCI
IT 3320009 Zuc dal Bor 701 pSCI
IT 3320010 Jof di Montasio e Jof Fuart 7.993 pSCI
IT 3320011 Monti Verzegnis e Valcalda 2.395 pSCI
IT 3320012 Prealpi Giulie Settentrionali 9.571 pSCI
IT 3320013 Lago Minisini e Rivoli Bianchi 396 pSCI
IT 3320014 Torrente Lerada 362 pSCI
IT 3320015 Valle del medio Tagliamento 3.579 pSCI
IT 3320016 Forra del Cornappo 295 pSCI
IT 3320017 Rio Bianco di Taipana e Gran Monte 1.723 pSCI
IT 3320018 Forra del Pradolino e Monte Mia 1.013 pSCI
IT 3320019 Monte Matajur 208 pSCI
IT 3320020 Lago di Ragogna 83 pSCI
IT 3320021 Torbiere di Casasola e Andreuzza 28 pSCI
IT 3320022 Quadri di Fagagna 60 pSCI
IT 3320023 Magredi di Campoformido 242 pSCI
IT 3320024 Magredi di Coz 10 pSCI
IT 3320025 Magredi di Firmano 56 pSCI
IT 3320026 Risorgive dello Stella 614 pSCI
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Code Fortsetzung: Provinz Udine Fläche ha Typ

IT 3320027 Palude Moretto 38 pSCI
IT 3320028 Palude Selvote 56 pSCI
IT 3320029 Confluenza Fiumi Torre e Natisone 600 pSCI
IT 3320030 Bosco di Golena del Torreano 137 pSCI
IT 3320031 Paludi di Gonars 70 pSCI
IT 3320032 Paludi di Porpetto 22 pSCI
IT 3320033 Bosco Boscat 72 pSCI
IT 3320034 Boschi di Muzzana 346 pSCI
IT 3320035 Bosco Sacile 142 pSCI
IT 3320036 Anse del Fiume Stella 79 pSCI
IT 3320037
IT 3321003

Laguna di Marano e Grado 16.290 pSCI, SPA

IT 3320038 Pineta di Lignano n.d. pSCI
IT 3310002 Alpi Giulie n.d. SPA

Insgesamt Hektar
Anteil an Gesamtfläche

68.785
14,1%

Programmregion
Insgesamt Hektar
Anteil an Gesamtfläche

678.906
17,9%

pSCI: Vorgeschlagenes Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung (Richtlinie 92/43 “Habitat”)

SPA: Besonderes Schutzgebiet (Richtlinie 79/409 “Vogelschutz”)

Quelle: Verwaltungen der betroffenen Regionen, ENEA


